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Die Sitzung wird um 9 Uhr 1 Minute durch den 
Vizepräsidenten Dr. Schneider eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Bevor ich in die Tagesordnung eintrete, erteile 
ich das Wort zur Geschäftsordnung dem Abgeord-
neten Peters. 

Peters (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich beantrage hiermit, das Fünfte Gesetz 
zur Änderung des Tabaksteuergesetzes als Punkt 1 
auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Dieses 
Fünfte Gesetz liegt vor in der Drucksache 3228 
und wird verteilt, sobald das Hohe Haus der Auf-
nahme dieses Tagesordnungspunktes zugestimmt 
hat. 

Zur Begründung möchte ich kurz folgendes 
sagen. Bei der gestrigen sehr eiligen Verabschie-
dung des Vierten Gesetzes zur Änderung des Ta-
baksteuergesetzes war ich als Berichterstatter zu-
fällig nicht im Hause. Somit wurde ein vorberei-
teter Änderungsantrag nicht mit in das Gesetz auf-
genommen. Dieser Schaden soll heute behoben 
werden. Um nicht zwei Gesetze zu haben, ist der 
gestern von allen Fraktionen des Hohen Hauses 
unterschriebene Änderungsantrag in das jetzige 
Fünfte Gesetz zur Änderung des Tabaksteuerge-
setzes hineingearbeitet worden. Die Änderungen 
umfassen folgende Punkte. Die bisherigen Artikel 
3 bis 5 haben nunmehr die Nummern 4 bis 6. Da-
für ist ein neuer Art. 3 in das Gesetz aufgenom-
men worden. Dieser Art. 3 gibt dem Bundesmini-
ster der Finanzen die Möglichkeit, die  saarländi-
schen Betriebe zur Herstellung von Tabakwaren 
durch Gewährung der Steuererleichterungen nach 
den §§ 83 bis 86 mit den Herstellern des Bundes-
gebiets im Wettbewerb gleichzustellen. Die jetzt 
vorliegende Fassung des Art. 6 beinhaltet zum 
Unterschied von dem gestern verabschiedeten 
Art. 5, daß das Gesetz auch für Rauchtabak am 
1. April dieses Jahres in Kraft tritt und nicht erst, 
wie es die gestrige Fassung besagt, am 28. April 
dieses Jahres. 

Ich möchte betonen, daß diese Änderungen genau 
dem gestern unterschriebenen interfraktionellen 
Antrag entsprechen. Diese Fassung ist ebenfalls 
mit dem Bundesminister der Finanzen abgestimmt 
worden. Ich beantrage deshalb, das Gesetz heute 
in allen drei Lesungen zu verabschieden. Es wird 
in wenigen Minuten geschehen können. 

Gestatten Sie mir nun noch, daß ich als Bericht-
erstatter den vorliegenden Schriftlichen Bericht*) 
ganz kurz ergänze. Das vorliegende Gesetz zur 
Änderung des Tabaksteuergesetzes bringt für Zi-
garetten und für Rauch-, Kau- und Schnupftabak 
Steuersenkungen, die nur teilweise an den Raucher 
weitergegeben werden. Der Ausschuß für Finanz- 
und Steuerfragen möchte aus dieser Tatsache her-
aus der Erwartung Ausdruck geben, daß die be-
günstigte Industrie den Groß- und den Einzelhandel 
an der Steuererleichterung beteiligt. Die Lage des 
Handels mit Tabakwaren ist nicht sehr günstig. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort da-
zu gewünscht? — Bitte, Herr Abgeordneter. 

*) Siehe Anlage 20 zur 193. Sitzung. 

Geiger (München) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bitte, den Antrag 
des Herrn Vorredners abzulehnen. Die Punkte, die 
heute auf der Tagesordnung stehen und die Kern-
energie betreffen, sind im Plenum so häufig zu-
rückgestellt worden, daß sie unbedingt heute in 
aller Ruhe behandelt werden müssen. Ich habe 
nichts dagegen, wenn die Punkte, deren Behand-
lung der Herr Vorredner vorschlägt, an den 
Schluß der Tagesordnung gesetzt werden. Ich 
bitte, in diesem Sinne über den Antrag zu ent-
scheiden. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
komme ich zur Abstimmung. Es liegt vor ein An-
trag, die Drucksache 3228, Entwurf eines Fünften 
Gesetzes zur Änderung des Tabaksteuergesetzes, 
heute als Punkt 1 auf die Tagesordnung zu setzen 
und in drei Lesungen zu verabschieden. Es liegt 
weiter vor — wenn ich das richtig verstanden 
habe — der Antrag, die Sache nicht als Punkt 1 
zu behandeln, sondern an den Schluß der heutigen 
Tagesordnung zu setzen. Der erste Antrag ist der 
weitergehende. 

(Abg. Peters: Wir sind einverstanden: am 
Schluß der Tagesordnung!) 

— Am Schluß der Tagesordnung? 

(Zustimmung.) 

Ist das Haus damit einverstanden, daß die Druck-
sache 3228 am Ende der heutigen Tagesordnung in 
drei Lesungen behandelt wird? 

(Erneute Zustimmung.) 
— Es ist so beschlossen. 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Herr Stellvertreter des Bundeskanzlers hat unter dem 
15. Februar 1957 mitgeteilt, daß durch die im Gesetz über 
den Ladenschluß vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 875) er-
folgte Regelung der Verkaufszeiten an den Sonntagen vor 
Weihnachten das vom Deutschen Bundestag am 11. November 
1955 verabschiedete „Gesetz über die Regelung der verkaufs-
offenen Sonntage vor Weihnachten" (Drucksachen 1817, 1836), 
dem der Bundesrat am 9. November 1956 zugestimmt hat, als 
erledigt angesehen wird. Sein Schreiben wird als Drucksache 
3226 verteilt. 

Der Herr Bundesminister der Justiz hat unter dem 18. Fe-
bruar 1957 unter Bezugnahme auf sein Schreiben vom 15. Ja-
nuar 1957 (Drucksache 3113) zur Kleinen Anfrage 299 der 
Fraktion des GB/BHE betreffend Anzahl der durch deutsche 
Gerichte abgeurteilten ehemaligen deutschen Soldaten, Ange-
hörigen wehrmachtähnlicher Verbände oder anderer Personen 
(Drucksache 2871) eine weitere Antwort gegeben. Sein Schrei-
ben wird als Drucksache 3223 verteilt. 

Der Herr Bundesminister für Wirtschaft hat unter dem 
19. Februar 1957 die Kleine Anfrage 320 der Fraktion der SPD 
betreffend Veröffentlichung zur Frage der Preisbindung der 
zweiten Hand (Drucksache 3122) beantwortet. Sein Schreiben 
wird als Drucksache 3224 verteilt. 

Der Herr Bundesminister für Arbeit hat unter dem 19. Fe-
bruar 1957 die Kleine Anfrage 324 der Fraktion der DP be-
treffend Neuregelung der Kindergeldgesetze (Drucksache 3155) 
beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 3227 verteilt. 

Der Herr Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigte hat unter dem 19. Februar 1957 die Kleine 
Anfrage 325 der Fraktion des GB/BHE betreffend Ablehnungs-
begründung des Ausgleichsamtes Iserlohn vom 10. November 
1956 gegenüber einem sudetendeutschen CSR-Heimkehrer 
(Drucksache 3164) beantwortet. Sein Schreiben wird als Druck-
sache 3225 verteilt. 

Wir kommen damit zum ersten Punkt der heu-
tigen Tagesordnung: 

Erste Beratung des Entwurfs eines Neunten 
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des 
Lastenausgleichsgesetzes (Drucksache 3208). 
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(Vizepräsident Dr. Schneider) 
Es ist interfraktionell vereinbart, daß auf Ein-

bringung und Begründung in der ersten Lesung 
verzichtet werden soll. Ich schlage dem Hause vor 
Überweisung dieser Drucksache an den Ausschuß 
für den Lastenausgleich. — Ich höre keinen Wider-
spruch; dann ist so beschlossen. 

Punkt 2: 

Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Sicherung des Unterhalts für An-
gehörige der zum Wehrdienst einberufenen 
Wehrpflichtigen (Unterhaltssicherungsgesetz) 
(Drucksache 3210). 

Auch hier soll so verfahren werden. Ich schlage 
dem Hause vor: Überweisung der Drucksache 3210 
an den Ausschuß für Verteidigung. — Das Haus 
ist damit einverstanden; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 3: 

a) Beratung der Großen Anfrage der Abge-
ordneten Ruhnke, Geiger (München), Dr.- 
Ing. Drechsel, Elsner, Dr. Schild (Düsseldorf) 
und Genossen betreffend Nutzung der Kern-
energie für friedliche Zwecke (Drucksache 
1657); 

b) Erste Beratung des 
aa) Entwurfs eines Gesetzes zur Ergänzung 

des Grundgesetzes, 
bb) Entwurfs eines Gesetzes über die Er-

zeugung und Nutzung der Kernenergie 
und den Schutz gegen ihre Gefahren 
(Atomgesetz) (Drucksache 3026); 

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Ruhnke, Schwann, Dr. Bartram, Geiger 
(München), Dr. Gülich, Elsner, Dr. Elbrächter, 
Dr.-Ing. Drechsel, Dr. Schild (Düsseldorf) 
und Genossen betreffend Nutzung der Kern-
energie für friedliche Zwecke (Drucksache 
1734); 

d) Beratung des Antrags der Fraktion der FDP 
betreffend Atombombenversuche (Druck-
sache 2576); 

e) Beratung des Antrags der Fraktion der DP 
betreffend Überwachung des Meerwassers 
auf radioaktive Bestandteile (Drucksache 
2597); 

f) Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 
betreffend Berufung einer unabhängigen 
Kommission zum Schutze der Bevölkerung 
vor Radioaktivität (Drucksache 2764). 

Gemäß der Vereinbarung im Ältestenrat werde 
ich so verfahren, daß ich zuerst das Wort gebe zur 
Begründung der Großen Anfrage unter a, dann 
dem Herrn Minister das Wort gebe zur Beantwor-
tung der Großen Anfrage und zur Einbringung der 
Gesetzentwürfe, daß anschließend die weiteren Be-
gründungen zu c bis f erfolgen und daß wir dann 
über alles zusammen debattieren. 

Ich erteile also das Wort zur Begründung der 
Großen Anfrage unter 3 a dem Abgeordneten 
Geiger. 

Geiger (München) (CDU/CSU), Anfragender: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf im 
Namen der Fragesteller die Ihnen vorliegende 
Große Anfrage begründen und folgendes aus-
führen: 

Zahlreiche Mitglieder dieses Hohen Hauses aus 
allen Fraktionen sind sich seit sehr langer Zeit 
darüber einig, daß die beschleunigte Nutzung der 
Kernenergie für friedliche Zwecke von überragen-
der wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung ist. 
Ich bedaure es deshalb, daß es bei einigen der vor-
liegenden Drucksachen so lange gedauert hat, bis 
sie im Rahmen der heutigen Generaldebatte über 
die Fragen der Kernenergie erledigt werden 
können. 

Es ist für mich als ersten Redner keine dank-
bare Aufgabe, eine Große Anfrage zu begründen, 
die heute in gewissen Punkten überholt ist; denn 
diese Große Anfrage ist bereits unter dem 10. Sep-
tember 1955 eingereicht worden. Seitdem wir sie 
verfaßt haben, sind genau anderthalb Jahre ver-
gangen. Ich muß daher zur Begründung etwas 
weiter zurückgreifen. 

Bereits im Frühjahr 1955 haben sich die Bun-
destagsmitglieder, die in der Interparlamentari-
schen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen 
sind, mit dem Fragenkomplex der Kernenergie-
nutzung befaßt. Sie haben, wie Ihnen erinnerlich 
sein wird, schon damals den Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Gesetzes über den Deut-
schen Wetterdienst eingebracht, das im Juli 1955 
von diesem Hohen Hause einstimmig beschlossen 
wurde. Danach ist es die Aufgabe des Deutschen 
Wetterdienstes, radioaktive Beimengungen und de-
ren Verfrachtung in der Atmosphäre zu über-
wachen. 

Weiterhin befassen sich die Mitglieder der 
Interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft seit 
längerem mit den notwendigen Vorschriften hin-
sichtlich der Verwendung, der Verteilung und des 
Verkehrs mit radioaktiven Substanzen. 

Alle diese Überlegungen veranlaßten seinerzeit 
den Vorstand der Interparlamentarischen Arbeits-
gemeinschaft, je einen Kollegen aus den Frak-
tionen des Deutschen Bundestages im August 1955 
zur Internationalen Atomkonferenz der Vereinten 
Nationen nach Genf zu entsenden. Es sind dies die 
fünf Mitglieder dieses Hohen Hauses, die die vor-
liegende Große Anfrage eingebracht haben. Wir 
haben die Vorgänge in Genf mit größtem Interesse 
verfolgt. In zahlreichen Einzelgesprächen mit Mit-
gliedern der deutschen und ausländischen Delega-
tionen haben wir uns einen Überblick über den 
Stand und die Entwicklung dieser neuen Materie 
verschafft. Außerdem haben wir in einer Sitzung 
mit den maßgeblichen Mitgliedern der deutschen 
Delegation am 18. August 1955 noch einige Dinge, 
die für uns von besonderem Interesse waren, zur 
Sprache gebracht. 

Bei unserem Genfer Aufenthalt ist uns in seiner 
vollen Bedeutung bewußt geworden, wieviel die 
deutsche Bundesrepublik auf dem Atomsektor ge-
genüber vielen anderen Staaten nachzuholen hat. 
Wir haben erkannt, daß es für den Lebensstandard 
in der Bundesrepublik von ausschlaggebender Be-
deutung sein wird, ob wir den Anschluß an die 
anderen Länder erreichen oder nicht. Wir haben 
erkannt, daß die Entwicklung in dieser Hinsicht 
einer weitestgehenden Unterstützung seitens des 
Deutschen Bundestages bedarf. Deshalb haben wir 
uns seinerzeit mit den Kollegen auch aus den 
Landtagen zusammengesetzt und alle notwendigen 
Maßnahmen durchgesprochen. Ich darf in Erinne-
rung bringen, daß es damals noch kein Bundes-
ministerium für Atomfragen gegeben hat, das sich 
dieser Probleme hätte annehmen können. 
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(Geiger [München]) 
Als erster Schritt wurde die Ihnen vorliegende 

Große Anfrage von den Kollegen, die im Auftrage 
der Interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft 
an der erwähnten ersten Internationalen Atomkon-
ferenz teilgenommen haben, ausgearbeitet. Sie 
war schon in Genf niedergelegt worden und wurde 
nachträglich von Kollegen aus allen Fraktionen 
dieses Hauses unterschrieben. 

Und nun zu den einzelnen Punkten der Großen 
Anfrage. 

Zur ersten Frage: 
Welche Gründe waren maßgebend für die Ent-
scheidung, den ersten Versuchs- und Prüf-
reaktor bei Karlsruhe zu errichten? 

möchte ich folgendes ausdrücklich feststellen. Die 
Große Anfrage richtet sich nicht gegen die Wahl 
von Karlsruhe als Standort für den ersten For-
schungs- und Ausbildungsreaktor. Leider erfolgte 
damals die Bekanntgabe der Entscheidung zugun-
sten von Karlsruhe seitens des Presse- und Infor-
mationsamtes der Bundesregierung ohne Begrün-
dung. Auch waren die Berichte über die Vorver-
handlungen in wichtigen Punkten widersprechend, 
wie überhaupt die Vorgänge undurchsichtig ge-
blieben sind. Das Gutachten eines militärischen 
Sachverständigen, der herangezogen wurde, um 
den Standort Karlsruhe zu begründen, ist schon 
damals nicht unwidersprochen geblieben. Heute 
wird es als wertlos betrachtet. Leider hatten wir 
damals noch kein Bundesministerium für Atom-
fragen; sonst wären die Dinge sicherlich einen 
klaren Weg gegangen. 

Das alles hat — ich wiederhole: damals — zu 
bedauerlichen Mißverständnissen geführt. Wie die 
Presse während des Wettstreits zwischen München 
und Karlsruhe deutlich zum Ausdruck brachte, hat 
der Steuerzahler ein berechtigtes Interesse an der 
Vorgeschichte zu dieser Entscheidung und ihrer 
Begründung. Er kann nämlich von der Bundes-
regierung verlangen, daß solche Beschlüsse nicht 
von engherzigen Bestrebungen und einem irrigen 
Prestigegefühl abhängig gemacht werden, sondern 
dem objektiven Sachverstand des Wissenschaftlers 
und des Technikers entsprechen. Mit Recht hat 
Herr Bundesatomminister Strauß anläßlich einer 
Sitzung des Aufsichtsrates der Physikalischen Stu-
diengesellschaft in Karlsruhe einmal erklärt, daß 
es in der Atomforschung keinen Partikularismus 
geben dürfe. 

Auch Herr Professor Dr. Heisenberg hat seine 
Bedenken dagegen geäußert, die Reaktorentwick-
lungsgruppe aus seinem Institut herauszunehmen 
und nach Karlsruhe zu verlegen. Er sagte damals 
sehr zurückhaltend, daß die Anfangsschwierigkei-
ten für die Reaktorentwicklung an der neuen Stelle 
größer würden und die Entwicklung langsamer vor 
sich gehen werde. Leider hat sich das bestätigt, und 
es sieht fast so aus, als ob die Reaktoren in Mün-
chen und sogar in Frankfurt fertig sein könnten, 
noch bevor der erste richtige Spatenstich für den 
Karlsruher Reaktor getan ist. 

Meine Damen und Herren! Die Fragesteller woll-
ten damals ihre Meinung zum Ausdruck bringen, 
daß ,die Bundesrepublik es sich nicht leisten könne, 
zu Beginn dieser neuen Entwicklung einer Ver-
zettelung der zur Verfügung stehenden Mittel und 
Kräfte zuzustimmen. Der Mangel an Fachleuten 
und an finanziellen Hilfsmitteln hindert uns daran, 
in jedem Bundesland von heute auf morgen große 
Anlagen zu errichten. Darum wollten wir errei-

chen, daß eine gewisse Uneinigkeit — sie bestand 
damals noch — beseitigt würde. Wir müssen ge-
rade auf diesem Gebiete alle zusammenarbeiten, 
wenn wir den Vorsprung des Auslands, von dem 
ich schon gesprochen habe, aufholen wollen. 

Leider erweist es sich heute mit aller Deutlich-
keit, wie berechtigt unsere Große Anfrage vor 
anderthalb Jahren war. Denn heute müssen wir 
alle mit einer gewissen Besorgnis feststellen, daß 
der Bau dieses ersten großen Atomreaktors bei 
Karlsruhe überhaupt noch nicht begonnen hat, daß 
man also seit 1955 plant und eigentlich schon mit 
dem Bau begonnen haben wollte. Ursprünglich 
wollte man den Bau auf stadteigenem Gelände am 
Rhein beginnen.  Den  Wissenschaftlern und Tech-
nikern scheint jedoch nunmehr eine 10 km nörd-
lich von der Stadt gelegene Fläche des Landkreises 
günstiger zu sein. Es liegt aber oder lag bis vor 
kurzer Zeit weder das Sicherheitsgutachten noch 
die Wasseruntersuchung vor. Auch hat man in 
letzter Zeit den Eindruck gewonnen, daß sich die 
dortige Bevölkerung mit allen Mitteln der Errich-
tung dieses ersten Versuchsreaktors widersetzt. Es 
wäre sicherlich gut, wenn der Herr Bundesminister 
für Atomfragen bei der Beantwortung dieser Gro-
ßen Anfrage auch auf diese Problematik einginge; 
denn in  letzter Zeit ist ja schon wieder die Mei-
nung geäußert worden: hätte man sich gleich für 
einen anderen Standort entschieden, so wären die 
Dinge bereits wesentlich weiter gediehen. Aber 
solche Vorschläge zu unterstützen, ist nicht der 

 Sinn dieser Großen Anfrage. 

Die zweite Frage, wer der  Träger dieser Anlage 
bei Karlsruhe sein wird, ist inzwischen überholt, 
da  am  19. Juli 1956 der Vertrag über die Grün-
dung der Reaktor-Bau- und- Betriebs-GmbH un-
terschrieben worden ist. 

Nicht ganz geklärt erscheint uns noch die dritte 
Frage, welche Persönlichkeit die Leitung überneh-
men wird; denn wer die wissenschaftliche Leitung 
des Karlsruher Reaktors übernehmen soll, ist mei-
nes Wissens bisher noch nicht bekanntgegeben 
worden. 

Punkt 4 der Großen Anfrage: „In welcher Form 
ist die Bundesrepublik im Laboratorium der Euro-
päischen Organisation für Kernphysikalische For-
schung (CERN) in Genf vertreten?", ist bereits 
überholt, da schon vor langer Zeit Herr Professor 
Dr. Wolfgang Gentner, der Direktor des Physi-
kalischen Instituts der Universität Freiburg im 
Breisgau, nach Genf gegangen ist, um dort die 
kleine Maschine im Laboratorium der Europäischen 
Organisation für Kernphysikalische Forschung zu 
übernehmen. Ich möchte dazu bemerken, daß zur 
Zeit der Einbringung der  Großen Anfrage dieses 
Problem noch gar nicht geklärt war  und die 
Fragesteller berechtigte Bedenken hatten, daß 
Deutschland in diesem wichtigen internationalen 
Laboratorium nicht ständig und nicht ausreichend 
vertreten sein könnte. 

Professor Gentner hat  aber  nur einen Vertrag 
für zwei Jahre abgeschlossen, und in Kürze werden 
wir daher wiederum vor dem Problem stehen, was 
nun geschehen soll. Wenn Herr Professor Gentner 
den Vertrag verlängern könnte, so wäre das gut, 
und es wäre eine gewisse Zeit vorhanden, um 
einen geeigneten Nachfolger für ihn zu finden. 
Hoffentlich stimmen dann auch die anderen Ver-
tragspartner dieser Regelung zu. Wie die Dinge 
stehen, wird  uns  die Bundesregierung hoffentlich 
mitteilen können. 
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Es besteht also  genau wie damals gegenwärtig 
wieder die Gefahr, daß Deutschland bei dieser 
Europäischen Organisation für Kernphysikalische 
Forschung in Genf nicht ausreichend vertreten sein 
könnte. Das ist nicht nur deshalb von besonderer 
Bedeutung, weil die Bundesregierung laufend gro-
Be Summen — im Jahre 1956 einen Betrag von 
7 Millionen DM, im Jahre 1957 von 12 Millionen 
DM — an diese Organisation gibt, sondern auch 
deshalb, weil hier mit äußerst wichtigen wissen-
schaftlichen Ergebnissen zu rechnen ist. Wir kön-
nen daher auf ein Beteiligtsein nicht verzichten. Ich 
machte hier nicht im einzelnen auf die  Schwierig-
keiten eingehen, die es immerhin gegeben hat, bis 
Herr Professor Dr. Gentner für diese Stelle vor-
gesehen worden ist. Nach meiner Kenntnis muß 
man gerade in diesem Zusammenhang auch Herrn 
Professor Dr. Heisenberg für seine Bemühungen, 
einen deutschen Wissenschaftler nach Genf zu 
bringen, danken. 

Meine Damen und Herren! Mit diesen Erläute-
rungen habe ich die Große Anfrage wohl ausrei-
chend begründet. Die Fragesteller erhoffen nun 
von der Bundesregierung eine eingehende Antwort 
auf die wenigen noch offenen Fragen, auf die ich 
hingewiesen habe. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Zur Beantwortung 
der Großen Anfrage und zu Punkt 3 b erteile ich 
dem Herrn Bundesminister für Atomfragen das 
Wort. 

Dr.-Ing. Balke, Bundesminister für Atomfragen: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
werde zunächst die formelle Antwort der Bundes-
regierung auf die Große Anfrage, Drucksache 1657, 
erteilen, und werde auf einige Fragen, die mit dem 
Projekt Karlsruhe zusammenhängen, im Laufe der 
Begründung des Atomgesetzes noch einmal zurück-
kommen. 

Zu Frage 1 der Großen Anfrage habe ich zu-
nächst zu bemerken, daß die Entscheidung über die 
Wahl des Standorts für den ersten Versuchsreaktor 
der Bundesrepublik vor der Gründung des Bun-
desministeriums für Atomfragen getroffen wurde. 
Sie erfolgte in einer Aufsichtsratssitzung der Phy-
sikalischen Studiengesellschaft, von der das Karls-
ruher Projekt vorbereitet wurde, und zwar haupt-
sächlich aus dem Beweggrund, daß die Stadt Karls-
ruhe seinerzeit ein geeignetes Baugelände zur Ver-
fügung gestellt hatte. Andere Gründe innenpoliti-
scher Natur oder Überlegungen, die mit der geo-
graphischen Situation der Bundesrepublik zusam-
menhängen, sind zweifellos bei der Entscheidung 
der Physikalischen Studiengesellschaft mit berück-
sichtigt worden, dürften aber heute nur noch histo-
rische Bedeutung haben. 

Noch ein Wort zu der Verzögerung des gesamten 
Projekts. Hierfür sind zwei Gründe maßgebend. 
Der erste ist technischer Natur. Es hat sich heraus-
gestellt, daß die technische Vorbereitung der Bau-
pläne längere Zeit erfordert, als von der Gesell-
schaft veranschlagt war. Die Baupläne werden 
wahrscheinlich im Laufe des Monats März vor-
liegen. Der zweite Grund liegt in Schwierigkeiten 
der Genehmigung für den Bau, der im Lande 
Baden-Württemberg auf Widerstände der Bevöl-
kerung gestoßen ist. Es ist Aufgabe des Landes 
Baden-Württemberg, die Voraussetzungen zu schaf-
fen, daß die Baugenehmigung erteilt werden kann. 

Nach der letzten Entwicklung ist zu erwarten, daß 
die Widerstände in Kürze beseitigt sein werden. 

Zu Frage 2 der Großen Anfrage: Träger der An-
lage ist, wie der Herr Abgeordnete Geiger schon 
bemerkt hat, die Kernreaktor Bau- und -betriebs-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Karls-
ruhe. Nach dem am 19. Juli 1956 abgeschlossenen 
Gesellschaftsvertrag haben sich zu diesem Zweck 
die Bundesrepublik und das Land Baden-Württem-
berg einerseits und die deutsche Industrie, ver-
einigt in einer Kernreaktor-Finanzierungs-GmbH 
andererseits, zusammengeschlosen und je die Hälfte 
des Geschäftskapitals zu 30 Millionen DM und 
einer Nachschußverpflichtung zu 10 Millionen DM 
übernommen. Von den Partnern der öffentlichen 
Hand, die im übrigen die Aufwendungen für den 
Unterhalt und den Betrieb der Anlage nach Fertig-
stellung allein aufzubringen haben, übernehmen die 
Bundesrepublik drei Fünftel und das Land Baden

-

Württemberg zwei Fünftel der Stammeinlage, so 
daß bei einem Gesamtvolumen von zunächst 
40 Millionen DM auf die Industrie 20 Millionen, 
die Bundesrepublik 12 Millionen und das Land 
Baden-Württemberg 8 Millionen DM entfallen. 

Zu Frage 3 der Großen Anfrage: Die Leitung der 
Gesellschaft liegt bei mehreren Geschäftsführern, 
von denen je zwei gemeinsam zur Vertretung der 
Gesellschaft berechtigt sind. Geschäftsführer sind 
gegenwärtig die Herren Professor Dr. Haxel, Uni-
versität Heidelberg, Dr. Ritter als Chemiker aus 
der Industrie und Regierungsdirektor Dr. Greifeld, 
früher beim Wirtschaftsministerium Baden-Würt-
temberg in Stuttgart. 

Zu Frage 4: Die Bundesrepublik ist im Rat von 
CERN in Genf durch die Herren Professor Dr. Hei-
senberg und — zugleich auch im Finanzausschuß 
— durch Ministerialrat Dr. Hocker vom Bundes-
ministerium für Atomfragen vertreten. Professor 
Dr. Gentner aus Freiburg ist, wie Herr Abgeord-
neter Geiger bemerkt hat, Leiter der Abteilung 
für das Synchrozyklotron. Der Vertrag von Pro-
fessor Gentner läuft im Herbst 1957 ab. Es wird 
versucht, Herrn Professor Gentner dazu zu be-
wegen, die Tätigkeit noch um ein Jahr zu ver-
längern. Die Bundesregierung wird alles versuchen, 
um eine ausreichende und ständige Mitarbeit und 
Vertretung der Bundesrepublik bei CERN zu 
sichern. Es besteht Aussicht, daß dies erreicht wird, 
wobei ich darauf hinweise, daß unabhängig von 
der Mitgliedschaft von Herrn Professor Dr. Gent-
ner die Vertretung durch Professor Dr. Heisenberg 
und Ministerialrat Dr. Hocker gesichert bleibt. 

Meine Damen und Herren, mit Erlaubnis des 
Herrn Präsidenten schließe ich die Begründung des 
Gesetzentwurfs, Drucksache 3026, unmittelbar an. 
Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundes-
tag zwei Gesetzentwürfe vorgelegt, erstens den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grund-
gesetzes, zweitens den Entwurf eines Gesetzes über 
die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie und 
den Schutz gegen ihre Gefahren, kurz „Atom-
gesetz" genannt. 

Wenn ich heute diese Entwürfe vor dem Hohen 
Haus zu begründen habe, so brauche ich nicht dar-
auf aufmerksam zu machen, daß die Vorbereitung 
der Entwürfe mehr Zeit erfordert hat, als es in 
der Absicht der Bundesregierung lag und als es 
wohl auch den Erwartungen des Hohen Hauses 
entsprochen hat. Die Gründe hierfür sind schon in 
der 141. Sitzung des Deutschen Bundestags am 
19. April 1956 erörtert worden. Mit der Vorlage 
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der Gesetzentwürfe haben sie nur noch historische 
Bedeutung, und ich bitte, mit mir einverstanden 
zu sein, daß ich sie nicht noch einmal vorbringe. 

Die Gesetzentwürfe versuchen, ein für die Legis-
lative unseres Landes völlig neues Gebiet gesetz-
lich zu ordnen. Die Neuheit und die Mannigfaltig-
keit der zu behandelnden Probleme erfordern eine 
gründliche Überlegung, um den Gefahren einer 
zuwenig durchdachten oder zu perfektionistischen 
Gestaltung der Gesetzentwürfe zu begegnen. 

Die durch die Gesetzentwürfe zu regelnde Ma-
terie hat, wie uns allen bekannt ist, auch eine sehr 
stark politische Seite. Ich muß hier darauf verzich-
ten, die politischen Einflüsse auf die Entwicklung 
der Kernenergietechnik eingehend darzustellen, ob-
wohl sie zu den wichtigsten Kapiteln unserer Ge-
genwartsgeschichte gehören. 

Auch wenn man nicht in jedem Schritt der tech-
nischen Entwicklung den Beginn eines neuen Zeit-
alters zu sehen braucht, so kann man zweifellos 
den Beginn der technischen Beherrschung der 
Atomkräfte als eine Zäsur ansehen. Sie ist auf den 
Nachweis zurückzuführen, daß Atomkerne eines 
bis dahin wenig interessanten chemischen Ele-
ments, des Urans, durch kurz zuvor entdeckte Ele-
mentarteilchen, die Neutronen, gespalten werden. 
Diese Entdeckung machten der Direktor des dama-
ligen Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie in Ber-
lin, Professor Otto Hahn, und sein Assistent 
Dr. Straßmann im Dezember 1938. Es war die 
Entdeckung eines Chemikers, der große Mühe dar-
auf verwandte, nachzuweisen, daß die von ihm 
entdeckten Spaltstücke eine chemische Verunreini-
gung darstellten, und erst nach mühevoller Klein-
arbeit zu der Überzeugung kommen mußte, daß 
hier der alte alchimistische Traum, die Umwand-
lung von chemischen Elementen, gelungen sei. Die 
Entdeckung wurde gemacht, nachdem ein breites 
Fundament physikalischer Grundlagenforschung 
die theoretischen und experimentellen Voraus-
setzungen geschaffen hatte. Aber daß es sich hier-
bei um ein naturwissenschaftliches Experiment mit 
unabsehbaren politischen, technischen und wirt-
schaftlichen Folgen handelte, wurde nicht sofort 
erkannt. 

In Deutschland litt in den Jahren der Hahnschen 
Entdeckung die Forschung unter den Folgen poli-
tischer Unvernunft, und auch damals griff die 
Politik in die Entwicklung und Auswertung einer 
naturwissenschaftlichen Erkenntnis ein, wodurch 
zahlreiche deutsche Forscher in die Welt verstreut 
wurden. 

Die Atomforschung entwickelte sich vor allem in 
den Vereinigten Staaten von Amerika mit einer 
nicht vorhergesehenen Geschwindigkeit. Sie trug 
durch die Entwicklung der Atombombe zur Be-
endigung und Entscheidung des zweiten Welt-
krieges bei und hat dann in etwa zehn Nachkriegs-
jahren neue Möglichkeiten zur Deckung des Ener-
giebedarfs der Menschheit sichtbar gemacht. 

In Deutschland war die schon während des 
„Dritten Reichs" sehr erschwerte Forschung auf 
diesem Gebiet durch das Kriegsende praktisch 
lahmgelegt. Die Pionierrolle Deutschlands in der 
Atomforschung war, wenn nicht vergessen, so doch 
verlorengegangen, und auch noch nach der Genfer 
Atomkonferenz im August 1955 gab es genügend 
ernsthafte Stimmen in unserem Lande, die es als 
hoffnungsloses Unterfangen betrachteten, in der 
Bundesrepublik mit der Arbeit auf atomtechni-

schem Gebiet überhaupt anzufangen. Die wenigen 
Optimisten fanden die Unterstützung der Bundes-
regierung, die sich der Bedeutung dieser neuen 
technischen Möglichkeiten, aber auch der Einsicht 
in die damit verbundenen Gefahren nicht ver-
schloß und ein besonderes Ministerium zur Be-
arbeitung dieser Fragen einrichtete. Die Arbeit 
dieses Ministeriums konnte sich nicht wie in ande-
ren Ländern auf eine zu militärischen Zwecken ge-
schaffene technische Organisation stützen; sie 
mußte, unter strenger Beschränkung auf die fried-
lichen Zwecke der Atomforschung, neu aufgebaut 
werden. 

Der Beschluß der Bundesrepublik, sich in die 
technische Entwicklung einzuschalten und auch vor 
allem eine Atompolitik zu treiben, die den Bedürf-
nissen eines so stark industrialisierten Landes ent-
spricht, wurde und wird durch die besondere 
Situation unseres Landes gegenüber den Staaten 
bestimmt, die man als Atomgroßmächte bezeich-
nen kann. Diese besondere Situation läßt sich durch 
vier Faktoren kennzeichnen: 

Der erste Faktor ist ein Zeitfaktor. Erst vor ein-
einhalb Jahren errang die Bundesrepublik die 
Freiheit zurück, die Forschung und Entwicklung zur 
friedlichen Anwendung der Atomenergie aufzu-
nehmen. Wir stehen nun vor der Aufgabe, den 
weiten Rückstand gegenüber den führenden Atom-
ländern von etwa 10 bis 15 Jahren möglichst schnell 
aufzuholen, nicht wegen des nationalen Prestiges 
oder wegen wirtschaftlicher oder politischer Macht-
entfaltung, sondern um die Lebensgrundlagen un-
seres Volkes zu sichern. 

Der zweite Faktor, der unsere Situation be-
stimmt, ist politischer Art. Er betrifft den frei-
willigen Verzicht der Bundesrepublik auf die Her-
stellung von Atomwaffen. Dieser Verzicht setzt uns 
in den Stand, beim Aufbau einer deutschen Atom-
wirtschaft militärische Erwägungen außer acht zu 
lassen. Ich bin überzeugt, daß sich dies positiv auf 
die Entwicklung der deutschen Atomwirtschaft 
auswirken wird. Bei den Erwägungen über die 
Aufgaben des deutschen Atomgesetzes werde ich 
noch darauf zurückkommen, welche Aufgaben der 
Überwachung und Kontrolle uns aus dem Verzicht 
der Bundesrepublik auf die Herstellung von Atom-
waffen erwachsen. 

Der dritte Faktor ist die Rohstofflage unseres 
Landes in bezug auf die Versorgung mit den Roh-
stoffen, die die Atomtechnik benötigt. Es wird 
Ihnen bekannt sein, meine Damen und Herren, daß 
die derzeitige Entwicklung der Atomtechnik auf 
der Verwendung von Uran beruht, das an und für 
sich kein sehr seltenes Mineral ist. Uran kommt 
auf der Erde etwa so häufig wie Blei vor. Uran 
wird aber nicht überall und sehr oft nur in Kon-
zentrationen gefunden, die eine technische Verwer-
tung ausschließen. Die Vorräte in der Bundes-
republik sind nicht bedeutend, lassen aber eine be-
scheidene Selbstversorgung für den Beginn der 
Atomenergieverwertung erwarten. 

Die vielerörterte Frage, ob die Gewinnung von 
Uranerzen in der Bundesrepublik für Zwecke der 
Atomtechnik durch die derzeitige recht unüber-
sichtliche Rechtslage gehindert wird, d. h. ob es 
zweckmäßig sei, diese Rechtslage etwa durch ein 
Bundesberggesetz zu ändern, kann hier nicht be-
handelt werden. Für die nächste Zukunft wird 
zweifellos die Gewinnung von Uranerzen in der 
Bundesrepublik auf Grund der derzeitigen Landes-
berggesetze erfolgen müssen. Die Bundesregierung 
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hat bewußt davon abgesehen, diese Frage in dem 
vorliegenden Gesetzentwurf anzuschneiden oder zu 
regeln. Die Erfahrungen auf dem Erdölgebiet zei-
gen, daß Staatsvorbehalte, wie sie in den meisten 
Ländern bestehen, keineswegs der Nutzung von 
derartigen natürlichen Vorräten im Wege stehen. 
Eine liberalere Handhabung der Verwaltungs-
praxis würde allerdings den Bedürfnissen der 
Wirtschaft auf diesem Gebiet besser Rechnung 
tragen. 

In Zukunft werden auch noch andere Grund-
lagen für die Atomtechnik eine Rolle spielen, so 
z. B. die Brütbarkeit des Thoriums*), eines Ele-
ments, das ebenfalls in technisch verwertbaren 
Mengen auf der Erde vorkommt, das aber andere 
technische Voraussetzungen erfordert, wenn es als 
Energiequelle verwendet werden soll. Hierzu sind 
noch erhebliche Arbeiten in der Grundlagen-
forschung und in der Anwendungstechnik erfor-
derlich. Es ist ein Gebiet, das insbesondere für 
unser Land in Zukunft sehr wichtig werden wird. 

Eine dritte Möglichkeit, die auf einem ganz an-
deren physikalischen Prinzip beruht, nämlich statt 
auf der Spaltung von Atomen auf der Vereinigung 
von Atomen und Elementarteilchen — die soge-
nannte thermonukleare Reaktion oder Fusion —, 
ist als Energiequelle heute noch nicht verwendbar. 
Wir kennen diese Reaktionen zur Zeit nur aus 
ihrer militärischen Anwendung, der sogenannten 
Wasserstoffbombe, und wissen daher, daß die 
Kernverschmelzung, also die Fusion, wie die Theo-
rie voraussagte, noch eine sehr viel ergiebigere 
Energiequelle darstellt als die Spaltungsreaktion. 
Wenn es gelingt, diese in der Wasserstoffbombe 
explosionsartig verlaufende Reaktion zeitlich so zu 
regulieren, daß sie in technisch regelbaren Zeiten 
und mit beherrschbarer Temperatur verläuft, wird 
eine neue Grundlage der Energieerzeugung ge-
schaffen sein. Der heutige Stand der Wissenschaft 
läßt erkennen, daß zweifellos die Kernverschmel-
zungsreaktion in absehbarer Zukunft die Verwer-
tung von Spaltreaktionen stark einschränken und 
für viele Fälle ersetzen wird. Über die wissen-
schaftlichen und technischen Voraussetzungen hier-
zu wird man voraussichtlich mehr wissen, wenn 
das Geophysikalische Jahr Ende 1958 zu neuen 
Erkenntnissen geführt hat. Zur Zeit und für die 
nächsten übersehbaren Jahre bilden aber die Spalt-
reaktionen die Grundlage der uns zugänglichen 
Atomtechnik, praktisch daher die Verwertung des 
Urans. 

Im Bundesgebiet sind erst wenige Uranerzlager-
stätten bekannt, die alle nur einen geringen Uran-
gehalt haben. Im Fichtelgebirge sind bisher mit 
Sicherheit Lagerstätten mit einem Gehalt von etwa 
50 t Uranmetall nachgewiesen. Bei den Vorkom-
men im übrigen Bayern und anderen Bundeslän-
dern lassen sich nach dem derzeitigen Stand etwa 
die gleichen abbauwürdigen Mengen an Uranmetall 
erwarten. Die Aufsuchungsarbeiten werden fort-
gesetzt und von der Bundesregierung in jeder Hin-
sicht unterstützt. Erst nach vielen Jahren aber 
werden die Möglichkeiten inländischer Uranerzeu-
gung voll zu überblicken sein. Die Bundesrepublik 
Deutschland wird trotz verstärkter Prospektierung 
und Förderung der eigenen Vorkommen voraus-
sichtlich für lange Zeit auf die Einfuhr ausländi-
scher Uranerze oder Urankonzentrate angewiesen 

*) Anmerkung zur Erläuterung: Thorium selbst wird nicht 
gespalten, sondern das nach Neutroneneinfang gebil-
dete „gebrütete" Uran 233. 

sein. Aus dieser Situation ergibt sich ebenso wie 
aus unserem vieljährigen Rückstand gegenüber 
anderen Nationen die Notwendigkeit internationa-
ler Zusammenarbeit, die wir in multilateralen und 
bilateralen Verhandlungen verwirklichen müssen 
und zum Teil schon verwirklicht haben. Ich werde 
bei der Begründung unseres Gesetzentwurfs noch 
im einzelnen ausführen, daß die Bundesrepublik 
im Rahmen dieser internationalen Vereinbarungen 
Verpflichtungen übernehmen muß, die nur auf der 
Grundlage eines entsprechenden deutschen Atom-
gesetzes sichergestellt werden können. 

Der vierte Faktor, der unsere Lage bestimmt, 
betrifft den vor allem in der Öffentlichkeit als 
wichtigsten Punkt betrachteten Umstand, daß in 
der Bundesrepublik wie in anderen Industrielän-
dern in naher Zukunft eine Energielücke droht. 
Als Maß für die Bedrohlichkeit der Situation wird 
meistens die Versorgung mit elektrischem Strom 
betrachtet, obwohl dies einseitig ist und den Pro-
blemen nicht voll gerecht wird. Man muß bei der 
Deckung des Energiebedarfs für Wirtschaft und 
Lebenshaltung davon ausgehen, daß die Energie 
zum überwiegenden Teil noch in Form von Wärme, 
also für unsere metallurgischen, chemischen, kera-
mischen Prozesse usw. benötigt wird. Allerdings 
ist der elektrische Strom ein brauchbarer Maßstab, 
wenn man Schätzungen des Energiebedarfs für die 
Zukunft unternimmt. Alle Versuche, zahlenmäßig 
die zukünftige Entwicklung zu bestimmen, um hier-
aus Schlüsse für die Erschließung und Nutzung 
natürlicher Energiequellen zu ziehen, sind und 
bleiben naturgemäß mehr oder weniger der Wirk-
lichkeit nahekommende Schätzungen. Derartige 
rechnerische Versuche gibt es in großer Zahl. Mei-
stens legt man als Schlüsselzahl die Entwicklung 
des Bruttosozialprodukts zugrunde, - ohne daß 
es bisher bei den Berechnungen der verschiedenen 
Experten zu einem einheitlichen Koordinaten-
system der Begriffe und der Schlüsselzahlen ge-
kommen wäre. Dies erschwert die Vorausberech-
nung sowohl in technischer als auch in wirtschaft-
licher Hinsicht außerordentlich. Es wäre eine ver-
dienstvolle Aufgabe für alle Energiesachverstän-
digen, zunächst einmal eine Entrümpelung der ver-
schiedenen Koordinatensysteme zu veranlassen. 

Die Vorausberechnungen sind auch verschieden 
zu beurteilen je nach dem geographischen Raum, 
für den sie angestellt werden. Solche Berechnun-
gen gibt es für die Bundesrepublik, für die sechs 
Montanunion-Staaten, für den OEEC-Raum, für 
andere Kontinente und schließlich für den Energie-
vorrat der gesamten Welt. Daraus ergibt sich, daß 
der Vorrat an Primär-Energieträgern, für die ge-
samte Menschheit gesehen, zweifellos nicht über-
trieben pessimistisch betrachtet zu werden braucht. 
Aber wir müssen mit der einfachen Tatsache rech-
nen, daß es aus politischen Gründen unmöglich 
sein wird, die Primär-Energievorräte der Welt 
oder auch die Sekundärenergie so sinnvoll zu ver-
teilen — abgesehen von den damit zusammenhän-
genden technischen Schwierigkeiten —, daß Män-
gel in einem Land durch Überschüsse aus einem 
anderen Land ausgeglichen werden können. Je 
größer die Räume sind, die man in Betracht zieht, 
desto größer wird die Gefährdung aller Überlegun-
gen durch politische Einwirkungen. Verbund-
systeme auf dem Gebiet der Energieversorgung 
funktionieren nur in verhältnismäßig kleinen Tei-
len der Welt. Daher kann man den Energieexper-
ten ein bestimmtes Maß an Autarkieüberlegungen 
nicht verdenken. 
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Alle Berechnungen aber, so verschieden sie auch 

die Möglichkeiten der natürlichen Energieträger 
beurteilen, kommen zu dem Schluß, daß die indu-
strialisierten Völker in relativ kurzer Zeit vor 
ernsthaften Versorgungsschwierigkeiten stehen 
werden. Die Bundesrepublik nimmt bei diesen 
Überlegungen etwa eine Mittelstellung zwischen 
Großbritannien und den Vereinigten Staaten von 
Amerika ein, d. h. wir sind nicht zu dem Entwick-
lungstempo gezwungen, das die Engländer mit 
ihrem Atomenergieprogramm aufzeigen, können 
aber auch nicht auf solche Vorräte an Primär

-

Energieträgern zurückgreifen wie die USA. Fest-
steht jedenfalls, daß auch wir uns mit der Bereit-
stellung zusätzlicher Energiequellen befassen müs-
sen, weil auch bei uns die Verbrauchsrate und die 
Erzeugungsmöglichkeiten sich in etwa 15 bis 20 
Jahren schneiden werden. 

Es gehört zu den Aufgaben einer verantwort-
lichen Staatsführung, Vorsorge zu treffen, daß vor-
auszusehende Energielücken geschlossen werden 
können, weil von der Energieversorgung ganz ein-
fach die Lebensmöglichkeiten eines Volkes abhän-
gen. Schon hierin ist also die friedliche Verwertung 
der Atomenergie auch in der Bundesrepublik be-
gründet und hierin auch die Notwendigkeit der 
heute vorgelegten Gesetze. Selbstverständlich ist 
die Energieversorgung nur ein Faktor der Lebens-
möglichkeiten, aber eben ein unentbehrlicher Fak-
tor. 

Andererseits ist nicht zu übersehen, daß die tech-
nische Verwertung von Atomspaltreaktionen auch 
zu neuen chemischen Stoffen führt, die in der 
Natur nicht vorkommen und die in Zukunft für 
die Durchführung bestimmter chemischer Prozesse 
und für neue Entwicklungen unentbehrlich sind. 
Auch  mit  dieser Seite der Entwicklung, der soge-
nannten „heißen Chemie", beschäftigt sich der vor-
liegende Gesetzentwurf. 

Auf diesen Überlegungen beruht ein deutsches 
Atomprogramm, das in seinen Grundzügen schon 
von meinem Herrn Amtsvorgänger erläutert wor-
den ist und das ich nur noch einmal kurz anzu-
deuten brauche. Das Programm umfaßt drei Stu-
fen: 1. Förderung der Forschung und der Ausbil-
dung des Nachwuchses, 2. Entwicklung von Ver-
suchsreaktoren, 3. Entwicklung von Leistungsreak-
toren. Diese Aufstellung soll aber keineswegs eine 
chronologische Zwangsfolge bedeuten, sondern alle 
drei Stufen werden nebeneinander zu entwickeln 
sein. 

Zu der  ersten Stufe, der Förderung der For-
schung, gehören auch die  ersten Forschungsreak-
toren, die wir noch im Ausland kaufen müssen 
und von denen der erste wohl noch in diesem 
Jahr in der Nähe von München in  Betrieb ge-
nommen wird. 

Zur zweiten Stufe, der Entwicklung von Ver-
suchsreaktoren, gehört vor allem das sogenannte 
Projekt Karlsruhe. Es handelt sich hier im Grunde 
um ein Experiment. Es soll versucht werden, einen 
Reaktor auf Grund deutscher Konstruktionspläne 
zu bauen. Der Brennstoff des Reaktors besteht aus 
natürlichem Uran, das also 0,7 % spaltbares U 235 
enthält. Es handelt sich um einen mit Schwer-
wasser gekühlten und moderierten sogenannten 
„heterogenen" Forschungsreaktor von 10 000 kW 
Wärmeleistung. Es ist zu hoffen, daß die formalen 
Schwierigkeiten, die dem Baubeginn zur Zeit ent-
gegenstehen, bald behoben werden und daß am 
Bau dieses Reaktors wertvolle Erfahrungen für  

die künftige Entwicklung eigener Anlagen gesam-
melt werden, schon im Hinblick auf die Export-
möglichkeiten der Zukunft, die für die deutsche 
Wirtschaft von erheblicher Bedeutung sein werden. 

Es wird außerdem sehr wichtig sein, daß wir 
bald in den Besitz eines sogenannten „Material-
prüfreaktors" kommen. Das ist ein Reaktor mit 
einer etwas höheren Leistung von etwa 20 bis 
60 MW, in dem insbesondere physikalische und 
chemische Eigenschaften von Werkstoffen unter 
Bestrahlungseinfluß studiert werden können. Ich 
verweise in diesem Zusammenhang auf die Pläne 
des Landes Nordrhein-Westfalen und auf den 
deutschen Vorschlag im Rahmen des Euratom-Ver-
trags, einen gemeinsamen Materialprüfreaktor zu 
erstellen. 

Außerdem beabsichtigt die deutsche Elektrizi-
tätswirtschaft, an einem oder mehreren Versuchs-
kraftwerken Erfahrungen über die Nutzung der 
Atomenergie für die Stromerzeugung zu sammeln 
und sie nicht zuletzt auch zur Ausbildung von 
Spezialingenieuren zu verwenden. Hierbei sind wir 
vorläufig noch auf die Beschaffung ausländischer 
Reaktoren angewiesen. 

Dies wird dann zu der dritten Stufe der Ent-
wicklung führen, nämlich zu Prototypen der Lei-
stungsreaktoren für Großkraftwerke. Bei dem der-
zeitigen Stand der Technik ist festzustellen, daß es 
noch keinen Reaktortyp gibt, der alle technischen 
und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt, die 
an ein modernes Kraftwerk gestellt werden müs-
sen. Es gibt allerdings heute schon etwa 20 ver-
schiedene Reaktorsysteme, die eine wirtschaftliche 
Stromerzeugung voraussehen lassen. Es wird  aber 

 notwendig sein, um Fehlinvestitionen zu vermei-
den,  die  wirtschaftlichen Voraussetzungen für den 
Bau eines Großkraftwerkes sehr kritisch zu prü-
fen. Es dürfte heute schon feststehen, daß solche 
auf der Verwertung von Atomenergie beruhende 
Kraftwerke keinesfalls die konventionelle Energie-
erzeugung aus anderen Wärmequellen oder aus 
Wasserkraft verdrängen, sondern sie höchstens er-
gänzen werden. 

Ich muß an dieser Stelle auch darauf hinweisen, 
daß trotz der Kürze der Zeit, in der wir uns mit 
diesen Problemen beschäftigen, eine gewisse Ver-
wirrung in bezug auf die Reaktorpläne in der 
Bundesrepublik entstanden ist. Es wird eine Auf-
gabe meines Ministeriums sein, für eine vernünf-
tige Koordinierung dieser Pläne zu sorgen, wenn 
dies auch aus Gründen, die  in der föderativen 
Struktur unseres Staates liegen, nur behutsam ge-
schehen kann. Jedenfalls beabsichtigen wir nicht, 
reine Prestigeinvestitionen zu fördern oder aber 
verkappte Plutoniumfabriken mit der Erzeugung 
von Strom als Nebenprodukt zu errichten. 

Es ist vielleicht nützlich, wenn ich diesem Hohen 
Haus an dem Beispiel des britischen Atompro-
gramms darzulegen versuche, welche finanziellen 
Voraussetzungen für die Durchführung eines Atom-
energieprogramms erfüllt werden müssen. Groß-
britannien rechnet mit einer Zuwachsrate des 
Stromverbrauchs von jährlich 2 Millionen kW, also 
2000 MW. Es besitzt zur Zeit eine konventionelle 
Energiekapazität von 21 000 MW. Die ursprünglich 
bis 1965 geplanten 12 Atomenergiestationen sollten 
zunächst 2000 MW Leistung haben; sie 'wurden 
später in der Auslegung verstärkt auf eine Lei-
stung von 4000 MW. Der kürzlich ernannte Atom- 
und Energieminister des Vereinigten Königreichs 
hat dieses Projekt um etwa 5 Anlagen 'erweitert, 
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und zwar soll nunmehr der Gesamtplan mit rund 
17 Stationen bis zum Jahre 1965 eine zusätzliche 
Leistung von 6500 bis 7500 MW — entsprechend 
20 Millionen t Kohlenäquivalent jährlich — brin-
gen. 

Abgesehen von gewissen Schwierigkeiten rein 
technischer Art,  die  sowohl in Großbritannien als 
auch bei uns eine Rolle spielen — z. B. die Ver-
sorgung mit Grobblechen für den Reaktorbau —, 

spielen Fragen der  Kalkulation und der Investi-
tionsfinanzierung eine große Rolle bei diesem 
Programm. 

Es steht fest, daß Atomstrom wirtschaftlich nur 
in Grundlastanlagen erzeugt werden kann; das sind 
Anlagen mit mindestens 80% Dauerlast. Die Dauer-
last wird aber im Sommer nicht erreicht, so daß 
unter Umständen kostspielige Atomkraftwerke im 
Sommer ganz oder teilweise stillgelegt werden müs-
sen. Da die fixen Kosten in einem Atomkraftwerk 
etwa zwei Drittel, in einem modernen Wärmekraft-
werk nur ein Drittel der Stromkosten betragen, ist 
dies ein beachtlicher Faktor. 

Bei den Investitionskosten rechnet man  in England 
zur Zeit rund 1320 DM, also rund 100 Pfund, pro 
installiertem kW. Wir werden in der Bundesrepu-
blik mit etwa 1500 DM pro kW zu rechnen haben; 
das ist mindestens das Doppelte der Investitions-
kosten für ein konventionelles Kraftwerk bei augen-
blicklichem Preisstand. 

Die im britischen Programm geplanten 6500 bis 
7500 MW erfordern also einen Investitionsaufwand 
bis 1965 von rund 8,5 bis 9,5 Milliarden DM. Hinzu 
kommen 2,5 Milliarden DM Erstausstattungskosten 
für den Uranbedarf. 

Sie ersehen daraus, meine Damen und  Herren, 
wenn Sie überlegen, daß für die Bundesrepublik 
dieselbe Größenordnung wie in England in Frage 
kommen dürfte — wenn auch nicht dieselbe Zahl an 
Kraftwerken in einem so kurzen Zeitraum —, welche 
Investitionsmittel der Kapitalmarkt aufzubringen 
haben wird, um derartige Projekte zu realisieren. 
Soweit man bei uns die augenblicklichen Verhält-
nisse überblicken kann, sind wir in der Lage, bis 
1965 etwa drei bis vier Atomkraftwerke verschiede-
ner Größen mit zusammen rund 500 MW Leistung 
zu erstellen. Das würde zirka 700 Millionen DM an 
Investitionen erfordern zuzüglich der Kosten für die 
Uranausstattung, also im ganzen mindestens 800 
Millionen DM für diese relativ bescheidenen Werke. 

Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von 
Atomkraftwerken ist natürlich auch zu beachten, 
daß die Atomtechnik bei dem heutigen Stand und 
auch in naher Zukunft noch einen erheblichen 
Selbstverbrauch an elektrischer Energie hat. Um 
ein Beispiel anzuführen, weise ich auf die ursprüng-
lich von Euratom geplante gemeinsame Isotopen-
trennanlage hin, bei der eine installierte Leistung 
von 700 000 kW veranschlagt war, was einem 
Stromverbrauch von etwa 6 Milliarden kWh im 
Jahr entsprechen würde. Es ist jedenfalls nötig, daß 
alle Reaktorpläne realistisch unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher Möglichkeiten beurteilt werden. 
Eine Mengenkonjunktur in Atomreaktoren wird es 
in der Bundesrepublik so bald nicht geben. 

Die Erfüllung dieses Drei-Stufen-Plans erfordert 
natürlich eine entsprechende Arbeit auf wissen-
schaftlichen und technischen Forschungsgebieten. 
Die Unterstützung all dieser Vorhaben ist eine der 
Aufgaben des Ministeriums für Atomfragen. Die 

Voraussetzung hierzu ist aber die baldige Verab-
schiedung eines deutschen Atomgesetzes. Das jetzt 
noch geltende Verbotsgesetz der Alliierten Hoch-
kommission ist natürlich keine Grundlage für die 
Entwicklung der deutschen Atomwirtschaft. 

Wenn auch dieses Hohe Haus durch die Beratung 
eines Gesetzentwurfs einer Fraktion des Bundes-
tages schon über die Grundzüge einer Atomgesetz-
gebung unterrichtet ist, so machte ich doch noch 
kurz auf Einzelheiten des Gesetzentwurfs eingehen. 

Zunächst erfordern die internationalen Verpflich-
tungen, die die Bundesrepublik übernommen hat 
oder übernehmen wird, ein Atomgesetz, das die 
erforderlichen Kontrollen gestattet. Die praktische 
Bedeutung dieses Grundsatzes ergibt sich aus einem 
aktuellen Beispiel. Wir haben mit den USA ein Ab-
kommen über die Lieferung der erforderlichen 
Brennstoffelemente für die ersten von uns bestell-
ten Forschungsreaktoren geschlossen. Die amerika-
nische Regierung wird jedoch die zum Betrieb der 
Reaktoren erforderlichen Brennstoffelemente erst 
liefern, wenn die Bundesregierung durch ein in 
Kraft getretenes deutsches Atomgesetz die vertrags-
mäßige Verwendung der Kernbrennstoffe auch ge-
währleisten kann. 

Wir müssen deshalb schon aus diesem Grunde 
baldmöglichst eine gesetzliche Grundlage schaffen, 
um die erforderlichen Kernbrennstoffe beziehen zu 
können. Die Gewährleistung der Erfüllung unserer 
internationalen Verpflichtungen ist somit eine wich-
tige Aufgabe des Gesetzes und als solche in § 1 be-
sonders genannt. 

In der einleitenden Vorschrift des Gesetzes ist 
ferner die freie und ungehinderte Entwicklung der 
Forschung und der friedlichen Nutzung der Kern-
energie als eine besondere Aufgabe des Gesetzes 
hervorgehoben. Das bedeutet jedoch nicht, daß wir 
die technische und wissenschaftliche Entwicklung 
durch gesetzliche Programme regulieren wollen. Die 
verwaltungsmäßige Förderung der Erforschung und 
Nutzung der Kernenergie durch Bund und Länder 
unter Verwendung der durch die Haushaltsgesetze 
bereitgestellten Mittel ist nicht Aufgabe des Atom-
gesetzes. Trotzdem bin ich überzeugt, daß das von 
der Bundesregierung vorgeschlagene Gesetz auch 
die Entwicklung erheblich fördern wird.  

Der Gesetzentwurf setzt der Privatinitiative nur 
dort Grenzen — allerdings sehr eindeutige Gren-
zen —, wo dies zum Schutz von Leben, Gesundheit 
und Sachgütern, zum Schutz der inneren und äuße-
ren Sicherheit der Bundesrepublik und auf Grund 
internationaler Verpflichtungen nötig ist. Er ent-
hält ein unkompliziertes, geordnetes und mit recht-
lichen Garantien ausgestattetes Überwachungs-
system. Er verzichtet auf ein staatliches Monopol 
der Betätigung, auf ein ausschließliches Staats-
eigentum an bestimmten Stoffen und Anlagen und 
auf Bewirtschaftungs- und Lenkungsmaßnahmen. 
Unser Gesetzentwurf gibt allen, die sich auf dem 
Gebiet der Forschung und Nutzung der Kernener-
gie betätigen wollen, gleiche Chancen. Wir erwar-
ten deshalb, daß unsere künftige gesetzliche Rege-
lung viele Kreise zur Mitarbeit gewinnen und der 
Wirtschaft und Wissenschaft einen nicht unbedeu-
tenden Ansporn geben wird. 

Die Grundlage des Gesetzes stimmt mit der pri-
vatwirtschaftlichen Struktur unserer Volkswirt-
schaft überein. Ich möchte dies besonders betonen, 
weil gegen dieses Prinzip zweifellos Gegengründe 
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vorgebracht werden und weil sich unser Gesetzent-
wurf wesentlich von den Regelungen in anderen 
Ländern unterscheidet. Zur Frage der privatwirt-
schaftlichen Betätigung auf dem Atomenergiegebiet 
hat übrigens Herr Abgeordneter Kurlbaum in der 
schon erwähnten 141. Sitzung des Bundestages be-
achtenswerte Ausführungen gemacht. 

Unsere Überlegungen gehen davon aus, daß auch 
dieses neue technische Gebiet sinnvoll in unser be-
stehendes Wirtschaftssystem eingegliedert werden 
kann. Es besteht keine Notwendigkeit der wirt-
schaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand auf 
diesem Gebiet, weil alle Aufgaben und Probleme, 
die sich für die Zukunft ergeben, auch auf privat-
wirtschaftlicher Basis geregelt werden können. Mit 
diesem Gesetzentwurf soll der auch in diesem 
Hohen Hause erhobenen Forderung „so wenig 
Staat wie möglich" Rechnung getragen werden. 

Zu den wichtigsten Gegenargumenten gegen 
eine privatwirtschaftliche Struktur der Atomwirt-
schaft gehören die Befürchtungen, daß einmal hier 
einer bestimmten sozialogischen Gruppe ökono-
mische Vorteile erwachsen und  zum anderen eine 
neue Zusammenballung von Macht in eben dieser 
Gruppe ermöglicht würde. Zur ökonomischen Seite 
darf man wohl mit Recht darauf hinweisen, daß zu-
nächst in der Atomwirtschaft das Investitionspro-
blem die Hauptrolle spielen wird und  daß von pri-
vatkapitalistischen Gewinnen so bald keine Rede 
sein kann. Der hohe Kapitalbedarf für die Anlagen 
wird sowieso eine sinnvolle Zusammenarbeit von 
Privatwirtschaft und öffentlicher Hand erfordern, 
und so wird schon von der Kapitalseite her dem 
Staat eine gewisse Einflußmöglichkeit vorbehalten 
bleiben. 

Das andere Argument, nämlich die Gefahr einer 
unzulässigen Zusammenballung von. Macht, ist we-
sentlich ernster und erfordert doch einige Bemer-
kungen. Es ist leider ein Tatbestand, daß die Atom-
wirtschaft durch die furchtbare Hypothek der 
Atombombe belastet ist. Es ist aber ebenso ein Tat-
bestand, daß diese Gefahr nicht durch die privat-
wirtschaftliche Verwendung dieser neuen Natur-
kraft geschaffen wurde, sondern ausschließlich von 
staatlichen Einrichtungen; denn alle Staaten, die 
sich mit dieser neuen Technik befaßt haben, haben 
dies auf Grund militärischer Überlegungen getan 
und sich hierfür staatliche oder ausschließlich vom 
Staat abhängige Einrichtungen geschaffen. Die bis-
her aus der Anwendung der Atomenergie entstan-
denen Gefahren sind also gerade durch die Omnipo-
tenz des Staates entstanden, dessen eigentliche Auf-
gabe ja sein sollte, solche Gefahren für seine Bürger 
und die Menschheit zu unterbinden. Es gibt auf der 
ganzen Welt noch keine privatwirtschaftliche Nut-
zung der Atomenergie in einem marktwirtschaft-
lichen System. Deshalb müßte man aus der ge-
schichtlich traurigen Erfahrung der letzten Jahre 
doch wohl zu einer Überzeugung kommen, die von 
einer etatistischen Struktur dieses neuen Wirt-
schaftsgebiets absieht. Bei einer privatwirtschaft-
lichen Struktur, unter entsprechender Staatskon-
trolle, kann ein Verstoß der Privatwirtschaft gegen 
bestehende Kontrollgesetze jedenfalls unterbunden 
oder geahndet werden. Das ist aber sehr erschwert, 
wenn der Staat selbst der Betreiber solcher An-
lagen ist. Die Erfahrungen ringsum sollten uns in 
dieser Hinsicht doch belehrt haben. 

Außerdem kann man nicht übersehen, daß sich 
die innere Struktur unseres Wirtschaftssystems in  

den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg ebenfalls 
grundlegend geändert hat. Die Regulatoren des 
wirtschaftlichen Ablaufs, die u. a. durch die Mit-
bestimmung und Mitwirkung der Arbeitnehmer, 
durch den Einfluß der Gewerkschaften und durch 
die Verfassung geschaffen wurden, geben meiner 
Ansicht nach eine größere Garantie für die Sicher-
heit des Staatsbürgers bei der wirtschaftlichen Ver-
wertung der Atomtechnik, als wenn sie vom Staat 
betrieben würde. 

Deshalb glaube ich, daß der Grundsatz des Gesetz-
entwurfs richtig ist, daß es sich um ein gutes Ge-
setz handelt, das auf Rüstungsaufgaben keine Rück-
sicht zu nehmen braucht und ausschließlich seiner 
eigentlichen Aufgabe, der Förderung der friedlichen 
Verwendung der Atomenergie, dienen kann. Daß 
analoge Gedankengänge allmählich auch bei den 
Großmächten Fuß fassen, zeigen das schon erwähnte 
Energieprogramm Großbritanniens und die allmäh-
liche Bereinigung gewisser gesetzlicher Bestimmun-
gen zugunsten der privatwirtschaftlichen Betätigung 
in den USA. 

Meine Damen und Herren, ich erwähnte vorhin 
die Belastung des ganzen Problems durch die Exi-
stenz der Atombombe. Ich habe zu den militärischen 
und politischen Gründen, die zu dieser Entwicklung 
geführt haben und sie heute bestimmen, hier nicht 
Stellung zu nehmen. Sie berühren auch den Inhalt 
des Gesetzes, das ich zu begründen habe, nicht. Wir 
können aber nicht darüber hinwegsehen, daß die 
Befürchtungen in der Bevölkerung, die sich mit der 
Atomenergie verbinden, in erster Linie auf der 
Existenz der Atomwaffen beruhen. 

Wir sehen in  der  Einstellung der Menschen zu 
diesen Fragen den auch sonst in bezug auf die 
technische Entwicklung feststellbaren Widerspruch, 
daß jeder technische Fortschritt stürmisch begrüßt 
wird, wenn er zur Hebung des Lebensstandards und 
des Lebensgefühls beiträgt, und daß dieser tech-
nische Fortschritt gleichzeitig die Existenzangst 
des Menschen erhöht. Mann kann Argumente hö-
ren, die in dieser Angst ein notwendiges pädago-
gisches Element für den Menschen sehen. Insbe-
sondere scheint diese Auffassung in der Politik 
zu gelten, und  so  ist es kein Wunder, daß diese 
Angst auch auf die friedliche Verwendung der 
Atomenergie ausstrahlt. 

Diesem Tatbestand, der also nicht nur technisch, 
sondern auch seelisch und psychologisch zu werten 
ist, muß auch ein Gesetz Rechnung tragen, das in 
dieses Neuland vorstößt und die Grundlage für 
die Betätigung auf diesem Gebiet bilden soll. Da-
her ist die zentrale Aufgabe des deutschen Atom-
gesetzes seine Schutzfunktion. Hierzu sind wohl 
noch einige grundsätzliche Bemerkungen notwen-
dig. 

Es gibt keine technische Anwendung von Natur-
kräften, die ohne Gefahr wäre. Die technische 
Entwicklung beruht im Grunde darauf, daß der 
Mensch aus seinem Selbsterhaltungstrieb seine 
Werkzeuge ständig zu verbessern sucht, und zwar 
in der Richtung, daß immer mehr menschliche 
Arbeitskraft durch technische Einrichtungen ersetzt 
wird. Die Anwendung der Atomenergie bringt 
also keine grundsätzlich neuen Fragen in bezug 
auf Schutzmaßnahmen für die einzelnen Menschen 
mit sich, wohl aber die Notwendigkeit, etwaige 
zusätzliche Gefahren auszuschließen. Wir haben 
also zunächst die Aufgabe, festzustellen, ob und 
wo Gefahren dieser Art vorliegen. 
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Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die 

Einwirkung von Strahlen und strahlender Mate-
rie auf den Organismus schädlich ist.  Diese Ge-
fahren bestehen in besonderem Maße bei solchen 
technischen Vorgängen, ,die unkontrollierbar sind, 
wie die Auswirkungen einer Atombombenexplo-
sion. Wenn diese Fragen auch nicht zum Bereich 
des Gesetzentwurfs gehören, so muß man doch 
festhalten, daß die Schutzmaßnahmen für die 
friedliche Verwendung der Atomenergie technisch 
dieselben Probleme und Lösungsmöglichkeiten 
aufweisen wie der Schutz gegen solche unkontrol-
lierbaren Vorgänge. Deshalb sind auch bei der 
Ausarbeitung technischer Schutzmaßnahmen die 
Erfahrungen auf dem Atomwaffengebiet mit her-
anzuziehen. 

In der Öffentlichkeit besteht leider eine weit-
gehende Verwirrung über die Gefahrenquellen und 
ihre Ursachen. Hierbei sei mir ausnahmsweise zu-
nächst ein Wort pro domo gestattet. Es ist kein 
Geheimnis, daß in weiten Kreisen der Bevölkerung 
der Eindruck besteht, gewisse Gefahren, die mit 
der Atomenergieverwertung verbunden sind, soll-
ten aus irgendwelchen Gründen verheimlicht 
werden. Ich fühle mich oder mein Ministerium 
deshalb aber nicht in den Anklagezustand versetzt 
und beabsichtige auch nicht etwa, mich zu vertei-
digen. Denn wir wären gar nicht in der Lage, 
irgend etwas zu verheimlichen. Das Atomministe-
rium schöpft seine Sachkenntnis aus der wissen-
schaftlichen Literatur der Welt, die jedermann zu-
gänglich ist, und aus Beratungen durch Sachver-
ständige. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit 
werden — soweit dies möglich ist — ausgewertet 
und dienen 'als Grundlage für unsere gesetzgebe-
rische Arbeit und für die technischen und wirt-
schaftlichen Maßnahmen, für die das Ministerium 
zuständig ist. Mein Ministerium ist aber weder ein 
Laboratorium noch ein Konstruktionsbüro. Wir 
bauen oder betreiben keinen Atommeiler, und wir 
machen keine Bomben. Wir betreiben auch keine 
wissenschaftlichen Institute und werden deshalb 
auch kein Konkurrent in bezug auf wissenschaft-
liche Arbeit, sondern wir bemühen uns, eine ob-
jektiv arbeitende Zentrale für die Erfahrungen 
aus Wissenschaft und Praxis zu sein und dadurch 
unsere Aufgaben zu erfüllen. Wir sind verpflich-
tet, diese Erfahrungen zu nutzen bei der Gestal-
tung unserer Gesetze und bei den Möglichkeiten, 
die der Exekutive zur Abwehr der Gefahren gege-
ben sind. 

Ich selbst bemühe mich. die Arbeit meines 
Ministeriums nach strengen Grundsätzen der exak-
ten Wissenschaft auszuführen. Daher werden 
wissenschaftliche Ergebnisse von uns weder ver-
heimlicht noch etwa danach beurteilt, ob sie — 
wem sei dahingestellt — angenehm oder unange-
nehm, sondern allein danach, ob sie falsch oder 
richtig sind. Diese Grundsätze meiner Arbeit ,ge-
denke ich beizubehalten. 

Bei der Beurteilung der Gefahren durch Strah-
len aller Art muß man gewisse Tatbestände unter-
scheiden. Zunächst ergeben sich Schutzmaßnahmen 
für die in den technischen Anlagen der Atomwirt-
schaft beschäftigten Personen. Dies ist eine Auf-
gabe, die in das Gebiet des Arbeitsschutzes, der 
Unfallverhütung und der Gewerbehygiene fällt. 

Gerade in Deutschland haben wir auf diesem 
Gebiet reiche Erfahrungen. Ich möchte meine Über-
zeugung als Techniker, der 30 Jahre praktisch in  

einem allgemein als gefährlich geltenden Industrie

-z

weig Unfallverhütung betrieben hat, dahin aus-
drücken, daß es bei dem heutigen Stand der Tech-
nik möglich ist, durch Schutzmaßnahmen die Un-
fallquellen bei den Atomenergieanlagen auszu-
schalten. 

Daneben besteht natürlich die Möglichkeit einer 
Gefährdung der Bevölkerung, die nicht in diesen 
Betrieben arbeitet, durch unvorhergesehene Ein-
wirkung von Strahlen. Auch hierbei muß man wie-
der unterscheiden zwischen der Einwirkung von 
Strahlen, die aus der natürlichen Radioaktivität 
der Erde herrühren, und zusätzlichen Strahlen, die 
durch die wissenschaftliche, technische oder leider 
auch militärische Betätigung des Menschen ent-
stehen. Die natürliche Radioaktivität des Bodens 
und der Atmosphäre ist, ebenso wie die Höhen-
strahlung, ein Bestandteil der Naturkräfte, die vom 
Menschen nicht beeinflußt werden können. Sie 
stellen also auch eine ständige Gefahrenquelle dar, 
wenn man unterstellt, daß Strahlen auf jeden Fall 
schädlich sind. 

Die Befürchtungen. der Menschen in bezug auf 
diese Gefährlichkeit betreffen aber weniger Schä-
den durch Unfälle oder durch falsche Handhabung 
gefährlicher Substanzen als die gefürchteten Erb-
schäden durch sogenannte Mutationen. 

Charakteristisch für die psychologische Einstel-
lung der Menschen ist die Tatsache — die Sie, 
meine Damen und Herren, selber alle feststellen 
können — , daß u. a. die früher als gesundheits-
fördernd gepriesene Radioaktivität der Erde heute 
völlig verschwiegen wird. Von den Etiketten der 
Mineralwasserflaschen ist die Angabe radioaktiven 
Gehalts ebenso verschwunden wie aus den Pro-
spekten der Kurorte, die früher ihre emanations

-
haltige Atmosphäre als wesentlichen Bestandteil 
ihrer Heilwirkung angepriesen haben. Dabei haben 
sich die natürlichen Verhältnisse auf der Welt kei-
neswegs so geändert, daß diese Reaktionen berech-
tigt wären. 

Die biologische Wissenschaft gibt uns leider 
keine Antwort darauf, wie hoch die natürliche 
Mutationsrate der Lebewesen durch die natürliche 
Radioaktivität der Erde, insbesondere beim Men-
schen, ist. Es scheint nur festzustehen, daß von die-
sen natürlichen Mutationen immerhin nur 20 % 
der Strahlung zur Last zu legen sind und 80 % 
auf andere Ursachen — Lebensweise, Gifte usw. — 
entfallen. Die Biogenetiker stehen heute, wenn 
auch nicht einheitlich, auf dem Standpunkt, daß 
jede Strahlenbeeinflussung der lebenden Zellen, 
insbesondere der Keimzellen, ungünstige Mutatio-
nen hervorruft, zumindest beim Menschen. Man 
muß hierbei aber darauf hinweisen, daß die Mög-
lichkeiten zu Mutationen in der Pflanzen- und 
Tierzüchtung auch zu ganz anderen Zwecken die-
nen, nämlich um — vom Menschen her gesehen — 
bessere Organismen zu erzeugen. 

In viel höherem Maße wird ntürlich die Befürch-
tung vor schädlichen Mutationen erregt durch die 
Einwirkung von radioaktiven Strahlen, die auf 
irgendeine Weise zusätzlich auf den Menschen ein-
wirken. Auch die Biologen und Genetiker geben 
zu, daß die experimentellen Grundlagen für eine 
Beurteilung der Größe dieser Gefahr heute nicht 
ausreichen. Es ist also eine der vordringlichsten 
Aufgaben der Wissenschaft, insbesondere der Bio-
genetik, hier exakte wissenschaftliche Grundlagen 
zu schaffen. Mein Ministerium wird deshalb vor-
dringlich solche Forschungsaufgaben fördern. 
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Man kann die widerspruchsvollen biologischen 

Angaben zusammenfassend heute wohl dahin be-
urteilen, daß jede Strahleneinwirkung auf den 
menschlichen Organismus gefährlich ist und daß 
alle Schutzmaßnahmen danach trachten müssen, 
diese Gefährdung auszuschließen. 

Man muß dabei aber daran denken, daß solche 
Gefährdungen, insbesondere in bezug auf die 
Genese, beim Menschen nicht nur durch Einflüsse 
der Atomtechnik durch Atomwaffen und die An-
wendung von Radio-Isotopen bestehen, sondern 
daß auch die Einwirkung z. B. von Röntgenstrahlen 
und von radioaktiven Präparaten in der Medizin 
eine Rolle spielt. 

Die nach meiner Ansicht bisher sinnvollste Zu-
sammenstellung dieser Gefahren, der Größenord-
nung nach, gibt ein Bericht des Medical Research 
Council des britischen Parlaments, der eine 
Punktwertung aufgestellt hat. Wenn man den 
relativen Dosiswert für die Gonaden bei Strahlen 
durch natürliche Radioaktivität — 100 setzt, so er-
gibt sich für die radioaktiven Niederschläge bei 
Atomwaffenversuchen eine Zahl von bisher 1, bei 
atomtechnischen Anlagen von 0,1, bei den Leucht-
zifferblättern an Uhren von rund 1, bei der Strah-
lendiagnostik, also den bekannten Röntgenstrahlen-
untersuchungen, aber immerhin eine Punktzahl 
von 22. Wenn man also Vergleiche zieht, sollte man 
über den Gefahren durch die noch gar nicht ver-
wirklichte Atomtechnik in unserem Lande die schon 
seit 50 oder 60 Jahren bestehenden Gefahren-
quellen nicht übersehen. Hierzu gehört u. a. auch 
die Frage nach dem Verbleib der radioaktiven Prä-
parate in unseren Kliniken. 

Ich will hiermit — ohne auf Einzelheiten ein

-

gehen zu können — nur auf die Relativität aller 
zahlenmäßigen Schlüsse aus dem vorliegenden 
wissenschaftlichen Material hinweisen. Man muß 
feststellen, daß die Größe der Gefahren durch 
radioaktive Strahlen — wozu also neben den Rönt-
gen- und Gammastrahlen, den Alphastrahlen und 
den Betastrahlen die Protonen- und die Neutronen-
strahlen und schließlich die Höhenstrahlen ge-
hören — noch nicht definierbar ist. Daraus ergibt 
sich, daß auch die Größe einer etwa zulässigen 
Strahlung nicht definierbar ist, sondern bis jetzt 
nur geschätzt werden kann. Es erübrigt sich an 
dieser Stelle daher, auf die verschiedenen auf sol-
chen Schätzungen beruhenden Toleranzdosen oder 
andere Grenzwerte einzugehen. 

Auf die Messung der Luftaktivität komme ich 
bei der Stellungnahme zum Antrag Drucksache 
1734 noch zurück. 

Für die zu ergreifenden technischen Schutzmaß-
nahmen an Reaktoranlagen und anderen Betrieben 
bleibt die Notwendigkeit bestehen. möglichst jeden 
Strahlenaustritt zu unterbinden. Die Erfüllung die-
ser Forderung hat natürlich erhebliche Konsequen-
zen wirtschaftlicher Art. Kostspielige Schutzmaß-
nahmen können die Wirtschaftlichkeit einer sol-
chen Anlage völlig vernichten. 

Der einfachste Weg aus der wissenschaftlich un-
sicheren Situation, nämlich die Errichtung sämt-
licher Kernenergieanlagen zu verbieten, ist — wie 
ich darzulegen versucht habe — aus volkswirt-
schaftlichen und lebenswichtigen Gründen ungang-
bar. 

Wir müssen also ebenso wie bei der Beurteilung 
der Energielücke auch bei den Schutzmaßnahmen 
einen Mittelweg suchen, der den aus Sicherheits-

gründen erforderlichen Schutzaufwand in Einklang 
hält mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Dabei 
sollte der Grundsatz gelten, daß die Strahlenwir-
kung zwar durch physikalische und radiochemische 
Methoden gemessen werden kann, daß dies aber 
nicht maßgebend sein kann für die Schutzwirkung 
von Anlagen, sondern daß diese ergänzt werden 
muß durch eine medizinische und biologische Kon-
trolle. Mit anderen Worten: Technische Maßnah-
men, die medizinisch und biologisch unwirksam 
sind, sind ungeeignet, und wahrscheinlich liegt hier 
auch ein Weg, den Schutzaufwand in wirtschaftlich 
erträglichen Grenzen zu halten. 

Es ist also eine vordringliche Aufgabe der Wis-
senschaft, auch aus volkswirtschaftlichen Über-
legungen, daß sie sehr bald exakte Unterlagen über 
die medizinisch-biologisch zulässige Grenze von 
Strahlenwirkungen gibt. Die aus der medizinischen 
und biologischen Kontrolle entstehenden ingenieur-
mäßigen Aufgaben der Schutztechnik können bei 
dem heutigen Stand der Technik gelöst werden. 

Ein wirksamer Schutz durch gesetzliche Maßnah-
men kann natürlich nur erreicht werden und der 
Staat kann für ihn nur garantieren, wenn alle ein-
schlägigen Betriebe und Anlagen unter einer wirk-
samen staatlichen Kontrolle stehen. Hierüber gibt 
es wohl keine Meinungsverschiedenheiten. 

Es gibt Länder, in denen die Ansicht vertreten 
wird — und sie wird wohl auch in diesem Hohen 
Hause Anhänger finden, ebenso wie sie jetzt in 
den Euratom-Bestimmungen für die spaltbaren 
Stoffe Eingang gefunden hat —, daß eine wirk-
same Kontrolle nur möglich sei, wenn der Staat 
oder eine internationale Einrichtung Eigentümer 
der gefährlichen Materie, also der verwendeten 
Kernbrennstoffe, ist. Auf unsere Verhältnisse trifft 
dies an sich nicht zu. Die deutsche Rechtsordnung 
gestattet wegen der besonders starken sozialen 
Bindung des Eigentums wesentliche Eingriffe in 
das Eigentum und erlaubt, die Eigentumsrechte zu 
beschränken. Insofern ist auch der privatwirt-
schaftliche Grundsatz des Gesetzes in bezug auf 
das Eigentum durch eine starke Kontrolle einge-
schränkt. 

Deshalb besteht bei unseren Verhältnissen 
eigentlich keine Notwendigkeit eines ausschließ-
lichen Staatseigentums zum Zweck der Kontrolle. 
Die deutsche Rechtsordnung kennt keinen Fall, in 
dem der Staat gezwungen wäre, zur Ausübung 
einer wirksamen Kontrolle das Eigentum an den 
zu kontrollierenden Gegenständen zu erwerben. 
Wir kennen deshalb Privateigentum an zahlreichen 
gefährlichen Gütern, beispielsweise an Sprengstof-
fen oder an Giften. Die Gesetze beschränken sich 
auf ein mehr oder minder lückenloses Kontroll-
system, wie z. B. das Sprengstoffgesetz oder das 
Opiumgesetz. Es ist erwiesen. daß diese Kontrollen 
eine mißbräuchliche Benutzung wirksam verhin-
dern können. Die Überführung der Gegenstände 
in Staatseigentum ist dagegen nicht geeignet, die 
Wirksamkeit der staatlichen Kontrollen zu erhö-
hen, soweit der Staat die Gegenstände zur Benut-
zung durch Dritte doch aus der Hand geben muß. 

(Abg. Wehner: Wollen Sie die Verträge 
damit jetzt noch kaputtmachen?) 

— Durchaus nicht; aber ich muß doch unsere 
Grundsätze erläutern! 

(Abg. Wehner: Sie halten also einen 
Nekrolog?) 
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— Durchaus nicht; das hat noch prognostische Be-
deutung! 

Der Regierungsentwurf des Atomgesetzes hat zur 
Grundlage, daß für die Wirksamkeit der staat-
lichen Kontrollen nicht entscheidend ist, wer Eigen-
tümer der Kernbrennstoffe ist, sondern wie das 
Kontrollsystem funktioniert. Der Entwurf des Ge-
setzestextes läßt daher die Eigentumsfrage offen 
und läßt damit privates und öffentliches Eigen-
tum zu. 

Ein wichtiger Bestandteil des von uns vorge-
schlagenen Kontrollsystems ist die staatliche Ver-
wahrung aller Kernbrennstoffe, die nicht im Pro-
duktions- oder Verarbeitungsprozeß gebraucht wer-
den, also eine Depotpflicht. Wir glauben, daß die 
staatliche Verwahrung der Kernbrennstoffe eine 
echte Alternative darstellt zu dem Begriff des ge-
setzlich verankerten öffentlichen Eigentums, wie 
es in den Vereinigten Staaten besteht, oder des 
öffentlichen Eigentums, wie wir es in Großbritan-
nien oder Frankreich auf Grund staatlicher Mono-
pole haben. Ich darf insoweit zwischen den Auffas-
sungen der Bundesregierung und der Verfasser des 
dem Bundestag bereits vorliegenden Initiativgesetz-
entwurfs die gleiche Übereinstimmung feststellen 
wie hinsichtlich der privatwirtschaftlichen Tenden-
zen der beiden Gesetzentwürfe. 

Weitere wichtige Teile des Kontrollsystems sind 
Vorschriften, die jeden Umgang mit Kernbrenn-
stoffen einer Genehmigung und der staatlichen 
Aufsicht unterstellen. hierbei müssen die Geneh-
migungsvoraussetzungen sehr hart sein, wie sie die 
§§ 7 und 8 des Entwurfs vorsehen. Wer sie voll 
erfüllt, soll allerdings aus rechtsstaatlichen Grün-
den einen Anspruch auf Erteilung der Genehmi-
gung haben. 

Auch die Befugnisse der Aufsichtsbehörden müs-
sen sehr weitgehend sein. Die Kontrollorgane müs-
sen jeden Ort, an dem sich Atomanlagen oder 
Kernbrennstoffe befinden, betreten und dort die 
notwendigen Prüfungen anstellen können. Die 
Kontrollorgane müssen sogar das Recht haben, sol-
che Orte jederzeit zu betreten, von denen sie nur 
vermuten, daß sich dort Kernbrennstoffe oder ge-
nehmigungspflichtige Anlagen befinden. 

Was die notwendigen Vorschriften für den 
Strahlenschutz betrifft, so wollen wir in der Lage 
sein, sie den wissenschaftlichen Ergebnissen und 
technischen Notwendigkeiten elastisch und schnell 
anpassen zu können. Deshalb sieht der Entwurf 
des Atomgesetzes nur eine detaillierte Ermächti-
gung für die Strahlenschutzregelung vor. Die ma-
terielle Regelung des Strahlenschutzes dagegen soll 
einer Verordnung der Bundesregierung vorbehal-
ten bleiben. 

Außer diesen materiellen Angaben zu den Schutz-
vorschriften möchte ich noch auf die zahlreichen 
von uns angestellten Überlegungen eingehen, wie 
das Gesetz am zweckmäßigsten auszuführen sei. 
Wir gingen dabei von dem Grundsatz aus, mög-
lichst keine neuen Behörden zu schaffen, sondern 
die Kontrolle mit bewährten Einrichtungen durch-
zuführen. Wir können hierbei auf jahrzehntelange 
Erfahrungen in der Durchführung von Kontroll-
maßnahmen zurückgreifen, wie sie sich durch die 
Zusammenarbeit zwischen staatlicher Gewerbeauf-
sicht und bestimmten Selbstverwaltungsorganisa-
tionen herausgebildet haben. Das sind vor allem 
die Berufsgenossenschaften und die technischen 
Überwachungsvereine. Diese Zusammenarbeit hat  

sich in Deutschland so gut bewährt, daß kein An-
laß besteht, für das neue technische Gebiet der 
Atomenergieverwertung eine neue staatliche Ein-
richtung zu schaffen. 

Wir wollen die Ausführung des Gesetzes organi-
satorisch in den Rahmen der schon bestehenden 
Verwaltungen einfügen. Es ist mir natürlich be-
kannt, daß hiergegen vorgebracht wird, eine Bun-
desanstalt oder eine Bundesoberbehörde sei zweck-
mäßiger. Wir haben diese Frage genau geprüft und 
keine Vorteile in einer solchen Regelung gefunden. 

Das Atomgesetz wird die Erfüllung vieler Ver-
waltungsaufgaben erfordern, die zum Teil ge-
naueste Kenntnis und ständige Überwachung der 
örtlichen Verhältnisse voraussetzen. Diese Aufga-
ben können, wenigstens auf die  Dauer gesehen, 
von einer Zentralinstanz nur unter größten Schwie-
rigkeiten und Kosten ausgeführt werden. Wir 
scheuen uns nun  aber  schon vor der Gründung 
neuer Spezialbehörden auf der oberen Ebene, wie 
dies eine Bundesanstalt für Kernenergie sein 
würde. Erst recht wollen wir — ich glaube, daß 
ich in Ihrer aller Namen sprechen darf — ohne 
zwingendes Bedürfnis davon absehen, solchen 
Spezialbehörden einen Unterbau bis in die örtliche 
Instanz zu geben. Bei den Überlegungen über die 
zweckmäßigste Ausführung des Atomgesetzes 
haben wir deshalb auch geprüft, ob es sich nicht 
umgehen läßt, einen neuen Verwaltungszweig bis 
in die örtliche Instanz hinunter zu errichten. Dabei 
ha t  sich gezeigt, daß die Landesbehörden in man-
cher Hinsicht besser für die Ausführung des Atom-
gesetzes geeignet sind als eine Bundesverwaltung, 
gleichgültig ob die Bundesverwaltung durch eine 
zentrale Verwaltungsbehörde oder durch einen 
mehrgliedrigen Verwaltungskörper ausgeführt 
wird. Bundesbehörden können immer nur Bundes-
recht ausführen. Die Ausführung des Landesrechts 
ist und bleibt Sache der Länder. 

Die Errichtung und der Betrieb einer Atom-
anlage, beispielsweise eines Reaktors, könnten des-
halb niemals abschließend von einer Bundesbehör-
de genehmigt werden,  da  hierzu auch zahlreiche 
Genehmigungen nach Landesrecht erforderlich 
sind. Wenn man die Betroffenen davor bewahren 
will, mit 'unübersehbar vielen Genehmigungsbe-
hörden verhandeln zu müssen, dann ist es not-
wendig, das Genehmigungsverfahren in einer In-
stanz zusammenzufassen. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 
Diese Genehmigungsinstanz kann jedoch nur eine 
Landesbehörde sein, da die Landesbehörden nach 
dem Grundgesetz nicht nur Landesgesetze, son-
dern auch Bundesgesetze ausführen können. Aus 
wohlerwogenen Gründen entscheidet sich deshalb 
der Regierungsentwurf für die Ausführung des 
Gesetzes durch Landesbehörden. 

Ich will aber an dieser Stelle ganz deutlich aus-
sprechen, daß sich die Bundesregierung trotz der 
von ihr vorgeschlagenen Landesverwaltung nicht 
nur für die Gesetzmäßigkeit, sondern auch für die 
Zweckmäßigkeit der Atomverwaltung voll ver-
antwortlich fühlt. Die Bundesregierung bittet Sie 
deshalb, meine Damen und Herren, der vorge-
schlagenen Grundgesetzänderung zuzustimmen. 
Wir benötigen sie, um dem Bunde die konkurrie-
rende Gesetzgebung auf dem Gebiet der Erzeu-
gung und Nutzung der Kernenergie zu sichern und 
damit die Bundesregierung befugt ist, mit Einzel-
weisungen und generellen Anordnungen die Ein-
heitlichkeit der Atomverwaltung im gesamten 



11060 	2. Deutscher Bundestag — 194. Sitzung. Bonn, Freitag, den 22. Februar 1957 

(Bundesminister Dr.-Ing. Balke) 
Bundesgebiet sicherzustellen und die Zweckmäßig-
keit der Ausführung des Atomgesetzes zu garan-
tieren. Wir benötigen diese Grundgesetzänderung 
auch, damit die Bundesregierung für die Erfüllung 
ihrer internationalen Verpflichtungen auf dem 
Gebiet der Kernenergie einstehen kann. 

Auf Einzelheiten unserer Gesetzentwürfe geht 
die der Drucksache 3026 beiliegende Begründung 
ein. 

Lassen Sie mich nur noch zu einem Problem
einige Worte sagen, nämlich zur Haftung für 
Atomanlagen und für den Umgang mit radioakti-
ven Stoffen. Wir haben spezielle Haftungstatbe-
stände für den Betrieb von Atomanlagen und für 
den Umgang mit radioaktiven Stoffen vorgeschla-
gen. Der Vorzug dieser Vorschriften gegenüber 
den Haftungsnormen des allgemeinen bürgerlichen 
Rechts wird sich in der späteren Praxis — so 
hoffe ich ich wenigstens — nicht so sehr durch 
eine ganz besondere Gefährlichkeit der Atoman-
lagen und radioaktiven Stoffe rechtfertigen, son-
dern durch die begründete Erleichterung der 
Rechtsverfolgung der Geschädigten. Die Bundes-
regierung schlägt — ich darf das nur noch kurz 
erläutern — Gefährdungshaftung für den Betrieb 
von Atomanlagen, Verschuldenshaftung mit Um-
kehr der Beweislast für den Umgang mit radio-
aktiven Stoffen vor. Wie bei den meisten Vor-
schriften, die eine Gefährdungshaftung oder quali-
fizierte Verschuldenshaftung zum Inhalt haben, ist 
die Haftung auch nach unserem Entwurf dem Um-
fang und der Höhe nach begrenzt. 

Die Begrenzung hinsichtlich des einzelnen Ge-
schädigten bewegt sich in einem durch die übrigen 
Gefährdungshaftungsgesetze etwa vorgezeichneten 
Rahmen. Hinsichtlich der Begrenzung für die ge

-s
amte Haftung aus ein und demselben Schadens-

ereignis kann man viele Überlegungen anstellen, 
ohne zu einem exakt begründbaren Ergebnis zu 
gelangen. Wir müssen uns bei diesen Überlegun-
gen auch immer vor Augen halten, daß neben der 
besonderen Haftung des Atomgesetzes immer noch 
die ohnehin der Höhe nach unbegrenzte Haftung 
nach bürgerlichem Recht besteht. 

Mit einer unangemessen hohen Höchstsumme 
für die Gefährdungshaftung würden wir das Pro-
blem der Realisierbarkeit der Haftung berühren. 
Eine Haftung hat nur Sinn und Zweck, wenn sie 
im Schadensfall auch realisiert werden kann. Für 
eine nicht realisierbare Haftung oder für eine un-
angemessen scharfe Haftung wird Versicherungs-
schutz nicht oder nur zu unangemessenen, wirt-
schaftlich nicht tragbaren Bedingungen zu erlangen 
sein. Die Bundesregierung hat zu der auch schon 
vom Bundesrat angeschnittenen Frage der Haf-
tungshöchstsummen noch einmal Sachverständigen-
gutachten eingeholt. Sie wird sich erlauben, diese 
Gutachten sofort, wenn sie vorliegen, diesem 
Hohen Hause vorzulegen. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich 
jedoch die Meinung all der Sachverständigenkreise, 
die wir bisher zur Lösung dieser sehr schwierigen 
Fragen gehört haben, in folgende Punkte zusam-
menfassen: 

Erstens. Es muß unbedingt dafür gesorgt wer-
den, daß allen Verletzten echter Schadensersatz 
geleistet wird. 

Zweitens. Das Korrelat eines Atomgesetzes mit 
dem Grundsatz freier wirtschaftlicher Betätigung 
ist die Notwendigkeit, daß die Wirtschaft die haf-

tungsrechtliche Verantwortung für ihre Maßnah-
men selbst zu tragen hat. 

Drittens. Auch bei Anspannung aller Kräfte von 
Industrie und Wirtschaft wird es nicht möglich 
sein, die Haftung für Katastrophenschäden ohne 
Mithilfe des Staates zu gewährleisten. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Hört! Hört!) 

Ich glaube, daß ich damit die wesentlichsten Pro-
bleme der Ihnen vorgelegten Gesetzentwürfe kurz 
skizziert habe. 

Was ich zu unseren internationalen Verein-
barungen allgemeiner Art gesagt habe, gilt auch 
im Speziellen für den EURATOM-Vertrag. Der 
EURATOM-Vertrag macht ein deutsches Atom-
gesetz nicht überflüssig, sondern setzt es voraus. 

Meine Damen und Herren, wenn ich Sie nun-
mehr im Namen der Bundesregierung bitte, in die 
Beratung dieses Gesetzentwurfs einzutreten und 
das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode zu 
verabschieden, so lassen Sie mich noch ein grund-
sätzliches Schlußwort meiner Begründung sagen. 

Der Atomenergie haftet — abgesehen von der 
Bedrohung durch die Atomwaffen — im Bewußt-
sein der Menschen etwas Sensationelles und über 
den an und für sich schon hohen Erregungszustand 
unserer seelischen Verfassung Hinausragendes an. 
Es ist eine nicht unwichtige Aufgabe, diese neue 
technische Entwicklung auch geistig in den logi-
schen Fluß der Geschichte einzuordnen und dieser 
Betätigung des Menschen auf einem neuen tech-
nischen Gebiet den Charakter des Außergewöhn-
lichen möglichst zu nehmen. 

In dem Umstand allein, daß eine philosophische 
Vorstellung, die zweieinhalb Jahrtausende alt ist, 
sich in unseren Tagen als materielle Tatsache er-
weist, liegt Dramatik genug, — leider auch eine 
gewisse Tragik in den Folgen der wissenschaft-
lichen Betätigung des Menschen. Es bestehen be-
rechtigte Zweifel darüber, ob die Menschheit 
moralisch überhaupt reif ist, mit dieser Entwick-
lung der Naturwissenschaft und Technik fertig zu 
werden. Die geistigen Führungskräfte früherer 
Jahrhunderte, die Philosophie und „leider auch 
Theologie", haben in dieser Hinsicht versagt oder 
sich als unfähig erwiesen, bei den Menschen die 
moralischen und ethischen Regulationskräfte zu 
entwickeln und zu stärken, die zur Bewältigung 
unserer Situation erforderlich sind. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen]: 
Hört! Hört!) 

Wir können diese Probleme — darüber sind wir 
uns wohl alle einig — auch mit einem noch so 
vollkommenen Gesetz nicht lösen. Unsere Verant-
wortung können wir nicht auf Paragraphen dele-
gieren, und moralische Entscheidungen bleiben uns 
nach wie vor nicht erspart. 

Wir sollten uns allerdings davor hüten, in dem 
oft mißbrauchten Werkzeug, also der Technik, die 
Ursache für die nicht zu leugnende geistige Ge-
fährdung der Menschheit zu sehen. Wir müssen 
versuchen, die irrationalen Kräfte über der tech-
nischen Entwicklung nicht zu vernachlässigen. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Sehr richtig!) 

Ein auch von mir sehr verehrtes Mitglied dieses 
Hohen Hauses, Professor Carlo Schmid, hat vor 
kurzem den Wunsch ausgesprochen, diese Entwick- 
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lung möge so verlaufen, daß „für die neuen Er-
rungenschaften nicht ein hoher Preis an mensch-
lichem Leid gezahlt werden muß". 

Ich glaube, meine Damen und Herren, in dieser 
Einstellung können wir uns alle vereinen, und die 
Beratung des Gesetzentwurfs könnte beweisen, 
daß die Politik kein Hindernis sein muß, wenn es 
sich um die Erfüllung humaner Aufgaben handelt. 

Auch auf dem rationalen Feld der Technik ist es 
weder löblich noch geraten, etwas wider das Ge-
wissen zu tun. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich erteile das Wort 
zur Begründung des Antrags Drucksache 1734 dem 
Abgeordneten Ruhnke. 

Ruhnke (SPD), Antragsteller: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Drucksache 1734 
trägt das Datum des 3. Oktober 1955, und es ist 
zweifellos eine unerfreuliche Aufgabe, einen An-
trag zu begründen, der schon 16 Monate alt ist und 
in gewissen Punkten überholt sein muß. Er ist da-
mals entstanden, als es noch kein Atomministe-
rium gab. Ich glaube, in dem Antrag ist auch das 
erste Atomprogramm aufgezeichnet, das in der 
Bundesrepublik aufgestellt wurde. Eine Freude 
haben wir Antragsteller wenigstens gehabt, daß 
der später bestellte Atomminister im Dezember 
1955 ein Fünfpunkteprogramm aufgestellt hat, und 
wir konnten feststellen, daß dieses Fünfpunkte-
programm mit unserem Antrag völlig überein-
stimmt. 

Nun ist, wie gesagt, inzwischen eine Reihe von 
Gesichtspunkten, die damals erstmalig aufgegrif-
fen wurden, nicht mehr aktuell. So beantragten 
wir damals in Ziffer 1 auch die Vorlage eines 
Kernenergiegesetzes, und es entbehrt nicht eines 
gewissen Reizes, daß heute, nach 16 Monaten, die 
Vorlage dieses Gesetzes auf der gleichen Tages-
ordnung wie unser Antrag vom Oktober 1955 steht. 
Daß wir mit einer schnelleren Vorlage dieses Ge-
setzes gerechnet haben, ist wohl klar und bedarf 
keiner Begründung. 

Nun lassen Sie mich zu Ziffer 2 noch bemerken, 
daß die Frage der Koordinierung der Ressort-
zutsändigkeiten in der Bundesregierung mit der 
Errichtung des Bundesministeriums für Atom-
fragen an sich geklärt sein müßte. Eigentümlicher-
weise aber war dieser Fragenkomplex vor ein paar 
Wochen nicht vollkommen geklärt; denn am 12. Ja-
nuar 1957 ist im Bundesanzeiger eine gemeinsame 
Bekanntmachung erschienen, wonach nunmehr der 
Bundesminister für Atomfragen auch die aus dem 
Gesetz Nr. 22 der alliierten Hohen Kommissare 
verbleibenden Befugnisse der Bundesregierung mit 
Wirkung vom 1. Januar 1957 übernommen hat. Bis 
zum 1. Januar 1957 war nämlich nach diesem noch 
geltenden Gesetz der Alliierten der Bundesminister 
für Wirtschaft für die Überwachung von Stoffen, 
Einrichtungen und Ausrüstungen auf dem Gebiete 
der Kernenergie zuständig. 

Wie die Abgrenzung auf dem Gebiete des Strah-
lenschutzes erfolgt, erscheint uns heute noch nicht 
klar; denn für den Arbeitsschutz auf dem Gebiete 
der Atomtechnik und der radioaktiven Stoffe ist 
auch nach dem neuesten Organisations- und Stel-
lenplan der Bundesregierung das Referat III c 7 
des Arbeitsministeriums zuständig. In dieser Ab-
teilung werden ja auch die Fragen der Gewerbe-
ordnung bearbeitet. Es besteht außerdem kein 

Zweifel darüber, daß die Materie dieses Strahlen-
schutzes, insbesondere die medizinische Verwen-
dung radioaktiver Substanzen, erheblich über die-
sen Zuständigkeitsbereich hinausgeht. Nach Mei-
nung der Antragsteller sollte die Bundesregierung 
auch hier vollkommene Klarheit schaffen und den 
deutschen Wissenschaftlern und Technikern und 
der Industrie von seiten der Verwaltung einen be-
rufenen Gesprächspartner gegenüberstellen; dies 
um so mehr, als der Strahlenschutz in der Öffent-
lichkeit sehr stark beachtet wird. 

Nun komme ich zu Ziffer 3 des Antrags und muß 
hier gleich anschließen, daß die damaligen gesetz-
lichen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer 
und der Bevölkerung hauptsächlich im Umgang 
mit radioaktiven Isotopen völlig unzulänglich sind; 
denn radioaktive Isotope werden ja in der Bun-
desrepublik seit Jahren gehandelt, und es gibt 
keine ausreichenden Vorschriften. Zahlreiche Mit-
glieder dieses Hohen Hauses haben sich mehrfach 
— und zwar seit Beginn des Jahres 1955 — mit 
diesem Problem befaßt, und dank ihrer Initiative 
sind unseres Wissens gewisse Vorarbeiten auf 
Grund des § 20 der Gewerbeordnung begonnen 
worden. Was aber im Hinblick auf das vorliegende 
Gesetz geschehen ist, ist nicht bekannt. Bekannt ist 
lediglich, daß eine Strahlenschutzverordnung fer-
tiggestellt sein soll, wie ja auch Herr Minister 
Balke vorhin andeutete. 

Das unter Ziffer 3 b angeführte Gesetz vom 
8. August 1955 ist ebenfalls von den Antragstellern 
des zur Beratung anstehenden Antrags als Initia-
tivgesetz eingebracht worden. Leider haben sich, 
nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten ist, die 
Arbeiten entgegen unserer Erwartung außer-
ordentlich verzögert. Die Ursachen der Verzögerung 
sind uns bekannt; neben Ressortstreitigkeiten 
waren es Schwierigkeiten, entsprechende Meß-
geräte zu beschaffen, und die nachherige Bestel-
lung im Ausland führte zu langen Lieferfristen. 
Wie wir jetzt aus dem Bericht des Atomministe-
riums für das Jahr 1956 ersehen konnten, sind an-
scheinend zehn Wetterstationen mit derartigen Ge-
räten ausgerüstet worden. Ob sie voll arbeiten, ist 
uns nicht bekannt. Es würde uns auch sehr inter-
essieren, hier zu hören, wie weit die Arbeiten nun-
mehr — 19 Monate nach Verabschiedung des Ge-
setzes — gediehen sind und welche Ergebnisse da-
bei erzielt worden sind. Wir glauben auch, daß bei 
der Durchführung der Überwachung der Gewässer 
und der bodennahen Luftschichten auf radioaktive 
Verseuchung bedacht werden muß, daß den Trä-
gern solcher Einrichtungen, die eine Gefährdung 
verursachen, nachträglich Auflagen gemacht wer-
den müssen. 

Zu Ziffer 4 des Antrags möchte ich feststellen, 
daß es zwischenzeitlich zu dem Standardvertrag 
mit den USA und zu einem Vertrag mit Groß-
britannien gekommen ist. 

Was hinsichtlich der Ziffern 4 b, 4 c und 4 d ge-
schehen ist, ist nicht allgemein bekannt; vielleicht 
kann Herr Bundesminister Balke dazu einiges aus-
führen. 

Zu Ziffer 5 des Antrags ist noch zu sagen, daß 
die Frage des Nachwuchses und der Ausbildung 
vorhandener Fachkräfte von allen Seiten als vor-
dringlich und bedeutsam anerkannt worden ist. Ich 
möchte ausdrücklich betonen, daß nicht nur an die 
Ausbildung der Studenten gedacht ist, sondern in 
erster Linie auch an die Weiterbildung von Tech-
nikern, Chemikern, Medizinern, Biologen usw. Das 
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dürfte natürlich in erster Linie Sache der Länder 
sein, bedarf jedoch der Unterstützung des Bundes. 

Wichtig sind die Verhandlungen bezüglich der 
Ziffer 5 b. Hinsichtlich der Einrichtung neuer Lehr-
stühle ist bisher wenigstens einiges geschehen. Zu 
diesem Punkt werden wir aber bei anderer Ge-
legenheit noch vieles zu sagen haben. 

Der nächste Punkt des Antrags stellt die Maß-
nahmen heraus, die einer finanziellen Förderung 
bedürfen. Wir haben uns zwischenzeitlich mit den 
Plänen des Bundesministeriums für Atomfragen 
befaßt. Aber es war das eigentliche Anliegen der 
Antragsteller, daß kurzfristig ein entsprechender 
Finanzierungsplan vorgelegt wird, der einen län-
geren Zeitraum umfaßt. Wir haben von Herrn 
Minister Balke vorhin gehört, welche gewaltigen 
Kapitalinvestitionen notwendig sind, um auf die-
sem Gebiete einigermaßen vorwärtszukommen. Es 
wäre sicherlich richtig, wenn in dieser Hinsicht be-
schlossen würde, daß seitens des Atomministeriums 
ein Finanzierungsplan aufgestellt wird, der sich 
über mehrere Jahre erstreckt. Wir wissen alle, daß 
für die Entwicklung der Kernenergie auf allen Ge-
bieten Investitionen gemacht werden müssen und 
daß das bisher Erdenkliche an Mitteln weit über-
schritten wird. Es ist notwendig, daß sich das 
Parlament ein Bild davon macht, wie hoch diese 
Mittel für die Bundesrepublik sein werden. 

Bezüglich der Ziffer 6 unseres Antrags müssen 
wir uns darüber im klaren sein, daß die Forschun-
gen auf dem Gebiete der theoretischen und der 
experimentellen Kernphysik, der Chemie sowie 
hinsichtlich der Anwendung radioaktiver Isotope in 
Medizin, Landwirtschaft und Technik noch lange 
nicht abgeschlossen sind. Gerade für diese Gebiete 
sind ausreichende Mittel notwendig, damit wir 
künftig eine solche Situation, wie wir sie zur Zeit 
haben, vermeiden. Wir können uns das volkswirt-
schaftlich einfach nicht leisten. Wir dürfen nicht 
noch weitere Jahre nachhinken, sondern müssen 
dafür Sorge tragen, daß es einer Gruppe wissen-
schaftlicher Fachleute möglich ist, n u r für die Zu-
kunft zu arbeiten. Insbesondere dürften Vorarbei-
ten für sogenannte schnelle Reaktoren für die 
friedliche Nutzung der Kernverschmelzung vor-
dringlich sein. Die Pressenachricht über die Er-
findung, die in Rußland angeblich gemacht worden 
ist, hat uns ja wohl alle in Erstaunen gesetzt. Ob 
sie richtig ist, wird die Zukunft lehren. Da wäre 
schon wieder etwas entdeckt, was alles Bisherige 
weit übertrifft und was ganz neue Wege auf die-
sem Gebiet weist. 

Der letzte Punkt des Antrags brachte schon vor 
16 Monaten das Interesse der Mitglieder dieses 
Hauses an einer umgehenden Unterrichtung über 
den Stand der laufenden und künftigen inter-
nationalen Verhandlungen auf dem Gebiete der 
Kernenergie zum Ausdruck. Leider sind wir — 
darüber ist von dieser Stelle schon gesprochen 
worden — auf diesem Gebiet nicht weitergekom-
men; wir sind nicht unterrichtet worden! Wir ste-
hen noch heute, obwohl der Euratom-Vertrag fer-
tiggestellt worden ist, auf schwankendem Boden; 
dem Parlament sind die Bestimmungen des 
Vertrags nicht bekannt. Ganz zweifellos haben sie 
aber eine besondere Bedeutung. Wir werden ja 
noch bei der Diskussion über den Gesetzentwurf 
über diese Dinge zu sprechen haben. Ich glaube 
auch, daß nunmehr eine Unterrichtung durch die 
Bundesregierung erfolgen wird. Wenn sie auch 
verspätet ist, so wird doch immerhin eine Hoff-

nung, die wir immer in uns getragen haben, er-
füllt werden. 

Ich beantrage die Überweisung des Antrags 
Drucksache 1734 an den Ausschuß für Atomfragen. 

(Beifall bei der SPD, in der Mitte und 
rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Drechsel zur Begründung des An-
trags Drucksache 2576. 

Dr.-Ing. Drechsel (FDP), Antragsteller: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Die Fraktion der 
Freien Demokratischen Partei hat mit Drucksache 
2576 bereits am 28. Juni 1956 einen Antrag betref-
fend die Versuche mit Atombomben eingereicht, 
den zu begründen ich die Ehre habe. Ich lege Wert 
auf die nochmalige und ausdrückliche Feststellung 
des Datums vom Juni 1956, um zu zeigen, daß wir 
nicht etwa von den inzwischen, besonders in der 
zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sich meh-
renden derartigen Vorstellungen verschiedener 
offizieller und wissenschaftlicher Kreise getrieben 
worden sind, sondern daß unser Antrag schon vor 
längerer Zeit durch die Besorgnisse hervorgerufen 
wurde, die bereits damals auf Grund der Auswir-
kungen der verschiedenen Versuchsabwürfe von 
Atombomben in der ganzen Welt eingetreten 
waren. Ich werde mir erlauben, auf einzelne der 
anderweitigen ähnlichen Vorstellungen im Laufe 
meiner Begründung hinzuweisen. 

Wir sind uns bei unserem Antrag im klaren, daß 
es sich hierbei um ein Problem handelt, welches 
nicht nur Gesundheit und Bestand der Menschheit 
überhaupt berührt, sondern auch — man möchte 
sagen: leider - hochpolitisch ist. Es mag der Ein-
wand kommen, daß es sich für die Bundesrepublik 
bei einem derartigen Appell um eine von vornher-
ein einseitige Betrachtung des ganzen Problems 
handeln muß, da wir bekanntlich Atombomben 
weder herstellen dürfen noch herstellen wollen, 
also selbst nicht dazu beitragen, bei einem Verzicht 
auf Versuche mit solchen Waffen mit gutem Bei-
spiel voranzugehen. Wir Antragsteller meinen aber 
sehr wohl zu einem solchen Appell berechtigt zu 
sein angesichts der erschreckenden Feststellungen, 
die von objektiver Seite und an vielen Orten der 
Welt erbracht worden sind und die zumindest als 
ernsthafte Warnungen für die Bevölkerung der ge-
samten Erde und für die verantwortlichen Staats-
führungen angesehen werden sollten. Auch hierauf 
werde ich noch eingehen. 

Aber zuvor möchte ich ein Argument entkräften, 
welches  uns  bereits entgegengehalten worden ist. 
Ich möchte betonen, daß unser Antrag keineswegs 
nach einer Richtung geht, d.  h. etwa vorwiegend 
oder ausschließlich nach Osten oder nach dem 
Westen. Es ist nach dem derzeitigen Stand davon 
auszugehen, daß Atombombenversuche bisher nur 
von den Vereinigten Staaten von Nordamerika, der 
Sowjetunion und Großbritannien vorgenommen 
worden sind; also muß sich jeder dieser Staaten 
angesprochen fühlen. 

Lassen Sie mich wenigstens kurz die Entstehung 
der Gefährdung durch den Abwurf von Atombom-
ben darstellen. Es gibt wohl keinen Streit — weder 
auf der politischen noch auf der wissenschaftlichen 
Ebene — darüber, daß eine Gefährdung des orga-
nischen Lebens mit solchen Versuchen verbunden 
ist. Die Explosion einer Atombombe entwickelt 
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gewaltige radioaktive Strahlungen, die dann, ,ge-
kuppelt mit feinen und  feinsten Staubteilchen, in 
die Atmosphäre geschleudert werden. Dieser radio-
aktive Staub schlägt sich je nach dem Feinheits-
grad,  je nach den atmosphärischen Bedingungen, 
je nach den Windströmungen usw. in mehr oder 
weniger großen Entfernungen und Mengen auf der 
Erdoberfläche nieder. Dementsprechend ist auch 
die Zeitdauer, in der die Staubmengen herunter-
kommen, sehr unterschiedlich; sie kann sich unter 
Umständen auf Jahre erstrecken. Das heißt, daß in 
solchen Zeiträumen durch weitere Versuche noch 
Anhäufungen in der Atmosphäre erfolgen, die dann 
in späterer Zukunft in unbeeinflußbarer und un-
absehbarer Folge niedergehen und sich auswirken. 
Es  ist bekannt, daß solche radioaktiven Nieder-
schläge, die von einer Explosion herrühren, auf 
der ganzen Erdoberfläche nachgewiesen worden 
sind. 

In der Antwort des Herrn Bundesministers für 
Atomfragen vorn 20. Juli 1956 auf eine Kleine An-
frage einiger Mitglieder dieses Hauses wird bestä-
tigt, daß eine Erhöhung der Radioaktivität in der 
Atmosphäre über der Bundesrepublik von Atom- 
und Wasserstoffbomben herrührt, die Gefahren-
grenze jedoch noch nicht erreicht oder gar über-
schritten worden ist. 

Durch Trinkwasser, pflanzliche und tierische 
Nahrungsstoffe gelangen die gesundheitsschädlichen 
Strahlungen in den menschlichen Körper. Als be-
achtliche und bedenkliche Nebenerscheinung ist 
noch zu verzeichnen, daß im pflanzlichen, tierischen 
und menschlichen Organismus solche Strahlungs-
träger sich in bestimmten Teilen zu akkumulieren 
vermögen. Es gibt nun verschiedene Strahlenwir-
kungen, die bei hohen Dosen bis zum Tode führen 
und andererseits genetische Folgen haben können, 
die noch viel zuwenig erkannt und erforscht sind, 
als daß man hinsichtlich der Veränderung der Erb-
masse genauere Aussagen machen könnte. Ich kann 
in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen 
hinweisen, die Herr Minister Balke vor wenigen 
Minuten gemacht hat. Man weiß aber jedenfalls 
genau, daß solche Strahlungen auf das Erbgut — 
und leider nur ausnahmsweise im günstigen Sinne 
— einwirken. Nicht zuletzt wird das durch zahl-
reiche Arbeiten anerkannter amerikanischer For-
scher bestätigt. Man weiß ebenfalls genau, daß ge-
genwärtig auf diesem Gebiet eine Tolerenzdosis 
noch nicht festlegbar ist. Es liegt mir fern, diese 
nur ganz kurz geschilderten Gefahren zu übertrei-
ben. Aber wir wollen und sollten uns alle sehr 
hüten, diese Dinge zu bagatellisieren oder sie gar 
aus politischen Gründen nicht wahrhaben zu wol-
len. Ich darf auf eine Äußerung des Herrn Bundes-
ministers für Atomfragen vom 14. November 1956 
vor dem Atomausschuß dieses Hauses verweisen, 
in der er den gleichen Standpunkt eingenommen 
hat. 

Sie alle, meine Damen und Herren, haben von 
den unglücklichen japanischen Fischern gelesen, die 
in eine solche Niederschlagszone einer Atombom-
benexplosion geraten sind. Das ist auch ein Zei-
chen dafür, daß man noch nicht einmal übersehen 
kann, wie weit die akuten Gefahrenzonen sich aus-
dehnen, geschweige denn, daß man die Auswir-
kungen überhaupt zu beherrschen vermag. 

Gewiß sind die Orte, wo zur Zeit solche Ver-
suche angestellt werden, verhältnismäßig weit von 
uns entfernt. Aber was gelten schon irdische Ent-
fernungen bei solchen Kräften, die der Mensch nun 
zu entfesseln vermag! 

Ich mache ausdrücklich einen Unterschied zwi-
schen dieser Verseuchung durch Atombomben und 
der Möglichkeit von Strahlenschäden bei der fried-
lichen Nutzung der Kernenergie, die man wohl ab-
zuschirmen vermag. Im letzteren Falle bin ich 
durchaus der Ansicht des Herrn Ministers Balke, 
daß Wissenschaft und Technik in der Lage sind, mit 
den dabei auftretenden Schwierigkeiten fertigzu-
werden. Wir haben aber gewisse Besorgnisse und 
Befürchtungen, daß gerade im Hinblick auf die 
militärischen Notwendigkeiten, die bei den Atom-
bombenversuchen immer vorliegen, doch nicht die 
gebührende Rücksicht genommen wird. Wie bereits 
gesagt, sind wir mit diesen Besorgnissen und Be-
fürchtungen durchaus nicht allein. Zahlreiche 
Atomwissenschaftler der Welt fordern Schutzge-
setze gegen die radioaktive Verseuchung der 
Atmosphäre durch Kernwaffenversuche. 

Lassen Sie mich bitte einige Beispiele angeben. 
Im Juli 1956 wurde von dem heute auch schon er-
wähnten Medical Research Council dem britischen 
Parlament ein Bericht über die medizinischen 
Probleme der Kernstrahlen einschließlich der 
genetischen Aspekte vorgelegt. Dieser Bericht des 
Medizinischen Forschungsrats in Großbritannien 
über die Strahlengefährdung der Menschen wurde 
in erster Linie von der Besorgnis wegen der lang-
fristigen Wirkung der Atomwaffenversuche veran-
laßt. 

Im Oktober 1956 schlug Ministerpräsident Bul-
ganin erneut dem Präsidenten der Vereinigten 
Staaten ein Abkommen über die Einstellung der 
Atombombenversuche aus gleichen Erwägungen 
vor. 

Der Bayerische Senat faßte am 12. Oktober 1956 
den Beschluß, daß die Bayerische Staatsregierung 
bei der Bundesregierung dafür eintreten solle, das 
Internationale Rote Kreuz einzuschalten und auf 
diplomatischem Wege bei den in Frage kommenden 
Staaten und internationalen Instanzen vorstellig 
zu werden. 

Der Hessische Landtag forderte am 30. Novem-
ber 1956 einstimmig — ich möchte betonen: ein-
stimmig — die Einstellung der Atombombenver-
suche. 

Nicht unerwähnt bleibe die Entschließung des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes vom Oktober 1956, 
die an die verantwortlichen Staatsmänner aller 
Länder appelliert. 

Von Wissenschaftlern und Ärzten wird es in aller 
Öffentlichkeit als Sünde an der Nachkommenschaft 
bezeichnet, wenn derartige Versuche fortgesetzt 
werden 

Auch der Herr Präsident des Deutschen Bundes-
tages Dr. Gerstenmaier forderte in einem Vortrag 
im Juli des vergangenen Jahres eine beschleunigte, 
international wirksame Begrenzung der Atom-
experimente mit dem Ziel des völligen Verzichts 
auf die weitere Erprobung von Atombomben. 

Gerade in diesen Tagen wird in der Presse von 
einer Note Japans an Großbritannien berichtet, in 
der darum ersucht wird, die Versuche mit Wasser-
stoffbomben, die vom März bis August 1957 bei den 
Weihnachtsinseln im Stillen Ozean vorgesehen sind, 
nicht durchzuführen. 

Die Wiedergabe einiger solcher Beispiele und 
Stimmen aus der ganzen Welt ist keineswegs er-
schöpfend; sie könnte noch wesentlich erweitert 
werden. 
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Wenngleich die Strahlenbelastung des mensch-

lichen Organismus bei der Bevölkerung der Bun-
desrepublik gegenwärtig noch keinen Anlaß gibt, 
irgendwelche Schreckgespenste an die Wand zu 
malen, darf doch nicht übersehen werden, daß die 
Situation leicht und schnell kritisch werden kann. 
Ich wiederhole, daß wir es zu bezweifeln wagen, ob 
gerade bei militärischen Versuchen immer an mög-
liche Folgen für die Gesundheit und den Bestand 
der Menschheit in  allen Teilen der Erde gedacht 
wird. 

Der bereits erwähnte Bericht, der dem englischen 
Unterhaus vorgelegt wurde, kommt zu der Schluß-
folgerung, daß bei der gegenwärtigen Höhe der 
Strahlenbelastung keine erkennbare Zunahme einer 
Häufigkeit von Krankheitsfolgen zu erwarten ist; 
trotzdem könne man  in Anbetracht der unzuläng-
lichen Kenntnisse die Möglichkeit nicht ignorieren, 
daß wir uns,  wenn die Versuchsrate zunehme und 
vor alien Dingen, wenn größere Zahlen von ther-
monuklearen Waffen zur Explosion gebracht wür-
den, innerhalb der Lebenszeit einiger schon Gebo-
rener Konzentrationshöhen nähern könnten, die bei 
einer kleinen Zahl von Menschen Krankheitsfolgen 
haben könnten. Das ist bei der vorsichtigen Formu-
lierung, die von einem solchen Gremium selbstver-
ständlich gewählt wird, meiner Auffassung nach 
schon eine recht klare und deutliche Warnung. Bei 
der Debatte im Unterhaus hierüber und über not-
wendige langwierige und umständliche wissen-
schaftliche Forschungen, um einen besseren Ein-
blick in die genetischen Auswirkungen zu bekom-
men, kam mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck, 
daß man hierzu nicht Bombenexplosionen braucht, 
die uns der unabwendbaren Gefahr näherbringen 
und nicht mehr umkehrbare Veränderungen des 
menschlichen Erbgutes herbeiführen können. 

Die Mitglieder dieses Hauses, die vor einigen 
Tagen die Vorträge einiger Professoren vor dem 
Atomausschuß mit angehört haben, werden zwei-
fellos recht nachdenklich geworden sein, als sie die 
möglichen Folgen solcher Strahlungen auf den 
menschlichen Körper und für die künftigen Gene-
rationen aus sachverständigem Munde dargelegt 
bekamen. Man kann den Schluß ziehen, daß es 
heute nicht nur möglich ist, die Menschen durch 
Atombomben und ähnliche Massenvernichtungs-
waffen mehr oder weniger rasch und plötzlich aus-
zurotten, sondern ebenso sie durch langsam wir-
kende, sich über Generationen ausdehnende Schädi-
gungen der Erbanlagen zur Degeneration und zum 
Aussterben zu bringen. Das sind aber nicht etwa 
unvermeidliche Entwicklungen; darüber sollte sich 
die Menschheit immer klar sein. Das eigene Schick-
sal ist nach wie vor in ihre eigene Hand gegeben. 

Wir sind uns natürlich bewußt, daß eine Forde-
rung nach Einstellung der Versuche mit Atombom-
ben aller Art  mit  einer umfassenden Kontrolle der 
Anwendung von Atomwaffen bis zu einem allge-
meinen Verzicht hierauf in Zusammenhang steht. 
Es ist  aber unsere Meinung, daß schon jetzt durch 
Absprachen die Einstellung der Versuche interna-
tional vereinbart werden könnte. Die Entwicklung 
dieser schrecklichen Waffen, die nach der Hoffnung 
der gesamten Menschheit nie zur Anwendung kom-
men dürfen, ist doch offensichtlich bis zu einem 
Grade durchgeführt, daß man ohne machtpolitische 
Einbuße von weiteren Versuchen Abstand nehmen 
könnte, bis man die Auswirkungen in vollem Um-
fang übersieht und beherrscht. Nach den letzten 
Berichten über amerikanische Versuchsanordnun-
gen scheint man in dieser Richtung bereits zu Er-

gebnissen gekommen zu sein. Wir haben daher 
auch in unseren Antrag aufgenommen, daß gege-
benenfalls Versuche wieder aufgenommen werden 
können, wenn Voraussetzungen dafür vorliegen. 
Dem Argument, daß eine Kontrolle über ein Ein-
halten eines solchen Versuchsverbots unmöglich sei, 
ist leicht zu begegnen. Nach den bekannten Meß-
methoden ist es  schon bisher möglich, ziemlich ge-
nau nach Zeitpunkt, Ort und Größe Atombomben-
explosionen festzustellen. 

Unser Antrag fordert nun von der Bundesregie-
rung, daß sie bei den  Vereinten Nationen oder un-
mittelbar bei den in Frage kommenden Mächten 
vorstellig wird. Man mag der Auffassung sein, daß 
ein solcher Appell nach den gegebenen technischen 
und politischen Voraussetzungen nutzlos ist und 
keine Beachtung finden wird. Abgesehen davon, 
daß wir der Bevölkerung unseres Landes gegen-
über eine Verantwortung auch für ihr gesundheit-
liches und menschliches Fortbestehen haben, be-
steht diese Verantwortung auch der ganzen Mensch-
heit gegenüber. Ein solcher Aufruf an die Welt 
durch unsere Staatsführung, der möglichst welt-
weite Unterstützung finden möge, muß also unserer 
Auffassung nach trotzdem erfolgen. Gerade aus der 
Erfahrung der letzten Monate wissen wir doch, daß 
die Weltmeinung ein Faktor ist, der selbst von 
Großmächten nicht übergangen werden kann. Diese 
Weltmeinung mit zu bilden ist auch die Bundes-
regierung durchaus berechtigt und im vorliegenden 
Fall sogar verpflichtet. 

Ich habe bereits dargelegt, daß zur Zeit nur drei 
Großmächte an  solchen Versuchen beteiligt sind. 
Mit diesen unterhalten wir diplomatische Bezie-
hungen, so daß Vorstellungen auf dem von uns vor-
geschlagenen diplomatischen Wege ohne weiteres 
erhoben werden können. Obwohl die Bundesrepu-
blik nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, 
kann sie sich in dieser Angelegenheit ebenfalls an 
die Vereinten Nationen wenden. Die Berechtigung 
und die rechtlichen Voraussetzungen hierzu wur-
den in der bereits erwähnten Debatte im Bayeri-
schen Senat vom 12. Oktober 1956 nachgewiesen. 

Der Herr Bundesminister des Auswärtigen hat 
allerdings dem Herrn bayerischen Ministerpräsi-
denten gegenüber zu dem Antrag, die Bundesregie-
rung  solle für die Einstellung der Atombomben-
versuche eintreten, eine etwas seltsame Antwort 
gegeben. Er schreibt nach Bestätigung des Eingangs 
dieser Stellungnahme des Bayerischen Senats nur 
einen Satz, und zwar: 

Ich darf die Gelegenheit benutzen, daran zu 
erinnern, daß die Bundesrepublik als erster 
Staat der Welt auf die Herstellung von Atom-
bomben verzichtet hat  und daß dieser Verzicht 
auch die Durchführung von Atombombenver-
suchen umfaßt. 

Meine Damen und Herren, das ist keine Antwort, 
noch weniger eine Stellungnahme zu dem auch vom 
Bayerischen Senat und heute wiederum von uns 
vorgetragenen Problem. Darum handelt es sich 
doch gar nicht. Wir wollen, daß ein Appell an  die 
ganze Welt und an die beteiligten Staaten gerich-
tet wird. Mit seiner Antwort hat der Herr Bundes-
minister des Auswärtigen meiner Auffassung nach 
um die Dinge herumgeredet und das eigentliche 
Petitum gar nicht erfaßt oder vielleicht nicht er-
fassen wollen. 

(Präsident D. Dr. Gerstenmaier 
übernimmt den Vorsitz.) 
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Wir möchten von vornherein darauf hinweisen, daß 
wir uns mit einer solchen Erledigung unseres An-
trages bei aller Nüchternheit und Sachlichkeit, die 
hierbei ohne Zweifel beachtet werden müssen, nicht 
einverstanden erklären würden. 

Abschließend bitte ich das Hohe Haus, unseren 
Antrag mit allem Ernst  und  in der Sorge um die 
Verantwortung für Leben und Gesundheit unseres 
Volkes aufzunehmen. Ich beantrage namens der 
Antragsteller Überweisung an den Ausschuß für 
,auswärtige Angelegenheiten — federführend — 
und an den Atomausschuß zur Mitberatung. 

(Beifall rechts und in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zur Begründung 
des Antrags unter Punkt 3e der Tagesordnung hat 
das Wort Herr Abgeordneter Elbrächter. 

Dr. Elbrächter (DP), Antragsteller: Herr Präsi-
dent! Meine Damen! Meine Herren! Ich habe den 
Auftrag, im Namen meiner Freunde von der Frak-
tion der Deutschen Partei den Antrag Drucksache 
2597 zu begründen. Ich brauche dazu nur ganz 
wenige Sätze. 

Es erscheint selbstverständlich, daß man, wenn 
man die Atmosphäre, die Erdoberfläche und das 
Flußwasser auf radioaktive Bestandteile kontrol-
lieren will, auch das Meerwasser in diese Unter-
suchung einbezieht. Wir beantragen daher, das 
Deutsche Hydrographische Institut mit diesen Kon-
trollen zu beauftragen und haushaltsmäßig und 
gesetzlich die Voraussetzungen für eine solche Un-
tersuchung zu schaffen. 

Die Radioaktivität im Meerwasser liegt zur Zeit 
unterhalb der Grenzen, die gesundheitlich irgend-
wie bedenklich erscheinen. Aber theoretisch ist es 
möglich, daß sich diese Radioaktivität erhöht; denn 
es ist bekannt, daß durch Atombombenversuche die 
Radioaktivität der Atmosphäre solche Grenzen er-
reichen kann, daß die menschliche Gesundheit ge-
fährdet ist. Diese atmosphärischen radioaktiven 
Bestandteile können sich auf das Meerwasser nie-
derschlagen und so auch in tiefere Schichten ge-
langen. 

Außerdem ist bekannt, daß Staaten — ich denke 
hier besonders an England — ihren Atommüll, der 
nicht nur aus Atombombenversuchen stammt, son-
dern auch aus der friedlichen Verwendung der 
Kernenergie anfällt, in das Meerwasser versenken. 
Allerdings geschieht dies unter Einhaltung aller 
Vorsichtsmaßregeln. Der Atommüll wird in Ze-
mentbehältern versenkt, und nach menschlicher 
Voraussicht besteht dadurch keinerlei Gefährdung. 
Immerhin erscheint es wünschenswert, das Meer-
wasser unter Kontrolle zu nehmen, da die Mög-
lichkeit nicht von der Hand zu weisen ist, daß 
diese Betonbehälter durch das Meerwasser auch 
einmal zersetzt werden können und sich dadurch 
der Atommüll auf die Radioaktivität des Meer-
wassers auswirkt. 

Weiter müssen wir daran denken, daß in ferne-
rer Zukunft auch die Schiffe mit Atomenergie an-
getrieben werden. Leider lassen sich Schiffskolli-
sionen nicht vermeiden, und somit besteht die Ge-
fahr, daß die Schiffe mit ihrem Kernenergie-
antrieb die Meere verseuchen. 

Wir wünschen daher, daß schon jetzt das Meer-
wasser auf die Radioaktivität kontrolliert wird. 
Dazu sind keine großen Mittel erforderlich. Das 
Deutsche Hydrographische Institut ist die gegebene 
Stelle, solche Kontrollen durchzuführen. 

Es erscheint weiterhin wünschenswert, daß so-
wohl die Fischereischutzboote als auch die For-
schungsschiffe entsprechend ausgerüstet werden. 
Personell besteht nicht die Notwendigkeit, spe-
zielle Kernphysiker dafür einzusetzen, sondern 
praktisch kann jeder Physiker, auch jeder tech-
nisch-physikalisch vorgebildete Assistent, solche 
Kontrollen durchführen. Es ist lediglich notwendig, 
daß die Messungen, die von den Fischereischutz

-

booten und von den Forschungsschiffen vorgenom-
men werden, zentral beim Deutschen Hydrogra-
phischen Institut gesammelt und dann verwertet 
werden. 

Ich bitte daher, unseren Antrag an den Ausschuß 
für Atomfragen zu überweisen, damit wir die ge-
setzlichen Voraussetzungen dafür schaffen können. 

(Beifall rechts.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Es folgt die Be-
gründung zu Punkt 3 f. Wer begründet? — Bitte, 
Herr Abgeordneter Dr. Ratzel. 

Dr. Ratzel (SPD), Antragsteller: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die deutsche Bevölke-
rung ist ebenso wie die Bevölkerung der anderen 
Länder beunruhigt über die Gefahren der Strahlen 
radioaktiver Substanzen. Das ist eine Tatsache, 
und Tatsachen soll man zuerst einmal zur Kennt-
nis nehmen, ganz gleichgültig, ob sie einem lieb 
sind oder nicht. Die Menschen — es sind nicht nur 
die Laien — haben Grund zur Sorge. Nicht nur 
deshalb, weil sie durch zum Teil sensationell auf-
gemachte Berichte über die Gefahren einer radio-
aktiven Verseuchung der Erdoberfläche von Be-
rufenen oder Unberufenen beunruhigt werden; 
nein, es gibt auch einen ganz objektiven Grund. 
Wer kann ruhig und sorglos leben, wenn in einer 
Welt voller Spannungen und Konflikte Bomben 
versuchsweise zur Explosion gebracht werden, die 
eine zehntausend-, ja millionenfach größere Zer-
störungskraft haben als die Luftminen des zwei-
ten Weltkriegs? Diese Bomben schleudern außer 
ihrer Spreng- und Hitzewirkung noch radioaktiven 
Staub in die Atmosphäre, der nicht nur Verletzun-
gen des Körpers bewirkt, sondern auch für unsere 
Nachkommenschaft eine Gefährdung bedeutet. 

In der Zeitschrift „Atomkernenergie" vom Ja-
nuar dieses Jahres schreibt einer unserer großen 
Atomphysiker, Professor Max Born, über das 
Atom. Er sagt: 

Aber jetzt macht es 
— nämlich das Atom — 

mir große Sorge. Es sind tödliche Gefahren. 
Die Menschheit hat heute die Mittel, sich 
selbst zu vernichten — sei es in einem Anfall 
völliger Geistesgestörtheit, d. h. in einem gro-
ßen Kriege, durch einen kurzen Vernichtungs-
prozeß; sei es durch unvorsichtige Handhabung 
der Atomtechnik, die einen langsamen Prozeß 
der Vergiftung oder der Zerstörung der Erb-
eigenschaften zur Folge hat. 

Wir meinen deshalb, daß die erste Vorausset-
zung für die Beruhigung der Menschen die Ein-
stellung der Versuche mit Atom- und Wasserstoff-
bomben ist, 

(Abg. Blachstein: Sehr gut!) 

ich brauche es nicht besonders zu betonen: in Ost 
und in West. Es freut uns, daß nicht nur unsere 
Partei, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Freien 
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Demokraten dieser Meinung sind, sondern daß 
auch der Herr Bundesatomminister im Ausschuß 
erklärt hat, die Versuche mit Atom- und Wasser-
stoffbomben seien Unfug. Hoffen wir, daß das 
Bundeskabinett sich dieser Meinung anschließt und 
alles in seinen Kräften Stehende tut, um eine Ein-
stellung dieser Versuche zu erreichen. 

Zur Beunruhigung der Bevölkerung hat noch 
eine weitere Ursache beigetragen, die begründet 
ist in dem Mißtrauen gegenüber wissenschaftlichen 
und technischen Neuerungen. Die Menschen sind 
heute nicht mehr so fortschrittsgläubig wie noch 
vor 50 Jahren. Sie haben zu oft schlechte Erfah-
rungen mit dem gemacht, was ihnen als techni-
scher Fortschritt gepriesen wurde. Sie fragen 
durchaus zu Recht, was ihnen das Atomzeitalter an 
Gefahren bringen wird. 

Ich darf gleich an dieser Stelle betonen, daß wir 
Sozialdemokraten der Überzeugung sind, daß wir 
dem Atomzeitalter nicht nur nicht ausweichen 
können, sondern daß die Atomenergie der Mensch-
heit für ihr Wohlergehen bedeutungsvolle Kräfte 
zur Verfügung stellen kann. Kann! Denn ob sie 
es tut, wird davon abhängen, wie wir die Weichen 
zu Beginn stellen. Wir Sozialdemokraten wollen 
die Gefahren nicht bagatellisieren. Wir wollen sie 
auch nicht dramatisieren. Wir wollen nur eines, 
nämlich eine ruhige und sachliche Auseinanderset-
zung mit den Problemen, weil es nur eine Richt-
schnur gibt: das Wohl und Wehe des Individuums 
und der Allgemeinheit. 

Es ist völlig falsch, die Bevölkerung dadurch be-
ruhigen zu wollen, daß man darauf hinweist, auch 
ein Taschenmesser könne gefährlich sein, und auch 
bei Einführung der Eisenbahn habe man Gefahren 
gefürchtet. Es beruhigt die Bevölkerung auch nicht, 
wenn ab und zu von offizieller Seite gesagt wird, 
es bestehe keine akute Gefahr. Denn wenn die 
akute Gefahr da ist, nun, dann ist es bereits zu 
spät; und das wollen wir ja nicht eintreten lassen. 

Wir müssen die Dinge offen ansprechen. Wir 
müssen dafür Sorge tragen, daß nichts, aber auch 
nichts verheimlicht wird. Nur dann wird es mög-
lich sein, das unerläßliche Klima des Vertrauens 
in der Bevölkerung zu schaffen. 

Es kann doch nicht bestritten werden, daß die Be-
völkerung Grund zur Unruhe hat, wenn die  Äuße-
rungen namhaftester Wissenschaftler einander 
widersprechen. Es gibt unter den Wissenschaftlern 
solche, die pessimistisch sind, und solche, die optimi-
stisch sind, und es hängt oft mit der Stellung eines 
Wissenschaftlers zusammen, ob er zu den  Optimisten 
oder zu den Pessimisten zählt. Aber glaubt denn 
jemand, daß, wenn die namhaftesten Wissenschaft-
ler in dieser Frage einander widersprechende Auf-
fassungen haben, die Bevölkerung beruhigt wird, 
wenn vom Atomministerium, oder sagen wir auch, 
von Herrn Menne von den Farbwerken Höchst eine 
beruhigende Erklärung abgegeben wird? Damit tra-
gen wir zur Beruhigung der Bevölkerung nicht bei. 

(Sehr wahr! bei der  SPD.) 

Wir müssen eine Instanz schaffen, zu der die Be-
völkerung Vertrauen haben 'kann. Wir sollten uns 
an den englischen Verhältnissen ein Beispiel neh-
men. Auch die englische Bevölkerung ist über diese 
Dinge beunruhigt. Man hat dort in England einen 
unabhängigen Ausschuß eingesetzt, der dieses Pro-
blem behandelt hat. Er hat darüber einen schrift-
lichen Bericht gegeben. In Amerika hat ebenfalls  

eine Kommission einen schriftlichen Bericht zu die

-

ser Frage verfaßt. Ich habe mir von einem unserer 
maßgebenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet 
sagen lassen, daß der amerikanische Bericht schlecht 
sei und daß der englische Bericht auch nach Mei-
nung der daran beteiligten Wissenschaftler noch 
nicht als gut bezeichnet werden könne. Es handelt 
sich dabei um einen Wissenschaftler in Deutschland, 
,der in der Lage ist, darüber ein Urteil abzugeben. Er 
sagte mir auch, daß er über die Beurteilung des 
englischen Berichts mit englischen Forschern, die 
an dieser Kommission beteiligt waren, selber ge-
sprochen habe. Dankenswerterweise haben das 
Deutsche Rote Kreuz und die Interparlamentarische 
Arbeitsgemeinschaft für eine Übersetzung des eng-
lischen Berichts gesorgt. 

In diesem Bericht sind nun meines Erachtens fol-
gende Dinge von grundsätzlicher Bedeutung. 

1. Für die Anwendung jeder Quelle ionisierender 
Strahlen soll eine angemessene Begründung gefor-
dert werden, wie klein der Maßstab auch immer 
sei. Ich kann Ihnen an Hand eines konkreten Bei-
spiels — es gibt sicher Dutzende und aber Dutzende 
von Fällen bei uns — nachweisen, wie fahrlässig 
hier in der Bundesrepublik .auf diesem Gebiet ver

-

fahren wird. 
(Hört! Hört! bei der SPD.) 

2. Alle Strahlenquellen in der Medizin und in der 
Industrie sollten scharf überwacht werden. Es soll-
ten nur solche Personen mit Strahlen arbeiten, bei 
denen es absolut notwendig ist. 

3. Die englische Kommission fordert — und das 
ist sicherlich auch für uns von Bedeutung —, daß 
die gegenwärtige Praxis in der medizinisch-diagno-
stischen Radiologie einer Revision unterworfen 
werden soll, vor allen Dingen bei Kindern. 

4. Der Bericht sagt weiter, daß die Gesamtbevöl-
kerung höchstens das Doppelte der natürlichen 
Strahlenbelastung erfahren soll. Dabei fügt die 
Kommission hinzu, daß die empfohlene Zahl in der 
Tat noch erheblich niedriger liegen kann. 

5. Über den radioaktiven Niederschlag nach 
Atomwaffenversuchen heißt es — ich darf es mit 
Erlaubnis des Herrn Präsidenten zitieren —: 

Man muß jedoch der inneren Bestrahlung durch 
das radioaktive Strontium, welches bereits be-
ginnt, sich in Knochen zu akkumulieren, Rech-
nung tragen. Bei seiner gegenwärtigen Höhe 
ist keine erkennbare Zunahme einer Häufig-
keit von Krankheitsfolgen, die auf sein Konto 
gehen, zu erwarten. 

Das hat Herr Kollege Drechsel bereits betont. 
Trotzdem können wir in Anbetracht unserer un-
zulänglichen Kenntnisse die Möglichkeit nicht 
ignorieren, daß wir uns, wenn die Versuchsrate 
zunähme und vor allen Dingen wenn größere 
Zahlen thermonuklearer Waffen zur Explosion 
gebracht würden, innerhalb der Lebenszeit 
einiger schon Geborener Konzentrationshöhen 
nähern könnten, die Krankheitsfolgen bei einer 
kleinen Zahl der Bevölkerung zur Folge haben 
könnten. 

Ich glaube, es schadet nichts, wenn man  das  zweimal 
zitiert, weil es doch mit das Kernproblem ist. 

Die meines Erachtens wichtigste Aussage des Be-
richts der englischen Wissenschaftler ist jedoch fol-
gende — auch hier darf ich wohl wörtlich zitie-
ren —: 
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Es gibt eine Grenze für den Strahlenbetrag, den 
jede Bevölkerung und jedes Individuum erhal-
ten darf, und wir können es uns nicht leisten, 
den Spielraum, den wir heute noch haben, 
ohne sorgfältige Planung zu verschwenden. 

Ich glaube, hierauf kommt es wesentlich an. 

Wir Sozialdemokraten sind deshalb der Meinung, 
daß auch in der Bundesrepublik eine unabhängige 
Strahlenschutzkommission, die einen Bericht über 
die derzeitige tatsächliche Lage hinsichtlich medizi-
nischer und genetischer Gefährdung der Bevölke-
rung erarbeitet, notwendig ist und daß es unerläß-
lich ist, daß wir diese unabhängige Kommission so-
fort bilden. Da, wie alle Berichte zeigen, unsere 
Kenntnisse auf diesem Gebiet noch unvollkommen 
sind, soll die Kommission auch Vorschläge unter-
breiten, was getan werden muß, damit diese Kennt-
nisse vervollkommnet werden können. Diese unab-
hängige Kommission soll auch von sich aus, ohne daß 
sie irgendein Ministerium um Mittel befragen muß, 
in der Lage sein, Versuche, die im Interesse der Be-
völkerung notwendig sind, anzuordnen. Ich glaube, 
der Deutsche Bundestag wird es als seine Ehre be-
trachten, dieser Kommission alle nur denkbaren 
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Wir meinen, daß diese Kommission auch so etwas 
wie ein Gewissen der Bevölkerung sein soll, d. h. 
daß sie warnend ihre Stimme erheben soll und er-
heben muß, wenn eine Einstellung der Atomwaffen-
versuche nicht erreicht wird und diese Versuche 
noch gesteigert werden. 

Sie werden vielleicht fragen: Warum fordern wir 
eine unabhängige Strahlenschutzkommission? 
Warum geben wir uns nicht mit dem unabhängigen 
Sonderausschuß „Radioaktivität" — wir Sozial-
demokraten bilden uns sogar ein, daß er auf unsere 
Initiative gebildet wurde, 

(Abg. Dr. Menzel: Sehr wahr!) 

nämlich auf Grund unserer Kleinen Anfrage vom 
Juli 1956 — zufrieden? Dazu ist folgendes zu sagen. 
Die Bevölkerung hat das Recht, die volle und unge-
schminkte Wahrheit zu erfahren, und zwar direkt 
und nicht irgendwie gefiltert durch die  Regierung 
oder durch ein Ministerium. Die Regierung soll 
unseres Erachtens auch keinen Einfluß auf diese 
Kommission nehmen können, sei es dadurch, daß 
sie entscheidend auf deren Zusammensetzung ein-
wirken kann, sei es dadurch, daß sie der Kommis-
sion Mittel zur Verfügung stellt oder nicht zur Ver-
fügung stellt. Wir wollen ,dabei niemandem einen 
Vorwurf machen, aber die Regierung muß doch bei 
ihren Entscheidungen auf außenpolitische, militä-
rische oder auch wirtschaftspolitische Grundsätze 
Rücksicht nehmen, und diese Erwägungen könnten 
sehr leicht den Blick der Regierung etwas trüben. 
Deshalb ein von der Regierung völlig unabhängiger 
Strahlenschutzausschuß. 

Wir sind auch der Meinung, daß auf diese Korn-
mission keine Interessentengruppen Einfluß neh-
men dürfen, für die vielleicht eine hohe Gewinn-
quote wichtiger ist als die Volksgesundheit. Man 
soll uns nicht sagen, daß wir hier übertreiben oder 
irgend jemanden schlecht machen wollen. Wir haben 
doch mit der Verseuchung der Luft, mit der Ver-
seuchung unserer Gewässer und mit sonstigen Din-
gen die Erfahrung gemacht, daß Schutzmaßnahmen 
sehr häufig gegenüber wirtschaftlichen Erwägun-
gen hintangestellt werden. Das wollen wir nach 
Möglichkeit ausschalten. 

Daß Mißtrauen gegenüber einer Regierung oder 
gegenüber Regierungsinstitutionen am Platze ist, er-
weist sich am besten aus dem Urteil der amerika

-

nischen Wissenschaftler über ihre eigene Atom-
energiekommission, die ja in dem Fall ein Teil der 
Regierung ist. In dem Bulletin der Atomwissen-
schaftler — Band XII vom November 1956 — 
schreibt ein amerikanischer Wissenschaftler über 
den Bericht eines Unterausschusses des Repräsen-
tantenhauses, der zu dieser Frage Hearings durch-
geführt hat, folgendes: 

Der Unterausschuß betonte das Problem der 
radioaktiven Niederschläge in seinem Bericht. 
Er fühlte, daß er von der amerikanischen 
Öffentlichkeit nicht verstanden wurde und daß 
ein Teil der Schuld für diese Situation bei der 
Atomenergiekommission lag,  die ständig die 
Gefahr verniedlicht hatte. 

An anderer Stelle heißt es weiter: 
Die Atomenergiekommission zeigt eine Art 
leichten Optimismus über die Wirkungen nu-
klearer Explosionen. Ihre Sprecher verweilen 
lieber bei den normalen Bomben (A-Bomben) 
als bei den starken Megaton-Waffen (H-Bom-
ben). Angaben über die Größe örtlicher Strah-
lengefahren, die dem Unterausschuß gemacht 
wurden, wurden abgeschwächt durch die Be-
zunahme auf globale Mittelwerte und andere 
abschwächende Annahmen. Die genetischen 
Wirkungen der Radioaktivität werden abgetan 
mit der Bemerkung, daß es auf diesem Gebiet 
ein weites Feld zulässiger Auffassungen gebe. 

Und weiter wörtlich: 
Während die Atomenergiekommission darauf 
besteht, daß ihre Art ,der Information im Inter-
esse der Zivilverteidigung liegt, stellt der 
Unterausschuß fest, daß die Veröffentlichungen, 
die sieben oder acht Jahre zurückliegen, und 
zwar solche über biologische und medizinische 
Wirkungen der Strahlung, erst jetzt veröffent-
licht wurden. Der Unterausschuß sieht keinen 
Grund, die vollen Tatsachen über die tödlichen 
Wirkungen der Atom- und Wasserstoffbomben 
dem amerikanischen Volk vorzuenthalten. 

Das ein wörtliches Zitat! 
(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Sehr häufig wird ein amerikanischer Physiker, 
und zwar Herr Libby, als Kronzeuge dafür ange-
führt, daß bisher alles gefahrlos sei und daß noch 
kein Grund zu Befürchtungen bestehe. Wir haben 
im Atomausschuß gehört, daß man die Arbeiten von 
Herrn Libby verschiedenartig deuten kann. Ich habe 
dieser Tage erfahren, daß es unter den deutschen 
Physikern nicht unbekannte Leute geben soll,  die 
der Auffassung sind, daß der Herr Libby geradezu 
darauf warte, daß seine Versuchsergebnisse im Aus-
land anders gedeutet würden, als er sie als Ameri-
kaner und als Mitglied der Atomenergiekommission 
deuten könne. Nun, ob das stimmt oder nicht stimmt, 
es beleuchtet die Situation in diesen Dingen. 

Daß auch bei uns gewisse Anzeichen dafür vor-
handen sind, daß man die Dinge vielleicht gern ba-
gatellisiert sehen möchte, kann man, glaube ich, 
aus dem einen oder anderen Vorkommnis schließen. 
Ich habe bei unserer Beratung im Atomausschuß am 
6. Februar den Eindruck gehabt, daß unser Atom-
ministerium in dieser Beziehung nur Optimisten in 
seinen Reihen hat, daß man es — das ist auch mein 
Eindruck — manchmal als seine Aufgabe betrachtet, 
wider die Pessimisten zu Felde zu ziehen. Ich meine, 
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das ist nicht Aufgabe des Ministeriums. Ob wir in 
diesen Dingen Grund zum Optimismus oder Grund 
zum Pessimismus haben, kann allein von den Wis-
senschaftlern entschieden werden, sonst von nie-
mandem. 

(Abg. Dr. Mommer: Sehr wahr!) 

Es wird niemand bestreiten, daß der Sachverhalt 
kompliziert ist, daß die Meinungen namhafter Wis-
senschaftler auseinandergehen, vor allen Dingen 
deshalb, weil sie noch nicht über genügend experi-
mentelles Beweismaterial verfügen. Aus diesem 
Grunde ist es besonders notwendig, daß wir eine 
unabhängige und in ihrer Zusammensetzung wohl-
abgewogene Kommission besitzen. Ich meine, die 
Verteilung des Vorschlagsrechts, wie wir es in unse-
rem Antrag vorsehen, und die Ernennung der Mit-
glieder dieser Kommission durch den Herrn Bun-
despräsidenten bieten die Gewähr für ein großes 
Maß von Unabhängigkeit. 

Nun wird man sagen: Wir haben den unabhängi-
gen Sonderausschuß Radioaktivität. Ich kann dar-
auf nur erwidern: dieser Sonderausschuß Radioakti-
vität erhält sein Mandat von der Regierung, und das 
ist in dieser Frage nicht gut. Wir sollten ihm ein 
Mandat geben, das nicht von der Regierung be-
stimmt ist, und wir sollten ihn insbesondere auch 
finanziell vom Atomministerium unabhängig 
machen. Ich spreche hier nicht nur unsere Auffas-
sung aus, sondern ich kann sagen, daß namhafte, ja, 
die namhaftesten Mitglieder dieses Sonderausschus-
ses Radioaktivität mit diesem ihrem Status nicht 
zufrieden sind und daß sie glücklich wären, wenn 
der Bundestag eine Entscheidung in dem Sinne 
träfe, wie es der Antrag der sozialdemokratischen 
Fraktion vorsieht. 

Wie sehr eine solche unabhängige Kommission 
notwendig wäre, zeigte sich, glaube ich, auch in dem 
Verhalten, das im vergangenen Herbst von seiten 
der Bundesregierung gegen einen Assistenten des 
Freiburger Radiologischen Instituts in einer Presse-
konferenz geübt wurde. Wir haben das zum Gegen-
stand einer Kleinen Anfrage gemacht und haben 
darauf von der Bundesregierung eine Antwort be-
kommen. Ich muß hier im Plenum noch einmal 
sagen: Wir können da nicht folgen, wenn man von 
„pseudowissenschaftlicher Methode" spricht und 
hinterher den Namen dieses Freiburger Assistenten 
erwähnt, dann aber sagt: Ja, wir haben nur die 
Methode gemeint und nicht den Assistenten. — Ich 
bin kein Jurist; ich empfinde da vielleicht etwas 
natürlicher. Aus der Pressekonferenz geht eindeutig 
hervor, daß man diesen Freiburger Assistenten als 
Pseudowissenschaftler hinstellen wollte, ob direkt 
oder in dieser etwas verklausulierten Form, ist, 
glaube ich, im Moment nicht so wichtig. 

Wir hätten es aber in diesem Zusammenhang viel 
lieber gesehen, wenn die Bundesregierung auf diese 
unsere Kleine Anfrage in allen Dingen eine ge-
nauere und richtige Auskunft gegeben hätte. Wir 
haben die Frage erhoben, ob es stimmt, daß die 
radioaktive Verseuchung im Rhein-Main-Gebiet am 
1. Januar 1956 mit am stärksten in der Welt gewesen 
sei. Die Bundesregierung hat darauf geantwortet: 
Es kann keine Rede davon sein, daß die durch die 
Atomwaffenversuche bedingte zusätzliche Radio-
aktivität auf dem Boden in Deutschland am 1. Ja-
nuar 1956 mit am stärksten in der Welt war. 

Wir durften am 6. Februar Herrn Professor Lan-
gendorff vom Radiologischen Institut Freiburg im 
Ausschuß hören. Er hat uns eine Weltkarte gezeigt,  

und auf dieser Karte waren die Orte stärkster Ra-
dioaktivität in der Welt eingezeichnet. Dabei hat es 
sich gezeigt, daß ein Gürtel besonders hoher Akti-
vität um die Erdoberfläche herum geht und daß die 
Bundesrepublik Teil dieses Gürtels ist. 

Ich frage nun: wer hat recht, Herr Professor Lan-
gendorff oder die Bundesregierung in ihrer Antwort? 
Den Experten des Ministeriums wurde in dieser Sit-
zung auch von Herrn Professor Bechert vorgehalten, 
daß Zahlen, die sie nannten, um den Faktor 2 zu 
niedrig seien. Die Experten haben diesen Vorwurf 
eingesteckt, ohne sich dagegen zur Wehr zu setzen. 
Also können wir feststellen, daß auch in dieser Hin-
sicht die  Auskunft des Atomministerums auf unsere 
Kleine Anfrage nicht richtig war. 

Wozu aber eine solche Pressekonferenz und die 
Methode, die damals angewendet wurde — ich be-
tone jetzt: die Methode —, führen kann, zeigt die 
Art, wie man teilweise gegen Professor Bechert zu 
Felde gezogen ist. 

(Abg. Dr. Menzel: Sehr richtig!) 
Ich möchte mich mit den wissenschaftlichen Auffas-
sungen von Herrn Professor Bechert nicht in allen 
Dingen identifizieren. Ich möchte nur eines sagen: 
Es ist unqualifizierbar, wie man gegen ihn vorge-
gangen ist. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Z. B. hat nach einer dpa-Meldung vom 28. Septem-
ber die rheinland-pfälzische CDU Herrn Professor 
Bechert die fachliche Qualifikation in dieser Frage 
bestritten, 

(Lachen bei der SPD) 
und zwar mit der Begründung, er sei nur theoreti-
scher Physiker und gehöre nicht der  Bonner Strah-
lenschutzkommission an. — Nun, das letzte brauchen 
wir sowieso von vornherein nicht anzunehmen; 
aber ich weiß nicht, ob diese Herren in der rhein-
land-pfälzischen CDU, die diese Mitteilung in der 
„Stimme der Union" verfaßt haben, wissen, was ein 
theoretischer Physiker ist. Vielleicht sehen Sie ein-
mal in einem Konversationslexikon nach: Einstein, 
Planck, Heisenberg und wie unsere Koryphäen auf 
dem Atomgebiet heißen, waren theoretische Phy-
siker. 

(Zuruf von der SPD: Aber nicht von der 
CDU! — Heiterkeit.) 

Ich glaube, sie haben von diesen Dingen sehr wohl 
etwas verstanden. 

Wenn man aber schon in dem Maße gegen die 
theoretischen Physiker zu Felde zieht, dann frage 
ich: warum zieht man nicht gegen alle theoreti-
schen Physiker zu Felde, warum nur gegen solche, 
deren Stimme einem unangenehm ist? Es gibt in 
Deutschland einen sehr bekannten und bedeutenden 
theoretischen Physiker, Herrn Professor Pascual 
Jordan. Er gehört zu den Optimisten in diesen Fra-
gen der radioaktiven Verseuchung. Er reist z. B. in 
der Bundesrepublik umher und beruhigt seine Zu-
hörer dadurch, daß er sagt: die Dinge sind nicht ge-
fährlich. Denn die Armbrust hat ja auch keine gro-
ßen Gefahren für die Menschen mit sich gebracht, 
obwohl eine päpstliche Enzyklika aus dem 12. Jahr-
hundert vor der Einführung der Armbrust warnte. 
Nun, das sind Argumente, die muß Herr Professor 
Jordan vertreten. Herr Professor Jordan hat auch 
noch in öffentlichen Vorträgen zum Ausdruck ge-
bracht, daß, wäre man in Hiroshima rechtzeitig ge-
warnt und nicht überrascht worden, man die größ-
ten Schäden hätte vermeiden können. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
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Nun, Professor Jordan mag diese Auffassung ver-
treten. Ich frage nur: warum zieht man von seiten 
der Regierung gegen Professor Bechert zu Felde, 
warum nicht gegen Professor Jordan? Doch aus 
einem ganz einfachen Grund: weil der eine ins Kon-
zept der Regierung paßt und der andere nicht! 

(Beifall bei der SPD.) 

Deshalb sind wir der Meinung, daß dieser Ausschuß 
für Fragen des Strahlenschutzes unabhängig von 
der Regierung sein muß, und wir hoffen, daß das 
Hohe Haus diesem Antrag zustimmt. 

Zusammenfassend darf ich folgendes feststellen. 
Wir sollten uns in diesem Hause einmütig hinter die 
Forderung stellen, daß die Bundesregierung über-
all, wo sie es vermag, auf die Einstellung der Atom-
waffenversuche hinwirkt. Zweitens sollten wir die 
Gefahren, die auch bei der friedlichen Nutzung der 
Atomenergie ,auftreten können, sachlich erörtern. 
Das geschieht unseres Erachtens besser im Rahmen 
einer unabhängigen Kommission als in Massenver-
sammlungen oder in Pressekonferenzen. 

(Sehr richtig! in der Mitte. — Sehr gut! 
bei der SPD.) 

Allerdings sollen alle Erkenntnisse der Kommission 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die 
Aufklärung der Bevölkerung ist unseres Erachtens 
nicht Sache der Regierung, sondern Sache einer un-
abhängigen Kommission. Drittens sollte der Bun-
destag in großzügiger Weise alle Mittel zur Ver-
fügung stellen, die diese unabhängige Kommission 
zu ihrer Arbeit und zu der Erforschung der noch 
offenen Probleme — und es sind derer sehr viele —
bedarf. Schließlich darf ich daran erinnern, daß eine 
Strahlenschutzverordnung ' in der Bundesrepublik 
bei dem immer mehr steigenden Gebrauch radio-
aktiver Isotope nicht nur dringend erforderlich, 
sondern seit langem überfällig ist. Wir sollten uns 
einig sein, daß das erste, was wir verabschieden 
müssen, die gesetzlichen Grundlagen für eine solche 
Strahlenschutzverordnung sind und daß erst in 
zweiter Linie die wirtschaftlichen Bestimmungen 
des Atomgesetzes von Bedeutung sind. 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie abschlie-
ßend bitten, 'unseren Antrag als 'das aufzufassen, 
was  er sein möchte, nämlich als einen Ausdruck 
unserer Sorge um die Gesundheit und das Wohl 
der deutschen Bevölkerung. Ich darf Sie deshalb 
bitten, unsere Forderung nach einer unabhängigen 
Kommission zu unterstützen. 

Wir bitten um Überweisung dieses Antrages an 
 den Ausschuß für Atomfragen und an den Aus-

schuß für Fragen des Gesundheitswesens. 

(Beifall bei der  SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich eröffne die 
gemeinsame Aussprache zu dem Tagesordnungs-
punkte 3 a bis f. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Ruhnke. 

Ruhnke (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich spreche im Namen  der  Bundes-
tagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei. Ge-
statten Sie mir, daß ich zunächst einige grundsätz-
liche Bemerkungen mache. Wir betreten mit der 
Erörterung eines Kernenergiegesetzes Neuland; 
darüber dürfte wohl kein Zweifel bestehen. Wis-
senschaftler und Techniker haben schon Großes auf 
diesem Gebiet geleistet. Aber viele Fragen sind  

noch offen. Die Technik hat der Wissenschaft Er-
kenntnisse entrissen und in die Praxis umgesetzt, 
die noch 'gründlicher Forschung bedurft hätten. 
Dasbedeutet, daß die gesetzliche Regelung dieser 
Materie außerordentlich schwierige Fragen auf-
wirft, die wir zu lösen haben. 

Wir von der sozialdemokratischen Fraktion for-
dern mit Nachdruck, daß die gewaltigen neuen 
Kräfte in der Natur nicht dazu verwandt werden 
dürfen, die Monopolstellung von einzelnen oder 
von Interessengruppen zu stärken, sondern dazu, 
der Verbesserung des Lebens und der Erleichte-
rung der Arbeitsbedingungen sowie der Vertiefung 
unseres gesamten kulturellen Lebens zu dienen. 
Die kontrollierte Kernspaltung und die auf diesem 
Wege zu gewinnende Kernenergie leiten den Be-
ginn eines neuen Zeitalters für die Menschheit ein. 

 Zwar haben schon bisher Wasserkraft, Dampf-
kraft und Motorkraft die Muskelkraft des Men-
schen ersetzt und vervielfältigt, doch wird dies 
künftig mit Hilfe der Kernenergie in weit höhe-
rem  Maße geschehen. 

Die zur Verfügung stehende Kernenergie oder 
Energie überhaupt ist nach menschlichen Begrif-
fen schon unerschöpflich, wenn man von den La-
gerstätten von Uran und Thorium ausgeht; die 
Abhängigkeit der Völker von Bodenfunden aller 

 Art zum Zwecke der Energiegewinnung wird je-
doch gänzlich aufhören, sobald die Zusammenfü-
gung der Kernbausteine des Wasserstoffs zu He-
lium, von der ich schon vorhin gesprochen habe, 
für die friedliche Ausnutzung gelöst ist. Der sich 
abzeichnende entscheidende Wandel in der Technik, 
in der Wissenschaft und in der Wirtschaft verlangt, 
daß jedes Volk sich rechtzeitig mit  den Problemen 
befaßt, die sich in technischer, wirtschaftlicher und 
besonders in sozialer und politischer Hinsicht aus 
den neuen Möglichkeiten ergeben. 

Deutsche Forscher von Albert Einstein bis Otto 
Hahn haben wichtige Meilensteine in  der natur-
wissenschaftlichen Grundlagenforschung gesetzt. 
Der Nationalsozialismus und die durch ihn ge-
schehene Vertreibung bester 'geistiger Kräfte, der 
Zusammenbruch und seine Folgen einschließlich 
alliierter Verbote auf ,den Gebieten von Forschung 
und Entwicklung haben dazu geführt, daß Deutsch-
land fast zwei Jahrzehnte der Entwicklung auf 
dem Gebiete der Atomtechnik versäumt hat. Für 
ein Volk, das die Hälfte seiner Jahresnahrung 
gegen Export einführen muß und das so von  der 

 Güte seiner Industrieerzeugnisse lebt, ist es uner-
läßlich, das Versäumte so schnell wie möglich nach-
zuholen. So hat denn die Sozialdemokratische 
Partei einen Atomplan ' aufgestellt und sich bereits 
eingehend mit den Problemen der Kernenergie in 

 Deutschland befaßt. 

Wir streben nun folgende Ziele an. Die Erzeu-
gung von Elektrizität aus Kernenergie hat in 
einem solchen Umfang zu erfolgen, daß die deut-
sche Wirtschaft nicht mehr auf die Einfuhr über-
teuerter Kohle angewiesen ist, daß der Raubbau 
in Kohlengruben vermieden und die schädigende 
Veränderung der Landschaft und Wasserversor-
gung beim Abbau von Braunkohle eingeschränkt 
wird. 

(Abg. Dr.-Ing. Drechsel: Noch 25 Jahre 
warten!) 

— Herr Kollege, einmal muß man aber anfangen! 
— Der Aufbau und Betrieb von Atomkraftwerken 
wird durch die öffentliche Hand durchgeführt. 
Ihr Zusammenwirken mit den übrigen Elektrizi- 
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tätserzeugungsunternehmen erfolgt nach lang-
fristig festgesetzten Plänen. Die Entwicklung von 
Kernkraftmaschinen an Stelle von Dieselmotoren 
und anderen Verbrennungskraftmaschinen für 
feste und fahrbare Kraftstationen, für Schiffe und 
Flugzeuge und andere Verkehrsmittel muß den 
Platz Deutschlands in der Reihe der Industrie-
välker sichern. Die Verwendung der radioaktiven 
Isotope in Medizin, Biologie, Landwirtschaft und 
Industrie muß so gefördert werden, daß die gro-
ßen Möglichkeiten für die Gesundheitspflege, für 
die Züchtung von neuen Pflanzenarten und die 
Anwendung in technischen Produktionsprozessen 
auch in Deutschland voll erschlossen werden. Die 
Forschung im Bereich der Atomwissenschaft muß 
mit allen Kräften gefördert werden. Dies darf 
aber nicht andere Gebiete der Wissenschaft irgend-
wie benachteiligen. Die Ausbildung von Arbeits-
kräften aller Art, von Arbeitern und Angestellten, 
in den neuen Energieanlagen und allen Wirt-
schaftszweigen, die sich mit Kernbrennstoffen be-
fassen, bis zum Forscher und akademischen Lehrer 
muß energisch gefördert werden. 

Vorhin ist schon über den Strahlenschutz und 
die Strahlenwirkung gesprochen worden, so daß 
ich mich hier dessen enthalten kann. 

Kernbrennstoffe können insbesondere durch 
Unglücksfälle oder Mißbrauch große und fort-
wirkende Schäden an Leib, Leben und Gütern 
hervorbringen. Deshalb muß die  Allgemeinheit 
über den Staat und  seine Organe schärfste Kon-
trolle und sorgfältigste Aufsicht auf ,allen Gebieten 
der Erzeugung und Verwendung von Kernbrenn-
stoffen ausüben. Um dies zu sichern, fordern 
wir, durch Gesetz ein deutsches Organ für Kern-
brennstoffe als Bundeseinrichtung zu schaffen. Die 
Aufgaben dieses Organs sind Einfuhr, Anreiche-
rung, Verwahrung und Verteilung aller Kern-
brennstoffe, ihrer Ausgangsstoffe und Folgepro-
dukte, die sich bei uns, wie in den Vereinigten 
Staaten und in England, grundsätzlich im Eigen-
tum des Staates befinden sollen, im Gegensatz zu 
dem uns vorliegenden Gesetzentwurf. Das Organ 
soll in Verbindung mit  den  Ländern die  Aufsicht 
über Mutung und Bergbau ausüben mit der Maß-
gabe, daß die Bergbauprodukte dem Organ zur 
Verfügung zustellen sind.  Das  Organ hat nicht nur 
die  Aufgabe, die  unbefugte Verwendung der Kern-
brennstoffe zu verhindern, sondern an jeder Stelle 
die  Sicherung der gefährlichen Brennstoffe vor 
unbefugter Verwendung zu garantieren. Es muß 
auch in Zusammenarbeit mit anderen geeigneten 
Stellen, wie der Gewerbeaufsicht, die oberste Kon-
trolle über die Einrichtungen zum Schutz  all  derer 
ausüben, die mit Kernbrennstoffen und Isotopen 
zu tun haben. Der Versicherungsschutz gegen 
Atomschäden für die gesamte Bevölkerung ist auf 
der Grundlage einer Bundesgarantie aufzubauen. 

Wir sind, um noch einmal auf die Eigentums-
frage zurückzukommen, nicht für Staatsmonopole 
als Selbstzweck. Aber wenn wir zu wählen haben, 
wählen wir ein Monopol, das direkt oder indirekt 
einer parlamentarischen Kontrolle unterliegt. Wir 
sind gegen weitere Privatmonopole, die direkt oder 
indirekt auf Kosten insbesondere des Steuerzah-
lers leben. Wir waren über die Ausführungen des 
Herrn Ministers Balke in bezug auf die privat-
wirtschaftliche Betätigung auf diesem Gebiete 
überrascht. Wir haben nichts von ihm darüber ge-
hört, wie er sich die Zusammenballung einer auf 
uns zukommenden Macht vorstellt, die eine Gefahr 
darstellt, wie wir sie bisher noch nicht kannten. 

Man muß bedenken, daß hier nicht eine Wirtschaft

-

liche oder sonstige Macht üblicher Art entsteht, 
sondern eine solche, die über ein Mittel verfügt, 
womit sie über Sein oder Nichtsein von Menschen 
oder eines Staates oder gar  aller Staaten entschei-
det. Dieser Gesichtspunkt ist für uns maßgebend. 
Deshalb sind wir der Ansicht, daß Kernbrenn-
stoffe in der Hand des Staates liegen müssen und 
ihre Verwendung unter Aufsicht des Staates und 
entsprechender parlamentarischer Kontrolle ste-
hen muß. 

Wir haben Euratom freudig bejaht unter der 
Voraussetzung, wie Ihnen bekannt ist, daß die 
Kernbrennstoffe im Eigentum von Euratom oder 
eines vom Parlament kontrollierten Organs stehen. 
Wir wissen aus der Presse —andere Nachrichten 
haben wir darüber nicht —, daß in Paris ent-
sprechende Beschlüsse gefaßt worden sind. Es 
bleibt uns unverständlich, daß der vorliegende 
Gesetzentwurf einen ganz anderen Weg gehen 
will. Er kann in dieser Form nicht bestehenblei-
ben. Wir sind der Auffassung, daß er grundlegend 
geändert werden muß. 

Wir wissen, daß die Verwendung von Kern-
brennstoffen in jedem Falle erhebliche Gefahren 
für die Allgemeinheit mit sich bringt. Davon ist 
wiederholt gesprochen worden; aber es kann gar 
nicht genug darüber gesprochen werden. Die Öf-
fentlichkeit muß beruhigt werden und erkennen, 
daß wir die  Dinge sehr wohl überblicken und be-
reit sind, alles zu tun, damit nicht irgendwelche 
gefährlichen Dinge aufkommen. 

Soweit es sich um Stoffe handelt, die für die 
explosive Freisetzung von Kernenergie in Frage 
kommen, übertrifft ihre potentielle Sprengwirkung 
bekanntlich bei weitem die der herkömmlichen 
Explosivstoffe. Aber auch andere Kernbrennstoffe 
können bei Verwendung in entsprechenden Vor-
richtungen, insbesondere durch Kernstrahlungen, 
durch radioaktive Abfälle und Nebenprodukte die 
allgemeine Sicherheit und die öffentliche Gesund-
heit gefährden. Deshalb kann — da stimmen wir 
dem Entwurf zu — die Verwendung von Ke rn

-brennstoffen nur besonders qualifizierten Perso-
nen unter angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und hoheitlicher Überwachung gestattet werden. 
Darüber hinaus aber müssen Kernbrennstoffe 
einem von der allgemeinen Güterordnung abwei-
chenden rechtlichen Sonderregime unterworfen 
werden, das verhindert, daß sie überhaupt in die 
Hände anderer als zu ihrer Verwendung zuge-
lassener Personen gelangen. 

Lassen Sie mich nun etwas zu den Ausführun-
gen des Herrn Ministers über die Notwendigkeit 
einer Grundgesetzänderung sagen. Sie haben mich 
ebensowenig wie die Begründung in dem Gesetz-
entwurf davon überzeugen können, daß hier wirk-
lich ein Grund zur Grundgesetzänderung vorhan-
den ist. Da meine Fraktion die gegebene Begrün-
dung nicht als stichhaltig anerkennen kann, lehnt 
sie die Einfügung eines Art. 74 Nr. 11 a und eines 
Art. 87 c in das Grundgesetz ab. Es ist klar, daß 
gerade die mit der Kernenergie zusammenhängen-
den Fragen nach überregionaler Regelung drängen; 
aber eine solche Lösung, wie sie in dem Gesetz-
entwurf vorgesehen ist, ist für die natürliche und 
rechtliche Sicherheit unbefriedigend. Die Vielzahl 
von Genehmigungsbehörden birgt die große Ge-
fahr in sich, daß in der Praxis starke Abweichun-
gen vorkommen. Merkwürdigerweise wird ausge-
rechnet für die geplante Auftragsverwaltung, die 
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da konstruiert worden ist und  unserer Verfas-
sungsstruktur in besonderem Maße entsprechen 
soll, eine Verfassungsänderung für erforderlich 
gehalten, während diejenigen Lösungsversuche, 
die bisher als verfassungswidrig kritisiert worden 
sind, eine Verfassungsänderung nicht erforderlich 
gemacht hätten. Das ist eine sehr eigenartige Situ-
ation, die sicherlich eines gewissen Reizes nicht 
entbehrt. Das  in der Bundesauftragsverwaltung 
liegende Zugeständnis an den Föderalismus schafft 
einen guten Nährboden für eine blühende Atom-
bürokratie, wobei noch zu fragen ist, ob man über-
haupt in  der Lage ist,  in allen diesen  Behörden 
geeignete Persönlichkeiten mit entsprechender 
Vorbildung einzusetzen. 

Nun komme ich zu dem Strahlenschutz — über 
den hier schon so viel gesprochen worden ist — 
nach § 15 des Entwurfs. Ich will hier nicht auf 
Einzelheiten eingehen. Aber wir sind der Über-
zeugung, daß dem Plan, den Strahlenschutz im 
Verordnungswege zu regeln, wohl einige Beden-
ken gegenüberstehen. Wir glauben, daß hier 
nähere Bestimmungen in das Gesetz eingebaut 
werden müssen. Es ist bekannt, daß eine Strahlen-
schutzverordnung in den Schubladen des Ministe-
riums liegt. Wir glauben aber, daß Strahlenschutz-
bestimmungen zu den wichtigsten Dingen gehören, 
die wir in allernächster Zeit regeln müssen. Auch 
die Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverord-
nungen in so zahlreichen Fällen, wie wir es hier 
sehen, erregt unser Bedenken. 

Zum System der Genehmigungen ist zu sagen, 
daß es für jeden an  einer Verwaltungsverein-
fachung Interessierten ein Schock sein muß, den 
Regierungsentwurf durchzulesen und all diese 
Genehmigungen — ich glaube, es sind 26 an  der 

 Zahl — vor sich zu sehen, die von den Behörden 
des Bundes und der Länder in Zukunft erteilt 
werden sollen. Andere Entwürfe haben gezeigt, 
daß das ganze Genehmigungssystem auf das We-
sentliche reduziert werden kann. 

Die radioaktive Bestrahlung ist in aller Munde. 
Hiroschima und  Nagasaki  haben eben der Welt 
gezeigt, welche furchtbare Wirkung die Auslösung 
einer Atombombe hervorruft. Die heute produ-
zierte H-Bombe ist ein Produkt der Hölle. Ihre 
Wirkung kann das Ende der Welt oder von Tei-
len von ihr bedeuten. Deshalb redet die Welt 
ständig von der Einstellung der atomaren Rüstung. 
Aber bisher ist es nur ein Lippenbekenntnis ge-
blieben, und wir sind auf diesem Gebiete nicht 
weitergekommen. Wir haben zu erklären, daß wir 
fanatische Anhänger der friedlichen Verwendung 
der Kernenergie sind, 

(Beifall bei der SPD) 

und wir 'bekennen uns als ebenso fanatische Geg-
ner der Herstellung und Anwendung von Atom-
waffen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Wir alle!) 

— Sehr schön. 

Kernenergie kann, wie schon gesagt, zum Segen 
der Menschheit werden. In  der  Hand von Ver-
brechern aber kann sie das Ende all unseres Le-
bens bedeuten. Deshalb muß der Gesetzgeber hier 
andere Maßstäbe anlegen als sonst. Die fried

-

lic he  Verwendung der Kernbrennstoffe muß 
deshalb der Zentralpunkt des Gesetzes sein. Dann 
müssen jegliche Sicherung zum Schutz der Men-
schen, die sich mit der Kernenergie befassen, und 
darüber hinaus Sicherungen für alle Menschen,  

für den Boden, für das Wasser, für die Pflanzen-
welt, für die Tierwelt geschaffen werden. Bei der 
friedlichen Verwendung der  Kernenergie liegen 
sicherlich Gefahren aller Art vor. Darüber ist auch 
heute schon sehr viel gesprochen worden. Aber 
sie können doch auf ein Mindestmaß verringert 
werden, wenn .alles Erdenkliche getan wird, um 
sie zu vermeiden. Deshalb sollten wir unser be-
sonderes Interesse darauf einstellen, ein Gesetz zu 
schaffen, das diese Gefahren auf ein Mindestmaß 
eindämmt. Mißbräuchliche Verwendung der Kern-
energie und sonstiger atomarer Brennstoffe muß 
für immer ausgeschlossen sein. 

In allen Vorschriften des Entwurfs, die eine Ge-
nehmigung vorsehen, heißt es, daß die genehmi-
gende Behörde die persönliche Zuverlässigkeit des 
Antragstellers zu prüfen hat. Lassen Sie mich dazu 
etwas sagen. Wir haben gegen die Prüfung der per-
sönlichen Zuverlässigkeit an sich nichts. Nur haben 
wir das sehr schwere Bedenken, daß dies im Er-
messen der Exekutive liegt. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs sagt der 
Referent: 

An die Zuverlässigkeit müssen ganz besonders 
hohe Anforderungen gestellt werden; denn der 
reibungslose Betrieb einer einschlägigen An

-

lage hängt in so hohem Maße von der strikten 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ab, daß 
Personen von diesen Anlagen unbedingt fern

-

gehalten werden müssen, die nicht die Gewähr 
bieten, daß sie die  zum Schutz der Allgemein

-

heit erlassenen Vorschriften unter allen Um

-

ständen einhalten werden. Als zuverlässig kön

-

nen auch nur Personen angesehen werden, die 
die Gewähr bieten, daß sie die Anlage und die 
ihnen darin zugänglichen Stoffe nicht zu 
staatsfeindlichen Zwecken verwenden werden. 

Nun fragt man sich aber: Kann man diese persön-
liche Zuverlässigkeit, die offensichtlich die politi-
sche Zuverlässigkeit mit  umfassen soll, einem Men-
schen an der Nasenspitze ansehen? Diese Bestim-
mung gibt der zuständigen Genehmigungsbehörde 
einen immens weiten Ermessensspielraum. Wer ist 
denn so zuverlässig, daß man von ihm mit Sicher-
heit erwarten kann, er werde die ihm zugänglichen 
Stoffe nicht zu irgendwelchen gesetzwidrigen Zwek-
ken verwenden? Wird dazu der Nachweis einer 
nichtkommunistischen Großmutter erforderlich 
sein? Ist dazu ein Fragebogen ,auszufüllen, oder wie 
sieht es damit aus? 

Wer die Zulassungspraxis der amerikanischen 
Atomenergiebehörden verfolgt hat, muß doch sehr 
große Bedenken haben. Erinnert sei an den Fall 
Oppenheimer, an zahlreiche ähnliche Fälle, an den 
Fall der Gewerkschaft der elektrotechnischen Ar-
beiter, die summa summarum  als unzuverlässig ab-
gelehnt worden sind. Wir glauben, hier unbedingt 
eine Sicherung vorschalten zu müssen, durch die 
vermieden wird, daß die Exekutive nach freiem 
Ermessen von der Betätigung in der Atomtechnik 
praktisch ausschließen kann, wen sie will. Diese 
Bestimmung über die Zuverlässigkeit kann, wenn 
sie entsprechend angewandt wird, z. B. so weit ge-
hen, daß Firmen von der Betätigung im Bereich 
der Atemtechnik ausgeschlossen werden können, 
die in ihrem Betrieb Arbeiter beschäftigen, welche 
irgendeiner Gewerkschaft angehören, die sich an-
geblich mißliebig gemacht hat. Die Entscheidung 
in diesem Punkt gehört nicht in die  Hand  der Exe-
kutive. Diese kann in der Beziehung kaum kon-
trolliert werden, weil sie ja immer wieder von 
ihrem Ermessen Gebrauch machen kann. 
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Nun enthält der Gesetzentwurf Definitionen, die 

in der Welt bisher nicht bekannt sind, wie über die 
Gewinnung von Plutonium oder Uran 233 aus sol-
chen Stoffen, die diese Kernbrennstoffe in geringe-
ren Mengen als zu einem Millionstel ihres Gewichts 
enthalten, über Uran und uranhaltige Stoffe, die 
so rein sind, daß . . . usw. Es erscheint hier das 
Merkmal der Kernreinheit, das im Atomernergie-
recht völlig neu ist. Wir können dazu nur sagen. 
daß die Naturwissenschaftler schon wissen werden, 
was sie da gemacht haben. Aber vom Standpunkt 
der praktischen Jurisprudenz, die sich später mit 
dem Text herumschlagen muß, sehen die Defini-
tionen doch wesentlich anders aus. Die Definition 
z. B. der Kernbrennstoffe spielt ja eine Rolle nicht 
nur für die Verwaltung, sondern auch für die Amts-
gerichte und die Landgerichte, die auf Grund der 
Strafbestimmungen des Gesetzes eines Tages einen 
Rechtsgenossen verurteilen sollen, welcher Kern-
brennstoffe entgegen der Vorschrift des § 36 Abs. 1 
Nr. 2 befördert oder — nach Nr. 3 — außerhalb der 
staatlichen Verwahrung verwahrt. Man stelle sich 
vor, daß Herr Meier vor das erweiterte Schöffen-
gericht in X gebracht wird unter der Anklage, ein 
Stück Metall, das in seinem Besitz gefunden wor-
den ist, sei kernreines Uran, das ja im Sinne des 
Gesetzes Kernbrennstoff ist und  von ihm nicht 
außerhalb der staatlichen Verwahrung verwahrt 
werden dürfte. 

Nun liegt dort also auf dem Richtertisch ein Me-
tallklumpen. Daneben steht der Angeklagte. Das 
erweiterte Schöffengericht hat sich nunmehr zu 
überzeugen, daß dieses  Stück Metall tatsächlich 
kernreines Uran ist, wie der Gesetzentwurf vor-
schreibt. Das wird nur möglich sein an Hand einer 
Flut von teuren Gutachten, und Sachverständigen

-
Gegengutachten gibt es bekanntlich auch. Hier 
wird sich also etwas entwickeln, das wir wohl 
nicht verantworten können. 

Nun steht letzten Endes der Richter vor der Auf-
gabe, von sich aus zu sagen, ob das Stück nun kern-
rein ist oder nicht. Sehen kann er das nicht, rie-
chen kann er das auch nicht. Also was soll er tun? 
Die einzige Möglichkeit, es objektiv festzustellen, 
wäre, daß man einen „Kriminalreaktor" zur Prü-
fung von Uran auf Kernreinheit baut, um irgend-
wie herauszubekommen, ob hier wirklich kernrei-
nes Uran, ,also Kernbrennstoff im Sinne dieses Ge-
setzes, vorliegt. 

Nun ist die Fähigkeit eines Materials, „in einer 
geeigneten Anlage eine sich selbst tragende Ketten-
reaktion aufrechtzuerhalten", nicht nur ein quali-
tative, die von der Kernreinheit des Materials ab-
hängt, sondern auch eine quantitative. Es kommt 
auf die Menge ,an. Mit einem halben oder einem 
Kilogramm ist unter Umständen gar nichts anzu-
fangen. Wie in solchen Fällen festgestellt werden 
soll, ob es sich um Kernbrennstoff handelt oder 
nicht, werden uns  die  Physiker noch sagen müssen. 

Merkwürdig in der Definition ist, daß nicht wie 
in allen anderen Atomgesetzen, die wir auf der 
Welt kennen, eine Blankettdefinition aufgestellt 
wird, die durch die Tätigkeit irgendeines Fach-
organs im Einzelfall ausgefüllt werden kann. Man 
kann sich durchaus denken, daß morgen oder 
übermorgen irgendwie die Möglichkeit besteht, 
Neptunium oder irgendeinen anderen Stoff in gro-
ßen Mengen zu produzieren, von dem festgestellt 
wird, daß er spaltbar ist, daß er also zu Kernbrenn-
stoffzwecken Verwendung finden kann. Dann 
müßte die Gesetzgebung wieder geändert werden,  

und Bundesrat und Bundestag müssen von Fall zu 
Fall tätig werden, um immer wieder neue Bestim-
mungen in das Gesetz einzuarbeiten. 

Das wäre nicht erforderlich, wenn man die Mög-
lichkeit schüfe, durch ein besonderes Gremium oder 
durch den Minister jeweils Bestimmungen zu er-
lassen, in denen festgestellt wird, welche Stoffe als 
Kernbrennstoffe gelten. So ist es in anderen Staa-
ten geregelt, und eine solche Möglichkeit sollte 
auch bei uns geschaffen werden. 

In dem Gesetzentwurf erregt ferner folgender 
Umstand unsere Bedenken. Die Definition der 
Kernbrennstoffe mit ihren feinen Gewichtsvertei-
lungen scheint jegliche Möglichkeit zur Umgehung 
zumindest durch kapitalkräftige Leute zu eröffnen. 
Wenn man einen Stoff hat, in dem ein Millionstel 
des Gewichts aus Plutonium oder aus Uran 233 be-
steht, und wenn es sich dabei um einen flüssigen 
Stoff handelt, braucht man doch nur zwei Liter 
Wasser hinzuzugießen, und  das Merkmal des Ge-
wichtsanteils und damit die Eigenschaft, Kern-
brennstoff im Sinne des Gesetzes zu sein, ist nicht 
mehr vorhanden, weil das Uran 233 oder Pluto-
nium nicht mehr ganz ein Millionstel des Gesamt-
gewichts ausmacht. 

Der Gesetzentwurf scheint hier zu sehr an die 
metallischen Kernbrennstoffe zu denken. Es sei auf 
das Büchlein der VDEW „Atomenergie — Wege zur 
friedlichen Anwendung" aufmerksam gemacht, in 
dem sich Dr. Schulten mit Kernbrennstoffen befaßt, 
die durchaus nicht metallisch sind. Er spricht ein-
mal von keramischen Spaltstoffelementen und zum 
anderen von flüssigen Spaltstoffen, die in Form 
von Lösungen oder von Suspensionen in Reaktoren 
verwandt werden können. 

An diese Möglichkeit scheint der Gesetzentwurf 
nicht gedacht zu haben Bei einem keramischen 
Kernbrennstoffelement ist z. B. in einer nichtmetal-
lischen Verbindung, sagen wir, Urankarbid, etwas 
Uran 235 oder eine andere spaltbare Substanz ent-
halten. Es wird versucht, solche Stoffe mit anderen 
Keramiksubstanzen zusammenzusintern — sagt Dr. 
Schulten —, um durch eine solche Kombination von 
verschiedenen chemischen Verbindungen möglichst 
gute mechanische und thermische Eigenschaften zu 
erzielen. 

Man könnte sich denken, daß dieser Prozeß des 
Zusammensinterns auch unternommen werden kann, 
um Kernbrennstoffe nicht in die staatliche Verwah-
rung geben zu müssen. Denn durch das Zusammen-
sintern ändern sich die Gewichtsverhältnisse inner-
halb der Gesamtmenge des Stoffs, und eine kerami-
sche Substanz, die an sich Kernbrennstoff im Sinne 
des Gesetzes sein würde, könnte durch Zusam-
mensintern mit einem anderen keramischen Stoff 
durchaus diese Eigenschaft verlieren. Es fehlt dann 
in der Praxis nur noch ein geschickter Chemiker, 
der die Stoffe, wenn sie verwendet werden sollen, 
wieder — wenn  man  so sagen kann — auseinan-
dersintert, und die ganze Einrichtung der Verwah-
rung erübrigt sich dann. 

Noch deutlicher wird das bei den flüssigen Kern-
brennstoffen, den Lösungen usw. Das Gewichts-
verhältnis kann hier sehr schnell geändert werden. 
Wenn man zu einer Lösung einen Guß Wasser hin

-

zugießt, ist das Mischungsverhältnis ein anderes; 
es ist kein Kernbrennstoff im Sinne des Gesetzes 
mehr, wenn dadurch der Gehalt an Plutonium un-
ter ein Millionstel herabgesetzt wird. Die zwei Liter 
Wasser aus der Lösung auszudampfen oder sonst

-

wie wieder zu entfernen, wenn man den Stoff ver-
wenden will, ist bekanntlich kein Kunststück. 
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Diese Definition in ihrem Perfektionismus öffnet 
also der Umgehung Tür und Tor. Unter Umständen 
werden die staatlichen Depots leer bleiben, weil 
den Stoffen durch entsprechendes Vergällen der 
Charakter von Kernbrennstoffen jederzeit vorüber-
gehend genommen werden kann und damit die 
Notwendigkeit der Überführung in die staatliche 
Verwahrung entfällt. Man kann sich zum minde-
sten denken, daß die Chemiker Mittel und Wege 
finden, an Hand dieser exakten und perfektionisti-
schen Definition der Kernbrennstoffe im Gesetz die 
Stoffe, die sie interessieren, so zu behandeln, daß 
sie vorübergehend nach der Definition nicht den 
Charakter von Kernbrennstoffen haben, aber, wenn 
sie verwendet werden sollen, in den Zustand ver-
setzt werden können, in dem sie spaltbar sind. Das 
ist eine Möglichkeit — eine sehr ernste Möglich-
keit! —, auf die hingewiesen werden sollte. 

Hier könnte auch die Möglichkeit der Festsetzung 
der Kriterien des Kernbrennstoffs durch ein tech-
nisches Gremium von Fall zu Fall — für die das 
Gesetz nur den Rahmen zu geben brauchte — Ab-
hilfe schaffen. Dieses technische Gremium wird den 
(möglicherweise auftretenden Praktiken auf den 
Fersen bleiben und jederzeit durch Richtlinienfest-
setzung oder durch sonstige Feststellungen die neu 
auftretenden Erscheinungen der Umgehung unter 
Kontrolle halten. 

Wir vermissen in dem Gesetzentwurf auch eine 
klare Begriffsbestimmung für radioaktive Isotope. 
Es wäre interessant zu hören, warum man eine sol-
che Begriffsbestimmung nicht vorgenommen hat. 

Herr Minister Balke hat  von den Haftungssum-
men gesprochen, die im Gesetzentwurf eingebaut 
worden sind. Ich will mich wegen ,der vorgeschrit-
tenen Zeit in dieser Frage kurz fassen. Ich möchte 
nur darauf hinweisen, daß nach unserer Ansicht 
der eingesetzte Höchstbetrag von 25 Millionen 
lächerlich ,gering ist, wenn man bedenkt, daß die 
amerikanischen Versicherungsfirmen allein 65 Mil-
lionen Dollar, ,also mehr als das Zehnfache, zu über-
nehmen bereit sind und daß man diese Summe 
dort noch als zu gering betrachtet. Der Herr Mini-
ster hat schon recht damit, daß man natürlich dort 
und hier noch keine festen Sätze annehmen kann, 
weil gar keine Unterlagen dafür vorliegen. Aber 
wenn man den Fall berücksichtigt, daß es, was in 
der Welt Gott sei Dank bisher noch nicht geschehen 
ist, zu einer Riesenkatastrophe kommen würde, 
dann könnte es, glaube ich, kein verantwortungs-
bewußter Parlamentarier auf sich nehmen, in einem 
solchen Falle nicht genügende Sicherungen ge-
schaffen zu haben. Ich habe der „Deutschen Zeitung 
und Wirtschafts-Zeitung" entnommen, daß der 
A tompool der westdeutschen Versicherungsgesell-
schaften endlich im Entstehen ist, wohl auch des-
halb, weil die internationale Konkurrenz drängt. 
Englische Versicherer, vor allem Lloyds, haben er-
klärt, sie seien bereit, private Atomreaktoren und 
Atomkraftwerke im In- und Ausland etwa bis zum 
Doppelten der Versicherungssumme, bis 50 Mil-
lionen Dollar zu versichern. Meine Fraktion wird 
sich auf jeden Fall dafür einsetzen, daß bei 
den Höchstsätzen und bei den Einzelbestimmungen 
über die Haftung der Regierungsentwurf wesent-
lich geändert wird. Ich sagte schon: Die Erfahrun-
gen des Auslandes bestätigen, daß bisher kaum 
etwas passiert ist; aber das darf uns nicht daran 
hindern, daß wir uns dieser Sache mit besonderem 
Ernst widmen. 

Wir haben nun aus der Presse erfahren, daß bei 
den Verhandlungen in Brüssel die Patentfrage eine  

besondere Rolle gespielt hat. Wir sind erstaunt, daß 
im Gesetzentwurf über Patente überhaupt nichts 
gesagt wird. Wir wissen, daß die atomtechnischen 
Patente eine Lebensfrage auch für Euratom sein 
werden. Bei den früheren Entwürfen, die wir ken-
nen, lag es wohl so, daß sie mit der Pariser Kon-
vention nicht in Einklang zu bringen waren. Es 
wird aber sicher andere Möglichkeiten geben, den 
Bedürfnissen und Erfordernissen hinsichtlich der 
atomtechnischen Patente gerecht zu werden. Hier 
ist es auch so wie in  der  grundsätzlichen Frage: wir 
wissen nicht, wie die Bestimmungen für Euratom 
aussehen, wie der Vertrag aussieht, der dort abge-
schlossen worden ist, und wir können uns deshalb 
wegen vieler Bestimmungen, die hier im Gesetzent-
wurf stehen, noch kein endgültiges Bild machen. 
Wir glauben, daß der Gesetzentwurf gemäß den Be-
stimmungen für Euratom erheblich umgearbeitet 
werden muß. 

(Abg. Dr. Menzel: Sehr wahr!) 

Wir sind in dieser Beziehung nicht so optimistisch 
wie der Herr Atomminister und sind über  die  Aus-
führungen, die er in bezug auf Euratom gemacht 
hat, erstaunt. 

(Abg. Dr. Menzel: Er kennt den Vertrag 
eben auch noch nicht!) 

— Ja, das ist wohl möglich. Aber wenn der Ver-
trag schon abgeschlossen ist und wenn darin z. B. 
die Eigentumsfrage in dem Sinne gelöst ist, wie wir 
es uns denken, dann sind wir darüber erstaunt, daß 
der Herr Minister sich heute weiter auf den rein 
privatwirtschaftlichen Standpunkt gestellt hat. 

Wir wissen, daß Euratom am 1. Januar 1958 in 
Kraft tritt. Ich sagte schon, daß das Gesetz Euratom 
angepaßt werden muß. Ich weiß nicht, wie sich die 
Entwicklung nach diesem Gesetz weiter gestalten 
wird. Aber eins ist für uns klar — und das möchte 
ich zum Schluß meiner Ausführungen sagen —: Wir 
brauchen unbedingt ein Gesetz über den Strahlen-
schutz, und wir müssen zum mindesten zu gleicher 
Zeit, wenn nicht vorweg, Bestimmungen über den 
Strahlenschutz erlassen, damit endlich auf diesem 
Gebiet eine gewisse Beruhigung in der Bevölke-
rung eintritt. 

Ich beantrage namens meiner Fraktion die Über-
weisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuß für 
Atomfragen — federführend — sowie zur Mitbe-
ratung an die Ausschüsse für Wirtschaftspolitik 
und für Angelegenheiten der inneren Verwaltung. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Ruhnke, im Ältestenrat ist vereinbart wor-
den, den Gesetzentwurf an den Ausschuß für Atom-
fragen und  den Ausschuß für Rechtswesen und Ver-
fassungsrecht zu überweisen. Sie beantragen jetzt 
Überweisung auch Ian  die Ausschüsse für Wirt-
schaftspolitik und für Angelegenheiten der inneren 
Verwaltung. 

(Abg. Ruhnke: Ja!) 

— Das sind vier Ausschüsse. Gut, dann müssen wir 
nachher darüber abstimmen. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Drechsel. 

Dr.-Ing. Drechsel (FDP): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe nicht 
die Absicht, hier eine weitere wissenschaftliche 
oder akademische Vorlesung über die ganze Proble-
matik der Kernenergie zu halten. Die Mitglieder 
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des Hauses sind schon reichlich strapaziert worden, 
und es werden nur einige wenige in der Lage sein, 
all die Probleme überhaupt zu erfassen. Aber einige 
Worte seien mir gestattet. 

Zunächst einmal zu der Anfrage betreffend den 
Karlsruher Reaktor. Diese Anfrage liegt seit Sep-
tember 1955 vor. Herr Kollege Geiger hat sie be-
gründet. Es scheint mir nur nicht klar zum Aus-
druck gekommen zu sein — das betrifft dann auch 
die weitere Anfrage —, daß hier ein Versäumnis 
vorliegt, das sich auch bei dem Projekt Karlsruhe 
sehr nachteilig .ausgewirkt hat, nämlich die man-
gelnde Behandlung dieser Probleme in aller Öffent-
lichkeit, z. B. auch in diesem Hause. Was soll die 
Bevölkerung der Bundesrepublik eigentlich den-
ken, wenn ihre Abgeordneten immer vermeiden, 
hier über diese Dinge zu reden, und dann allgemein 
in den einzelnen Orten von Aufklärern Vorträge 
gehalten werden, wobei man eben zu so wider-
spruchsvollen Ansichten kommt, wie sie Herr Kol-
lege Ratzel schon angeführt hat. Ich meine: Wenn 
sich das Hohe Haus vorher mit den Problemen 
befaßt hätte, wie es die Absicht der Antragsteller 
— ich gehöre auch zu den Unterzeichnern des An-
trags Drucksache 1734 vom Oktober 1955 und der 
Großen Anfrage Drucksache 1657 vom September 
1955 — gewesen ist, wären sicherlich manche 
Schwierigkeiten, auch für das Projekt Karlsruhe, 
vermieden worden, und der Herr Minister hätte es 
jetzt nicht nötig, immer wieder in Optimismus zu 
machen und zu sagen: Es wird schon alles in Ord-
nung kommen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Ich erinnere mich an den Gründungsvertrag von 
Karlsruhe, der am 9. Juli 1956 abgeschlossen wurde. 
Dabei wurden große Worte gesprochen, etwa daß 
jetzt das deutsche Atomzeitalter beginne und daß 
nunmehr aller Vorsprung der anderen Staaten ein-
geholt werde. Heute fragen wir, ob überhaupt die 
Planung auf dem Papier fertig ist und ob über-
haupt die Grundstücksfrage geklärt worden ist. Wir 
wissen, daß man wohl eine Straße durch das Grund-
stück gebaut hat, daß man dieser Straße auch schon 
den Namen eines ganz bedeutenden Gelehrten ge-
geben hat; aber es ist noch gar nicht sicher, ob diese 
Straße nicht letzten Endes in irgendwelchen Tabak-
feldern enden wird. Wir haben in der Vorplanung 
wohl Mittel ausgegeben, ohne dabei jedoch zu dem 
entsprechenden Ergebnis zu kommen. Das Karls-
ruher Projekt ist seit anderthalb Jahren in aller 
Leute Mund. Die Münchener — hier muß man 
wirklich die Bayern loben; ich bin kein Bayer, des-
halb tue ich es ganz besonders gern — haben nicht 
soviel über diese Dinge gesprochen und sind jetzt 
schon in ihrer ganzen Planung und in dem ganzen 
Bau wesentlich weiter, als es das Karlsruher Pro-
jekt ist, bei dem wir uns, wie gesagt, noch mit 
Kleinigkeiten herumschlagen müssen. Was also zu 
diesen beiden Anfragen in erster Linie zu bemer-
ken ist, ist, daß hier eine Verzögerung, eine Ver-
zögerung auch in der parlamentarischen Behand-
lung, eingetreten ist. 

Zunächst einmal haben wir sie ein Vierteljahr 
überhaupt auf Eis gelegt, owohl sich der hohe Bun-
destag in seiner Geschäftsordnung eine Bestim-
mung gegeben hat, um zu verhindern, daß Große 
Anfragen und solche Anträge lange Zeit nicht be-
handelt werden. Das Parlament hat offensichtlich 
auch die Beachtung seiner eigenen Geschäftsord-
nung in diesen Fällen nicht für notwendig gehalten. 
Herr Bundesminister Strauß hat sich — daß muß 
man hier feststellen und den Tatsachen entspre-

chend bekräftigen — von der Regierung aus bereits 
im Februar 1955 bereit erklärt, zu dem Antrag und 
der Großen Anfrage Stellung zu nehmen. Das Ver-
schulden für die weitere Verzögerung trifft also 
meiner Auffassung nach nur die schlechte Organi-
sation der im Altestenrat oder irgendwo in unseren 
eigenen Gremien tätigen Männer, die vielleicht aus 
Gründen, die daneben in Betracht kommen, bewußt 
die Dinge 'hintangestellt haben, weil die Regie-
rung mit ihrer Konzeption noch nicht so weit war 
und den eigenen Gesetzentwurf nicht vorlegen 
konnte. Sie wäre also auf den Gesetzentwurf einer 
kleinen Fraktion dieses Hauses angewiesen gewe-
sen, die noch nicht einmal der Koalition angehörte. 
Das ist ja unangenehm für eine Regierung, und es 
ist auch verständlich, daß sie mit einer solchen Ver-
zögerung an derartige Probleme herangeht. 

Den Sinn dieser Anfrage hat Herr Kollege Ruhn-
ke dargelegt. Ich möchte darüber hier nichts weiter 
ausführen. Auf eine Sache möchte ich allerdings 
doch noch eingehen, obwohl Herr Minister Balke 
verständlicherweise gesagt hat, er wolle auf die 
Vergangenheit und auf diese schwere Geburt seines 
Gesetzes nicht mehr weiter zu sprechen kommen. 
Aber mir müssen Sie schon gestatten, Ihnen die 
Daten noch einmal in das Gedächtnis zurückzu

-

rufen. 
Als Ausgangspunkt wird immer der 5. Mai 1955 

genannt, der Tag, an dem die Pariser Verträge 
unterschrieben worden sind. Es ist aber klar, und 
für die Bundesregierung mußte es ganz besonders 
klar sein, daß das nun nicht etwa ein plötzlicher 
Termin war. Vielmehr mußte man vorher Vorbe-
reitungen treffen, um zu diesem Termin bestehende 
Gesetze der Alliierten Hohen Kommission rechtzei-
tig ablösen zu können. Es wäre also sehr wohl mög-
lich gewesen, sich schon Wochen und Monate vor-
her mit diesen Fragen zu beschäftigen, die nun auch 
gerade in das heute aktuelle Thema hineinfallen. 
Das  ist nicht geschehen. Damals war der Herr Bun-
deswirtschaftsminister der zuständige Minister. Er 
hat es unserer Kentnis nach im Laufe eines Jahres 
auf sieben bis  acht Gesetzentwürfe gebracht, die 
aber alle in den Schubladen seiner Referenten stek-
kengeblieben sind. 

Am 6. Oktober 1955 wurde Herr Minister Strauß 
als Atomminister eingesetzt, und am 25. Oktober 
1955 hat Herr Strauß dann Vertretern aller Frak-
tionen erklärt, daß seine Atomkommission, die nun-
mehr in die Gesetzesvorbereitung eingreifen solle, 
bis zum 15. November vollständig da sei und daß 
dann der Gesetzentwurf der Regierung noch vor 
Weihnachten 1955 vorgelegt werden würde. Derar-
tige Terminzusagen haben wir im Laufe der Zeit 
wiederholt zu hören bekommen. Aber sie sind nicht 
eingehalten worden. Mit zweimonatiger Verspä-
tung wurde die Atomkommission konstituiert, und 
nach Auskunft des Ministeriums sollte das Gesetz 
nunmehr im Februar 1956 ins Kabinett kommen, 
um noch vor Ostern 1956 dem Bundesrat vorgelegt 
zu werden. 

Das ist die Vorgeschichte. Und was ist nun ge-
schehen? Am 14. Dezember 1956 erfolgte endlich die 
Zuleitung an den Bundestag. Ich glaube daher, daß 
der Vorwurf einer erheblichen Verspätung und 
Verzögerung zu Recht besteht. Vorstellungen, daß 
man hier sehr verzögernd und zu nachlässig gear-
beitet habe, sind nicht etwa nur von den Abgeord-
neten erhoben worden, die diese Anfrage und die 
Anträge unterschrieben und sich mit besonderer 
Liebe und besonderem Fleiß für die Dinge einge-
setzt haben, sondern solche Vorstellungen sind auch 
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von Wissenschaft, Technik und zahlreichen offizi-
ellen Stellen erhoben worden, immer wieder mit 
der Forderung, 'möglichst rasch zu ,arbeiten, um in 
der Bundesrepublik die atomwirtschaftliche Ent-
wicklung aufzuholen und den Vorsprung der übri-
gen Welt einzuholen. 

Wie notwendig dies ist, ist hier bereits vorgetra-
gen worden. Herr Minister Balke hat die zwei we-
sentlichen Probleme, die uns bedrängen, bereits 
dargelegt: einmal, daß die Amerikaner sich — mei-
ner Auffassung nach mit vollem Recht — weige rn , 
Kernbrennstoffe nach der Bundesrepublik zu lie-
fern, wenn nicht nach deutschem Recht eine genü-
gende gesetzliche Grundlage für die Kontrollen und 
Sicherheitsvorschriften geschaffen ist, die die Ame-
rikaner verlangen — die ,auch wir verlangen müs-
sen —, und zum zweiten, daß durch diese Verzöge-
rung nunmehr in der Bevölkerung eine Beunruhi-
gung wegen der Sicherheitsvorschriften für den 
Schutz vor den Strahlenschäden eingetreten ist und 
wir infolge einer nicht unerheblichen Verwendung 
strahlender Stoffe, der Isotope, doch immerhin 
Gefahrenquellen im eigenen Hause haben, die wir 
durch Vorschriften verstopfen müssen, um die Be-
völkerung vor Schäden zu bewahren. 

Ich frage mich immer wieder: Warum ist eigent-
lich der Entwurf der Freien Demokratischen Par-
tei, den wir im Februar 1956 eingereicht haben, 
nicht wenigstens zur Grundlage der Aussprache im 
Atomausschuß gemacht worden? Man wäre sich dann 
sicher schon über viele Probleme klargeworden, 
die wir nun erst jetzt zu erörtern haben, und man 
hätte sich auch schließlich bei gutem Willen auf 
Grund dieser Vorlage zu einem Gesetzentwurf 
durchringen können, der dann heute schon in Kraft 
getreten wäre. Das ist meine Überzeugung, nach 
wie vor. 

Ich erinnere auch daran, daß wir mit unserem 
Entwurf in diesem Hause wohl eine gute Auf-
nahme bei den Sprechern aller Fraktionen gefun-
den haben, daß wir aber eine ganz harte Kritik 
von dem damals noch zuständigen Atomminister 
Strauß erfahren mußten. 

Da gestatten Sie mir nun, auf Grund dieser Vor-
gänge jetzt auch einige Kritik an der Regierungs-
vorlage zu äußern. Einige Punkte dieser Kritik 
sind heute schon vorgetragen worden. Zunächst 
möchte ich dem Herrn Kollegen Ruhnke zustim-
men. Auch wir vermögen nicht einzusehen, warum 
bei der Ordnung dieser Dinge, die im Zusammen-
hang mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie 
stehen, nun tatsächlich eine Änderung des Grund-
gesetzes erforderlich ist. Ich glaube behaupten zu 
können, daß wir den Beweis erbracht haben, daß 
man die Verwaltungsorganisation, die zweifellos 
erforderlich ist, heute schon, ohne eine Änderung 
des Grundgesetzes, aufbauen kann — ein entspre-
chender Vorschlag ist in unserem Entwurf gemacht 
— und daß trotzdem die Erfüllung der sachlichen 
Erfordernisse gesichert ist. Wir sind grundsätzlich 
der Auffassung, daß man eine Änderung des 
Grundgesetzes überhaupt nur dann ins Auge fas-
sen und vornehmen darf, wenn sie wirklich uner-
läßlich ist. Man sollte eine Verfassung nicht lau-
fend zu ändern versuchen. Sie wird dadurch un-
stabil. Wir vermögen also nicht anzuerkennen, daß 
bei dieser Problematik eine Änderung des Grund-
gesetzes erforderlich ist, und würden — hier 
schließe ich mich der Auffassung, die Herr Kollege 
Ruhnke geäußert hat, an — einer solchen Ände-
rung des Grundgesetzes nicht zustimmen können. 

Der Streit geht doch eigentlich auf der organisa-
torischen Seite in erster Linie darum, ob man nun, 
wie es jetzt die Regierungsvorlage vorsieht, mit 
Auftragsverwaltung der Länder arbeiten soll oder 
ob man, wie die SPD sagt, ein „Organ" — ich 
glaube, so war die Bezeichnung — bilden soll, wir 
sagen es etwas deutlicher: eine Bundesanstalt er-
richten soll, die dann die Dinge in die Hand neh-
men und ordnen sollte. 

Herr Minister Strauß hat im April 1956, als 
unser Gesetz in diesem Hause diskutiert wurde, 
geäußert, daß unser Vorschlag auf Errichtung einer 
Bundesanstalt, wie wir ihn in der Gesetzesvor-
lage gebracht hatten, verfassungsrechtlich bedenk-
lich sei. Es ist sehr bezeichnend, daß jetzt in der 
Begründung der Regierungsvorlage drei Wege auf-
gezeichnet sind, wie man die Verwaltung, die not-
wendig ist, aufbauen könne. Dort ist auch genannt, 
daß man den Weg der Errichtung einer solchen 
Bundesanstalt durchaus wählen könne, man neige 
aber aus sachlichen Gründen einer anderen Kon-
zeption zu. Die Ablehnung der Bundesanstalt wird 
jedoch nicht mehr juristisch begründet. 

Sicherlich läßt sich über die Form der Organisa-
tion streiten. Wir sind der Auffassung, die Bundes-
anstalt — oder, wie die SPD sagt, das „Organ" 
— ist der richtige Weg. Wir werden uns wohl dar-
über aussprechen müssen. Ich fürchte allerdings, 
daß bei der Konzeption der Regierungsvorlage die 
zentrale Ausrichtung mangelt, daß die gleichmäßige 
Behandlung der Antragsteller, die Durchführung 
der Kontrollen und Sicherheitsmaßnahmen, die 
doch in allen Ländern und auf allen Ebenen ge-
währleistet sein muß, nicht gesichert ist. All dies 
wäre mit einer Bundesanstalt wesentlich leichter 
zu handhaben. Sie haben vorgesehen, daß in die-
sen Ländern besondere Gremien zur Beratung der 
nach Ihren Vorschlägen sehr maßgebenden Län-
derinstanzen gebildet werden müssen. Sie wissen 
aber selber — der Herr Minister wird mir das 
sicher zugeben müssen —, daß es schon außer-
ordentlich schwer ist, für die Bundesinstanzen die 
notwendigen Fachleute, die auch über die entspre-
chende Zeit verfügen, zusammenzubekommen, um 
eine solche Kommission überhaupt zu besetzen. 
Wenn der Weg der Regierungsvorlage beschritten 
wird, werden wir also zu einer erheblichen Be-
hörden- und Kommissionsfülle kommen müssen, 
mit zahlreichen Genehmigungsvorschriften, die, 
das scheint mir die Hauptgefahr zu sein, durchaus 
nicht alle einheitlich vorhanden sein werden, weil 
die Länder — die Erfahrungen haben wir ja alle 
— gerne nach ihren eigenen Gesichtspunkten ar-
beiten werden, wenn sie durch die Vorlage der 
Regierung dazu in die Lage versetzt werden. Das, 
was in der Begründung der Regierungsvorlage 
steht — daß ein möglichst unkompliziertes Geneh-
migungssystem gewählt werden solle —, scheint 
mir in der Praxis in das Gegenteil verkehrt wor-
den zu sein. Weitere Einzelheiten will ich mir jetzt 
ersparen; wir werden darüber noch im Ausschuß 
sprechen können. 

Herr Kollege Ruhnke hat auch die wenig präzise 
Bestimmung angeführt, nach der die Genehmi-
gungen erteilt werden sollen. Da stimme ich ihm 
absolut zu. Es scheint eine schlechte Formulierung 
im Gesetz zu sein, denn wer entscheidet z. B. über 
die Zuverlässigkeit? Wenn im Gesetz steht, daß 
zum Transport von Kernbrennstoffen die Geneh-
migungsbehörde sich von der persönlichen und 
politischen Zuverlässigkeit des Spediteurs, des 
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Kraftfahrers und des Beifahrers und anderer viel-
leicht beteiligter Personen überzeugen müsse, so 
scheint mir das sehr weitgehend zu sein, wenn man 
noch daran denkt, daß die zuständige Genehmi-
gungsbehörde in diesem Fall die Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt ist, die sich eigentlich mit 
ganz anderen Dingen zu befassen hätte als mit 
der Beurteilung der Zuverlässigkeit irgendwelcher 
Personen bei einem solchen Transport. Die Frage 
ist auch: wer urteilt schließlich in letzter Instanz? 
Denn wenn man solche Bestimmungen der Geneh-
migung einführt, muß man auch irgendeine Be-
rufung gegen die Entscheidungen zulassen. Letzten 
Endes würde wahrscheinlich immer das Bundes-
verwaltungsgericht zuständig sein. Insofern, Herr 
Kollege Ruhnke, bin ich also  mit  Ihnen einig. 

Aber jetzt unterscheiden wir uns in einem 
grundsätzlichen Punkt. Das ist die Frage des 
Privateigentums, der privaten Betätigungsmöglich-
keit, die wir für unerläßlich halten, wenn man den 
Fortschritt sichern und den Vorsprung der anderen 
Staaten aufholen will. Die Begründung des Ge-
setzes spricht ja auch von einer möglichst freien 
und ungehinderten Entwicklung der Forschung und 
der Nutzung der friedlichen Kernenergie, wobei 
die Privatinitiative nicht ausgeschlossen werden 
soll. Ich muß Ihnen gestehen, daß ich die Ausfüh-
rungen des Herrn Ministers Balke gerade zu die-
sem Problem mit großer Freude zur Kenntnis ge-
nommen habe. Sie entsprechen absolut dem, was 
wir uns unter dieser Gesetzgebung vorstellen und 
was hinsichtlich der privaten Initiative erforder-
lich ist. Ich hoffe allerdings mit einigen anderen 
Mitgliedern dieses Hohen Hauses, daß wir nicht 
dadurch enttäuscht werden müssen — ich sage 
„enttäuscht werden müssen" —, daß nach Abschluß 
des Euratom-Vertrags, den wir in seinen Einzel-
heiten noch nicht kennen, in der Konzeption, in 
der grundsätzlichen Auffassung, und vielleicht 
noch im Gesetzestext selber Änderungen notwen-
dig sind. Denn offensichtlich sieht der Euratom

-

Vertrag eine andere Regelung vor, als sie hier im 
Gesetzestext festgelegt ist. Ich gestehe, daß wir 
unsere Zustimmung zu dem Euratom-Vertrag sehr 
stark davon abhängig machen müssen und werden, 
welche Regelung gerade in der Eigentumsfrage 
vorgesehen wird. 

Die SPD macht immer geltend, man könne die 
private Initiative oder das Privateigentum deshalb 
nicht zulassen, weil damit die Gefahr der Monopol-
bildung verbunden sei oder auch der Schutz der 
Bevölkerung nicht mehr gewährleistet sei. Meiner 
Auffassung nach ist das eine falsche Sicht. Wer 
sagt Ihnen denn eigentlich, daß mit der Nutzung 
der Kernenergie für friedliche Zwecke eine Mono-
polbildung verbunden ist? Das ist doch zunächst 
einmal eine Behauptung, die durch nichts zu be-
weisen ist. 

Sie gehen offensichtlich immer davon aus, daß 
man im Zuge der friedlichen Nutzung der Kern-
energie nur Großkraftwerke errichten kann, daß 
man vielleicht einmal, weil die Erzeugung von 
Elektrizität aus Kernenergie billiger ist als aus 
Kohle oder Wasserkraft, die allgemeine Stromver-
sorgung auf der Basis der Kernenergie betreibt. 
Zunächst einmal liegt diese technische Möglichkeit 
in weiter Ferne. Zum zweiten ist gerade die Strom-
versorgung der Bevölkerung und eines Teils der 
Industrie Sache der öffentlichen Hand, in deren 
Besitz sich nicht nur die Kraftwerke, sondern auch 
das Versorgungsnetz befinden. Im übrigen wird  

ein Privater schon deshalb nicht auf den Gedan-
ken kommen, ein Atomkraftwerk für die allge-
meine Stromversorgung zu errichten, weil er nicht 
das nötige Geld hat. Eine Monopolstellung kann 
also von privater Seite auf diese Weise nicht er-
worben werden. 

Sie wissen aber genauso gut wie ich, daß Kon-
struktionen für Kleinkraftwerke mit einer Lei-
stung von wenigen tausend Kilowatt in Arbeit sind 
und daß diese Arbeiten offensichtlich auch schon 
zu gewissen Ergebnissen geführt haben. Sie billi-
gen einem privaten Unternehmen zu, daß es sein 
eigenes Kraftwerk auf der Basis des Dampfkessels 
baut; wollen Sie ihm dann die Errichtung eines 
Kleinkraftwerks auf Atomkraftbasis nicht zu-
billigen? 

Sie könnten mir entgegenhalten, das würde mög-
licherweise zu einer Zusammenballung der Indu-
strie führen. Das ist meines Erachtens sicherlich 
nicht der Fall. Nach meinen Erinnerungen bestand 
bei Ihnen einst die Befürchtung, daß bei Verwen-
dung der Elektrizität nur noch Großbetriebe exi-
stieren könnten. Tatsächlich hat die Elektrizität 
jedoch im Gegenteil eine Streuung, eine Förderung 
der Klein- und Mittelbetriebe möglich gemacht, in-
dem sie die Energieversorgung der Betriebe auch 
in abgelegenen Gegenden gestattet. 

Ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit: Auch wir 
sind gegen Monopole; aber wir sind der Auf-
fassung, daß man eine unerwünschte Monopol-
bildung durch Gesetze, die wir zum Teil haben 
und die sich zum Teil in Vorbereitung befinden, 
ohne weiteres verhindern kann. Die Frage des pri-
vaten Eigentums hängt damit gar nicht zusammen. 

Was in diesem Zusammenhang über den Schutz 
der Bevölkerung gesagt worden ist, scheint mir auf 
einer Verwechslung der Begriffe von Eigentum 
und Sicherheit zu beruhen. Glauben Sie denn, daß 
in staatlichen Betrieben weniger Unfälle vorkom-
men als in privaten Betrieben oder daß in staat-
lichen Betrieben die Vorschriften des Feuerschutzes 
oder der Unfallverhütung besser eingehalten wer-
den als in Privatbetrieben? Es handelt sich doch 
einfach darum — damit sind wir vollkommen ein-
verstanden, und das wollen wir unter allen Um-
ständen fördern —, daß die entsprechenden Kon-
trollvorschriften erlassen und Sicherheitsmaßnah-
men ergriffen werden müssen, die verhindern, daß 
Unfälle vorkommen. Das muß in jedem Betrieb 
geschehen, gleichgültig, ob es sich um einen staat-
lichen oder einen privaten Betrieb handelt; es hat 
gar nichts mit der Frage des Eigentums zu tun. 
Wenn man der Meinung ist, daß man mit einer 
entsprechenden Lösung der Eigentumsfrage Un-
fälle verhindern könnte, dann sollte man sämtliche 
Personenkraftwagen und Krafträder in Staats-
eigentum überführen, um auf diese Weise den Un-
fallgefahren auf der Straße entgegenzutreten. Das 
scheint mir also kein Argument zu sein. 

Weitere Einzelheiten hat Herr Kollege Ruhnke 
schon ausgeführt. Auch ich bin der Auffassung, 
daß die vorgesehene Definition der Kernbrenn-
stoffe etwas unglücklich ist. Sie führt nur dazu, 
daß man diese Bestimmung umgeht und daß dann 
grundsätzlich gleichartige Stoffe scheinbar nicht 
mehr unter das Gesetz fallen. Ich halte auch hier 
die von uns vorgeschlagene Lösung für wesentlich 
elastischer und mehr den Tatsachen entsprechend. 
Wir hatten vorgesehen, daß eine Kommission fest-
stellen soll, was Kernbrennstoffe sind; das Ergeb-
nis dieser Feststellung sollte jeweils veröffentlicht 
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werden. Das scheint mir der richtigere Weg zu 
sein. 

Ich stimme Herrn Kollegen Ruhnke zu, daß in 
dieses Gesetz unbedingt Vorschriften über Patent-
fragen hineingehören. Es muß im Gesetz eine Be-
stimmung gegen Patentsperren, die den Fortschritt 
behindern, enthalten sein. 

Über die vielen Behörden, die nach dem Vor-
schlag der Bundesregierung erforderlich sind, habe 
ich bereits einige Bemerkungen gemacht. Wir 
haben die Fachkommissionen, wir haben die Bun-
desanstalt für gewerbliche Wirtschaft, wir haben 
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt und wir 
haben die zehn obersten Landesbehörden. Aller-
dings müssen wir dabei einen besonderen Mangel 
feststellen: die Konstituierung der für uns maß-
geblichen Kommission erfolgt beim Herrn Bundes-
minister für Atomfragen. Wir stimmen hier dem 
Gedanken zu, daß man eine solche Kommission 
möglichst selbständig halten muß, daß es nicht von 
dem Willen des Ministers abhängig sein darf, wer 
berufen werden soll und wann die Kommission 
gehört werden soll. Die Fachkommission ist nur 
eine Art Beirat, den wir bei verschiedenen Mini-
sterien kennen. Sie sollte eine Kommission sein, die 
herausgehoben ist, die Selbständigkeit, die auch 
ein Initiativrecht hat und die nicht von dem — 
verzeihen Sie, wenn ich das sage — guten Willen 
des Ministers abhängig ist. Ich glaube, wenn wir 
diesen in unserer Gesetzesvorlage vorgesehenen 
Weg gingen, dann würden viele der Bedenken, die 
Herrn Kollegen Ratzel zu dem Gedanken der Bil-
dung einer unabhängigen Kommission auf dem 
Gebiet des Strahlenschutzes veranlaßt haben, hin-
fällig geworden sein. Wir müssen diese Kommis-
sion frei halten, wir müssen ihren Mitgliedern die 
Möglichkeit geben, ihre Ansichten zu äußern und 
der Öffentlichkeit bekanntzugeben, ohne daß dies 
immer über das Ministerium zu gehen braucht; 
selbstverständlich muß dies in der objektiven Form 
geschehen, wie dies bei einer solchen Stelle zu er-
warten ist. Ich bin deshalb an sich kein Anhänger 
des Vorschlags der SPD, eine neue Kommission 
zu bilden. Ich meine, wir haben schon genügend 
Kommissionen. Wir sollten uns eher Gedanken 
darüber machen, wie man diese Kommissionen so 
ausgestalten kann, daß das gesichert ist, was der 
SPD bei ihrem Antrag hauptsächlich vorgeschwebt 
hat. Man sollte aber nicht immer wieder zu neuen 
Kommissionen und zu neuen Organisationen kom-
men; das ist so eine deutsche Eigenart, die offen-
sichtlich besonders auf diesem Gebiet wuchert. 

Die Frage, die auch angeschnitten worden ist, 
bezüglich der Haftungsbestimmungen und der Ver-
sicherungsvorschriften ist sehr kompliziert. Dar-
über sind wir uns alle im klaren. Wir werden hier 
in unserem Ausschuß noch besondere Aussprachen 
haben müssen. Es ist aber vor übertriebenen Haf-
tungsbestimmungen zu warnen, die dann unter 
Umständen die Arbeiten auf dem Gebiete der Ver-
wendung von Isotopen in Medizin und Wissen-
schaft unnötig und für die Allgemeinheit nach-
teilig beeinflussen. Wir dürfen mit solchen Bestim-
mungen nicht den wissenschaftlichen und tech-
nischen Fortschritt behindern. 

Ein gutes Beispiel für den Perfektionismus, den 
wir hier wieder einmal treiben, scheint mir die 
große Zahl von Strafvorschriften zu sein, die in 
das Gesetz aufgenommen werden sollen. Ich bin 
kein Jurist, ich will deshalb hier nicht urteilen. 
Aber mir scheint so, als ob ein solch großer Band  

von Strafvorschriften in ein solches mehr tech-
nisches Gesetz nicht hineingehört. Man sollte viel-
leicht auf andere Strafbestimmungen hinweisen. 

Damit will ich meine Kritik an der Regierungs-
vorlage beenden. Es hätte mich natürlich gereizt, 
sie noch fortzusetzen, vielleicht in der Form, wie 
es Herr Minister Strauß mit den 13 Punkten 
machte; aber ich glaubte, darauf verzichten zu 
sollen. Wir sind verpflichtet, alles zu tun, daß wir 
schnell zu einem Gesetz kommen. Sie können ver-
sichert sein, daß von meiner Fraktion alles ge-
schehen wird, um zu einer baldigen Verabschie-
dung beizutragen. 

Bei der Kürze der Zeit, die diesem Bundestag 
noch zur Verfügung steht, muß man erwägen, 
unter Umständen die Strahlenschutzvorschriften 
vorweg zu verabschieden, damit das Ministerium 
die vordringlichen Verordnungen für den Strahlen-
schutz erlassen kann. Damit können wir nicht zu 
lange warten. 

Zusammenfassend möchte ich folgendes sagen. 
Es wäre für alle Beteiligten, für uns, für das Mini-
sterium, für die Technik und Wissenschaft, für die-
jenigen, die sich draußen nun praktisch mit den 
Dingen befassen sollen, wesentlich besser gewesen, 
wenn diese Debatte schon vor etwa einem Jahr 
stattgefunden hätte. Die Versäumnisse sind nicht 
mehr einzuholen. Wir wollen an der Ausarbeitung 
des Gesetzes mitarbeiten, damit wir nicht durch 
Eigenentwicklungen auf allen Gebieten vor voll-
endete Tatsachen gestellt werden. Wir müssen den 
Vorsprung der anderen Länder baldigst aufholen. 

Gerade mit Rücksicht darauf, daß die Verab-
schiedung des Gesetzes sehr dringend ist, bitte ich 
zu überlegen, ob man nicht davon absehen sollte, 
zu viele Ausschüsse mit der Beratung des Gesetz-
entwurfes zu befassen. Die Beteiligung des Rechts-
ausschusses ist notwendig, da in der Regierungs-
vorlage eine Grundgesetzänderung vorgeschlagen 
ist und auch andere rechtliche Fragen zu erörtern 
sind. Es scheint mir aber ausreichend zu sein, daß 
im übrigen nur der Atomausschuß damit befaßt 
wird. Wir würden dann nur zwei Ausschüsse be-
helligen. Besondere Fragen können vom Atom-
ausschuß gegebenenfalls mit den Mitgliedern an-
derer Ausschüsse erörtert werden. Schließlich be-
steht ja über die Fraktionen die Querverbindung 
zu allen Ausschüssen. 

Mein Vorschlag geht also dahin, dem Antrag 
nicht zu folgen, daß auch noch der Wirtschaftspoli-
tische Ausschuß und, wenn ich recht verstanden 
habe, der Innenpolitische Ausschuß beteiligt wer-
den. Nach meinem Vorschlag soll der Atomaus-
schuß federführend und der Rechtsausschuß mit

-beratend sein. 
(Beifall rechts.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich unterstelle, daß das Haus willens 
ist, die Tagesordnung, wie vorgesehen, heute ab-
zuwickeln. Ich habe jetzt noch fünf Wortmeldun-
gen vorliegen mit etwa anderthalb Stunden Rede-
zeit. 

(Zurufe.) 

Ich würde deshalb an die Redner appellieren, sich 
so einzurichten, daß wir vielleicht doch noch um 
14 Uhr fertig werden. 

Das Wort hat der Abgeordneter Euler. 
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Euler (FVP): Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Als Ende des Jahres 1938 die Kernspaltung 
möglich gemacht war, wurde man sich bald dar-
über klar, daß die Kettenreaktion durchgesetzt 
werden könnte und daß daran gleich zwei Mög-
lichkeiten hingen, die einer außerordentlichen Frei-
setzung von Energie für friedliche Zwecke und die 
einer Freisetzung für Explosionen durch Bomben, 
die das menschliche Vorstellungsvermögen über-
mäßig strapazierten, obwohl es durch die bis da-
hin erzielten Fortschritte schon sehr weit gewor-
den war. 

Das Atomzeitalter hat seitdem, man möchte 
sagen: von Tag zu Tag mehr sein Janusgesicht ge-
zeigt. Wir sind heute über die Fülle der Anwen-
dungsmöglichkeiten der atomaren Energie mittels 
der radioaktiven Isotope überrascht. Die Biologie, 
die Medizin, die biologische Forschung in der Land-
wirtschaft, die Verwendung der Isotope in der In-
dustrie für alle möglichen Prüfungszwecke haben 
zu neuen Erkenntnissen und darüber hinaus zur 
Erzielung von Ersparnissen geführt, die weit über 
das hinausgehen, was man früher für möglich hielt. 
Auf der andern Seite hat die Menschheit die er-
schreckende Entwicklung erlebt, deren augenblick-
liches Stadium ist, daß eine Bombe, wie sie zum 
Abschluß des zweiten Weltkrieges auf Nagasaki 
abgeworfen wurde, jetzt als Streichholz für die 
Entzündung einer Wasserstoffbombe dient, die 
nicht mehr auf dem Prinzip der Kernspaltung, son-
dern auf dem umgekehrten Prinzip der Kernver-
schmelzung beruht. In Anbetracht dieser Doppel-
gesichtigkeit, dieser Janusköpfigkeit der atomaren 
Entwicklung ist jeder Staat verpflichtet, seinen 
ganzen Einfluß geltend zu machen, um die ledig-
lich friedliche Anwendung und Ausnutzung der 
Kernenergie sicherzustellen. Der zweite Satz, der 
ebenso sicher gilt, ist der, daß kein Staat es sich 
leisten kann, an den Errungenschaften des Atom-
zeitalters vorüberzugehen und sich etwa von der 
Nutzbarmachung der Kernenergie auszuschließen. 

Aus der westlichen Welt sind durch die Jahre 
hindurch, auf die ständige Initiative der Wissen-
schaftler, Bemühungen gekommen, die Bannung 
des Atomkrieges und in Verbindung mit der Ban-
nung des Atomkrieges auch eine kontrollierte Ab-
rüstung der traditionellen Waffen sicherzustellen. 
Wenn ein derartiges Abkommen in der heutigen 
Welt noch nicht erzielt wurde, dann liegt das nicht 
daran, daß sich der Westen dagegen gesträubt 
hätte, sondern es liegt doch allein daran — das 
muß in dieser Debatte ausgesprochen werden —, 
daß die Sowjets lange Zeit ein solches Abkommen 
gar nicht ernstlich wollten. Die Sowjets sind es ge-
wesen, die zwar auf propagandistische Weise von 
der Notwendigkeit eines solchen Abkommens ge-
sprochen haben, aber alle Vorschläge des Westens, 
effektive Kontrollen zu übernehmen, damit jeder 
Vertragsteil die Sicherheit hat, daß er nicht eines 
Tages der Genarrte der anderen Partner ist, ab-
gelehnt haben. Nur allmählich, im Laufe von jetzt 
insgesamt 2 1/2jährigen Verhandlungen sind die So-
wjets von Zeit zu Zeit in kleinen Schritten von 
diesem ihrem ursprünglichen Standpunkt abge-
rückt. Schon vor anderthalb Jahren wurde von 
dem amerikanischen Präsidenten Eisenhower der 
Vorschlag einer totalen Luftinspektion unterbrei-
tet. Heute haben sich die Sowjets endlich dazu be-
quemt, wenigstens die Luftinspektion in der Be-
schränkung auf einen Gebietsgürtel von nur 800 km 
Tiefe zuzugestehen. Diese Beschränkung macht 
natürlich die Zustimmung im Prinzip einstweilen  

wertlos. Aber es muß weiter darum gerungen wer- 
den, daß die Sowjets eines Tages dahin kommen, 
die Luftinspektion unbeschränkt zuzulassen, eben-
so wie die Amerikaner schon seit Jahren die un-
eingeschränkte Luftinspektion für ihr gesamtes 
Gebiet zugestanden haben. 

Ich halte es für äußerst zweifelhaft, ob, solange 
die Sowjets für ein weltumspannendes Abkommen 
zur Bannung des Atomkrieges und zur kontrollier-
ten Abrüstung auch der konventionellen Waffen 
nicht zu bringen sind, die Atombombenversuche 
völlig eingestellt werden können. Die gesamte Be-
völkerung der demokratischen Welt, der Welt, in 
der Recht und Freiheit gelten, ist doch aufs äußer-
ste daran interessiert, nicht durch eine Fehl-
entwicklung auf diesem Gebiet eines Tages in die 
Lage zu kommen, daß der gesamte Westen das 
Opfer einer militärischen Entwicklung, beruhend 
auf einer einseitigen Weiterentwicklung der Atom-
bombe im östlichen Bereich, würde. Wir sollen 
unseren Einfluß geltend machen, um die Atom-
bombenversuche einzuschränken, ja, wenn das 
möglich ist, ein Abkommen zwischen den Sowjets 
und der gesamten westlichen Welt durchzusetzen, 
wonach diese Atombombenversuche eingestellt 
werden. Aber wir können niemals Resolutionen 
unterstützen, die dahin gehen, daß man eines 
Tages sozusagen vor dem Ergebnis steht, daß der 
humanere Westen die Versuche einschränkt, wäh-
rend sie der Osten hemmungslos weiter betreibt. 
Daraus könnte nur die Gefahr einer einseitigen 
atommilitärischen Stärkung der östlichen Welt 
entstehen. Das sind Gesichtspunkte, die der Aus-
schuß einer sorgfältigen Prüfung unterziehen wird, 
wenn er über den Vorschlag der Sozialdemokratie 
und der Freien Demokraten berät. 

Da uns nun heute der Gesetzentwurf über die 
friedliche Verwendung der Atomenergie vorliegt, 
sollte von dieser Stelle aus absolut klar ausgespro-
chen werden, daß weder die Strahlungen, die bis-
her die Folge von Atombombenversuchen waren, 
noch die Strahlungen, die von atomaren Objekten 
der Wirtschaft ausgehen, bis jetzt einen Grad er-
reicht haben, der für die Bevölkerung irgend-
welcher Länder eine Gefährdung wäre. Etwas ganz 
anderes ist natürlich die Gefährdung für die-
jenigen, die in dem näheren Bereich, in dem 
Sprengbombenversuche unternommen worden sind, 
zu Schaden gekommen sind. 

Ich habe hier einen Aufsatz des amerikanischen 
Biologen Dr. Muller, der in Nr. 4 der „Natur-
wissenschaftlichen Rundschau", Jahrgang 1956, 
veröffentlicht ist. Aus diesem Aufsatz einer an-
erkannten internationalen Autorität darf ich zwei 
Stellen vorlesen, die die heutige Thematik „Schutz 
der Bevölkerung vor Strahlungsgefahren", ein 
Thema, das man gar nicht ernst genug nehmen 
kann, auf eine bündige Weise behandelt. Ich darf, 
Herr Präsident, diese zwei Stellen vorlesen. Die 
erste Stelle beschäftigt sich mit den Strahlungen 
als Folge der Atombombenversuche. Muller 
schreibt: 

Wir gehen dabei zunächst von den Versuchs-
explosionen aus. J. Rotblut, London, hat ge-
schätzt, daß durch die Atomversuche im ver-
gangenen Jahr in Landstrichen der Erde, die 
entfernt von den Explosionsstellen liegen, die 
Basisstrahlungen in dem Jahr sich etwa ver-
doppelt haben; in den USA ist daher die Basis-
strahlung von 0,1 auf etwa 0,2 R pro Jahr ge-
stiegen. Die natürliche Basisstrahlung von 
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(Euler) 
etwa 0,3 R pro Jahr löst bei Menschen — so 
haben wir geschätzt — etwa 3 % der spon-
tanen Mutationen aus. Eine Verdoppelung 
würde daher eine Zunahme der entstehenden 
Mutationen um denselben Betrag bedeuten. 
Obwohl diese Einwirkung, wenn sie über eine 
Generation anhält, eine enorme Zahl von Mu-
tationen auslösen würde, so wäre dieser Effekt 
im Hinblick auf den angesammelten Vorrat 
nachteiliger Mutationen verhältnismäßig ge-
ring. Er würde die pro Kopf vorhandene An-
zahl mutierter Gene höchstens um einige 
Zehntel Prozent erhöhen. 

Das ist also das Ergebnis der Untersuchungen 
eines Mannes, der heute mit Recht wohl als der 
führende Biologe der Vereinigten Staaten gilt. 

Ich darf eine zweite Stelle aus seinem Aufsatz 
verlesen. Da spricht Muller von dem Vergleich 
zwischen der heutigen Dosis von Spannungen, die 
als Folge der Verwendung der Röntgenstrahlen in 
der Medizin in die Bevölkerung hineindringt, und 
den Strahlungen, die Folge der Atombombenver-
suche sind. Er spricht davon, daß die Dosis in den 
Vereinigten Staaten, die als Folge der Verwendung 
der Röntgenstrahlen in die Bevölkerung geschickt 
wird, 0,06 R pro Jahr beträgt. Er sagt: 

Diese Dosis, die einzige uns über die USA zur 
Verfügung stehende Schätzung, hat dieselbe 
Größenordnung wie die jährliche Strahlendosis 
in den USA in den letzten vier Jahren von 
allen Versuchsatomexplosionen zusammenge-
nommen. Es erscheint recht ungereimt, wenn 
so viel Staub wegen der medizinischen Folgen 
der Explosionen aufgewirbelt wird und so 
wenig Aufhebens gemacht wird von der medi-
zinischen Strahlendosis. 

Wir haben auch aus den Vorträgen der Biologen 
und Radiologen, die wir vor dem Ausschuß für 
Atomfragen gehört haben, die Auffassung bestätigt 
gefunden, die Muller in diesem Aufsatz noch im 
einzelnen weiter vertritt: daß nämlich die Strah-
lungen, die als Folge der Atombombenversuche 
aufgetreten sind, geradezu verschwindend gering-
fügig sind im Verhältnis zu all den anderen Zivi-
lisationsschäden durch die Zivilisationsgifte, durch 
die Luftverunreinigungen aus den verschiedensten 
Gründen und durch Schäden vor allem im Bereich 
der Medizin, insbesondere durch Röntgenstrahlen. 

Muller zieht aus seinen Erkenntnissen den Schluß, 
daß nicht etwa nur die Strahlung als Folge des 
Einsatzes atomarer Energie, sondern auch alle an-
deren Zivilisationsschädigungen, die ebenfalls durch 
Radioaktivität, aber auch durch Gifte und Luftver-
unreinigungen hervorgerufen werden, einer viel 
gründlicheren Untersuchung bedürfen als bisher 
und vor allem auch einer viel energischeren Be-
kämpfung auf Grund der Schlußfolgerungen, zu 
denen die Wissenschaftler kommen. 

Wir müssen der Bevölkerung sagen — das dür-
fen wir heute gestützt auf wissenschaftliche Kapa-
zitäten mit bestem Recht tun —, daß für sie hier 
keine Gefahr droht, wenn jetzt Deutschland daran 
geht, möglichst schnell einen Teil der Entwicklung 
nachzuholen, die die anderen, atomar heute füh-
renden Länder in den letzten Jahren genommen 
haben. 

Wir haben hier eine große Aufgabe. Unser Rück-
stand beträgt zwar nicht in der Forschung, aber 
in der technischen Durchsetzung zehn Jahre. Dar-
über hinaus ist die deutsche Forschung bedroht 
durch eine allzu schmale Nachwuchsbasis, wie sie  

heute noch vorhanden ist. Wenn wir in der Ver-
wirklichung des atomaren Fortschritts für fried-
liche Zwecke nicht aufholen, kommen wir in 10 bis 
20 Jahren in die große Gefahr, unseren Rang als 
führendes oder mitführendes Exportland zu ver-
lieren. Das könnte für ein Land mit so starker 
Überbevölkerung wie die Bundesrepublik äußerst 
nachteilig sein. Es würde für uns alle eine relativ 
starke Senkung des Lebensstandards im Vergleich 
zu anderen Völkern bedeuten. 

Ganz zweifellos haben wir auch Vorteile aus 
dem Umstand zu ziehen, daß wir infolge des Aus-
gangs des zweiten Weltkriegs zunächst einmal in 
der technischen Entwicklung zehn Jahre verloren 
haben. Wir haben dabei den Vorteil eingehandelt, 
daß unsere Entwicklung nun vielfach an Resultate 
anknüpfen kann, die durch die Inbetriebnahme 
von Forschungs- und Versuchsreaktoren, ja auch 
Leistungsreaktoren in anderen Ländern bereits er-
zielt worden sind. Wir können einen großen Teil 
der dort gemachten Erfahrungen verwerten, und 
wir können auch in größerem Maße an gewisse Er-
fahrungen der führenden Länder im Kampfe gegen 
Strahlungen anknüpfen zur Verhütung von Strah-
lungsschäden, nicht nur für die in zukünftigen 
Atomwerken Beschäftigten, sondern auch für die 
im Umkreis dieser Werke lebende Bevölkerung. 

Und da ist eines sehr wichtig: daß die Physiker 
und Techniker heute die Gewißheit vermitteln 
können, daß alle Arten von Reaktoren so sicher 
gebaut werden, daß sie nicht Quellen störender 
Strahlenschädigungen nach außen sind. Es ist heute 
durchaus möglich, die Umgebung völlig abzuschir-
men. Wir begrüßen es, daß das Atomministerium 
gerade diesen wichtigen Fragen eine sehr große 
Aufmerksamkeit zuwendet, und wir sehen vorerst 
jedenfalls keinerlei Anlaß, gegenüber der Fach-
kommission, die jetzt gerade für Strahlennutzung 
und Strahlenschäden gebildet worden ist, Mißtrauen 
zu haben. Diese Fachkommission wurde ja im Rah-
men der Atomkommission gebildet. Ihr gehören 
die besten deutschen Physiker, Chemiker und Tech-
niker, die Wissenschaftler, die auf diesem Gebiet 
einen Namen haben, an, und diese Kommission mit 
ihren Fachkommissionen ist von der Regierung 
völlig unabhängig, so daß ich nicht sehe, warum 
man daran zweifeln sollte, daß diese Fachkommis-
sion im Rahmen der Atomkommission ihre Auf-
gaben erfüllt. Sowohl ihre Zusammensetzung wie 
auch ihre unabhängige Stellung bürgen dafür, daß 
sie ihre Aufgaben erfüllt. Sollte sich herausstellen, 
daß das einmal nicht der Fall sein würde, dann 
kann man immer noch entsprechende Konsequen-
zen daraus ziehen. 

Aber, Herr Kollege Ratzel, Sie wollen mich 
etwas fragen. Bitte sehr! 

Dr. Ratzel (SPD): Würde vielleicht der Herr Ab-
geordnete Euler so freundlich sein, uns zu begrün-
den, worin die Unabhängigkeit der deutschen 
Atomkommission besteht? 

Euler (FVP): Sie ist doch keinen ministeriellen 
Weisungen unterworfen; sie ist in ihrer Tätigkeit 
völlig frei, hat auch die Möglichkeit der selbstän-
digen Initiative. Sie steht in keinem bürokrati-
schen Zusammenhang — also im Sinne einer Über- 
und Unterordnung — zum Atomministerium. Also 
ich sehe nicht, daß die Mitglieder dieser Kommis-
sion Beschränkungen unterworfen wären, die Sie 
befürchten. 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine weitere Frage? 

Euler (FVP): Bitte sehr! 

Dr. Ratzel (SPD): Darf ich Herrn Abgeordneten 
Euler fragen, wer der Vorsitzende der Atomkom-
mission ist und wo die Mittel für die Atomkom-
mission ausgebracht sind. 

Euler (FVP): Herr Kollege Dr. Ratzel, wenn die 
Stellung der Wissenschaftler in dieser Kommission 
nicht unabhängig wäre, dann würden sich diese 
Kapazitäten, die der Kommission angehören, über-
haupt nicht dafür hergegeben haben, ihr anzuge-
hören. 

(Zuruf von der SPD: Wer ist es denn?) 

Das ist ja gerade doch das Wesentliche, daß eine 
Freiheit der Beratung gegeben ist, bei der die Mit-
glieder ihr gesamtes Wissen einsetzen können. 

(Abg. Dr. Menzel: Wer ist denn Vorsitzen

-

der? — Weitere Zurufe von der SPD.) 
— Ja, das ist doch der Staatssekretär. — Der Vor-
sitzende 

(Abg. Dr. Menzel: Wer ist es denn?) 

wird aber jederzeit den aus den Reihen der Atom-
kommission kommenden Anregungen hinsichtlich 
der Abhaltung von Sitzungen usw. folgen. 

(Abg. Dr. Ratzel: Ich bin bisher der Mei-
nung, daß der Herr Atomminister der Vor-
sitzende der Kommission ist! — Abg. Dr. 
Menzel: Ist er es denn nun oder nicht?) 

— Ja, er ist es. 

(Abg. Dr. Menzel: Na also!) 

Aber er wird doch allen Wünschen Rechnung tra-
gen, die an ihn herangetragen werden. Ich meine, 
der Atomminister, der ja selbst Wissenschaftler 
ist, und seine leitenden Männer 

(Abg. Dr. Ratzel: Nicht immer! Wir haben 
einen gehabt, der kein Wissenschaftler 

auf diesem Gebiet war!) 
— Professor Balke ist Wissenschaftler! — würden 
es nicht dahin kommen lassen, daß Spannungs-
momente nur deshalb eintreten, weil Initiativen 
aus dem Kreise der Wissenschaftler an den Mini-
ster nicht entsprochen würde. 

(Abg. Kurlbaum: Herr Euler, wer entläßt 
und wer beruft denn die Mitglieder?) 

Wir werden uns alle diese Fragen im Ausschuß 
noch einmal gründlich überlegen, werden prüfen, 
ob hier wirklich Hindernisse für eine objektive 
Gestaltung der Arbeit und eine ersprießliche Ar-
beit der Atomkommission und ihrer Fachaus-
schüsse liegen. Aber nachdem man auf Grund der 
bisher gemachten Erfahrungen nicht über solche 
Erscheinungen zu klagen hatte — ich jedenfalls 
habe noch nichts gehört —, kann man nicht einfach 
sagen, daß Wissenschaftler und Techniker aus den 
Fachausschüssen über ernsthafte Störungen Klage 
geführt hätten. 

Das Gesetz entspricht in der Grundlage durch-
aus der Tendenz, die meine politischen Freunde 
vertreten, ein Höchstmaß von privater Initiative 
sicherzustellen, dabei aber darauf zu achten, daß 
der Schutz der Öffentlichkeit in jeder Weise ge-
währleistet ist. Wir werden sehr nachhaltig prü-

fen, ob die Bestimmungen des Gesetzentwurfs 
einen in jeder Weise hinreichenden Schutz der 
Öffentlichkeit gewährleisten. Die im Entwurf vor-
gesehene Konstruktion würden wir nur verlassen, 
wenn sehr gewichtige Überlegungen zu dem Ergeb-
nis führen sollten, daß der Schutz der Öffentlich-
keit dabei nicht gewährleistet erscheint. Ich ver-
mag aber ebensowenig wie Herr Kollege Dr. Drech-
sel einzusehen, daß eine bessere Möglichkeit des 
Schutzes der Öffentlichkeit gegeben wäre, wenn 
in diesem Sektor die Lösung der Staatseigentums 
gewählt würde. Nach allen Erfahrungen, die man 
in der Wirtschaft mit Sozialisierungsexperimenten 
gemacht hat, muß man sagen: immer führten sie 
dazu, daß nicht nur die Erträge zurückgingen und 
die Kosten stiegen, sondern auch die Rücksichts-
losigkeit gegenüber dem Staatsbürger wuchs. 

(Abg. Dr. Ratzel: Das gilt auch für die 
Bundesbahn?) 

— Die Bundesbahn, möchte ich sagen, hat eine be-
sondere deutsche Tradition; 

(Abg. Dr. Ratzel: Aha!) 

aber wenn sie als private Bahn entstanden wäre, 
dan würde man genau dieselben Vorzüge des pri-
vaten Betriebs feststellen können wie in anderen 
Ländern, wo die Eisenbahnen nicht verstaatlicht 
sind. 

(Abg. Dr. Ratzel: Siehe England!) 

Aber die Erfahrungen, die man in den Grundstoff

-

industrien überall mit Verstaatlichungsexperimen-
ten gemacht hat, wirken wirklich nicht ermunternd 
in dieser Richtung. 

Ob die Bundesanstalt oder das Organ, von dem 
Sie vorhin sprachen, oder aber die Auftragsverwal-
tung das geeignete Verwaltungsmedium darstellt, 
werden wir einer sehr sorgfältigen Prüfung im Aus-
schuß unterziehen. Ich könnte mir denken, daß die 
gegenwärtige Konstruktion der Auftragsverwal-
tung schon den Vorteil hat, vom Bundesrat akzep-
tiert zu werden. Das ist ein sehr großer Vorteil; 
denn man weiß, wie eilbedürftig das Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ist. 

Wir sehen für die Zukunft eine sehr wichtige 
Aufgabe darin, gerade die Zweige der Forschung 
mit den Mitteln auszustatten, die man braucht, um 
Gefahren der Radioaktivität, insbesondere auch auf 
dem Gebiet der Radioisotopen, rechtzeitig zu erken-
nen und sie auch wirksam einzuschränken. Im Hin-
blick auf die Bedürfnisse des Bevölkerungsschutzes 
Find die Radiobiologie und die Radiomedizin we-
sentliche Fächer. Die Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung werden von Jahr zu Jahr strenger aus-
gebildet werden müssen, weil die Summe der Ge-
fährdungen aus der Verwendung gerade der radio-
aktiven Isotope nicht schwächer, sondern von Jahr 
zu Jahr größer wird. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Reichstein. 

Dr. Reichstein (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Namens des Gesamtdeutschen 
Blocks/BHE möchte ich folgende Stellungnahme zu 
den vorliegenden Anträgen und zu den Gesetzent-
würfen abgeben. 

Zum Antrag Drucksache 1734 möchten wir drin-
gend empfehlen, unter Ziffer 3 c), wo verlangt wird, 
daß die Bundesregierung die Überwachung der Ge- 
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wässer in der Bundesrepublik veranlaßt, hinzuzu-
fügen: „des Bodens, der Flora, der Fauna und der 
landwirtschaftlichen Produkte", und zwar wegen 
des Kreislaufs, dem Pflanze, Tier und Mensch unter-
worfen sind. Es kann also auch von Bedeutung sein, 
daß man weit mehr als nur die Gewässer beobach-
tet. 

Zu Ziffer 6 c), wonach besonders Mittel für die 
experimentelle Kernphysik in den Haushaltsplänen 
ausgeworfen werden sollen, wünschen wir, daß auch 
für die Strahlenforschung, die Strahlenbiologie und 
die Genetik ausreichende Mittel zur Verfügung ge-
stellt werden, weil wir der Auffassung sind, daß die 
Bemühungen, die Atomtechnik fortschreitend zu 
verbessern, parallel gehen müssen mit den Be-
mühungen, auch den Atomschutz zu vergrößern. 

Zu den vorliegenden Gesetzentwürfen kurz 
unsere Stellungnahme wie folgt: Die Bundesregie-
rung ist der Meinung, daß das Gesetz im Auftrag 
des  Bundes von den Ländern durchgeführt werden 
soll. Angeblich entspricht eine solche Konstruktion 
dem föderativen Aufbau der Bundesrepublik. Wir 
sind der Meinung, daß das Problem der Anwendung 
der Kernenergiekommission kein Exerzierplatz für 
den Föderalismus sein sollte. 

(Zustimmung beim GB/BHE.) 

Wir haben erhebliche Bedenken, ob eine Bundesauf-
tragsverwaltung mit doch sehr zweifelhaften Wei-
sungsbefugnissen überhaupt in der Lage ist, den im 
Gesetz liegenden Problemen gerecht zu werden. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Es ist die Frage, ob nicht eine eventuelle mate-
rielle Änderung des Gesetzes zwangsläufig zu einer 
Änderung in den Gesichtspunkten führt, auf welcher 
Basis es durchgeführt werden soll. Meine Fraktion 
hat zur Zeit jedenfalls noch keine Neigung, einer 
etwa gewünschten Grundgesetzänderung zuzu-
stimmen. 

Zum Atomgesetz selbst folgendes. Wir haben 
gegen fast alle Bestimmungen dieses Gesetzes er-
hebliche Bedenken. Das Gesetz soll nach seinem 
Zweck — in § 1 ist es niedergelegt — eine möglichst 
freie und ungehinderte Entwicklung der Erfor-
schung der Kernenergie ermöglichen, Leben, Ge-
sundheit und Sachgüter schützen. Es ist sehr frag-
lich, ob dieser Zweck bei der Anwendung des Grund-
satzes der Gewerbefreiheit mit Rechtsanspruch auf 
Erteilung einer Erlaubnis erreichbar ist. Die heutige 
Argumentation  des  Herrn Ministers bei der Begrün-
dung des Gesetzes hat uns jedenfalls noch nicht von 
dieser Meinung abbringen können. 

Ich weise darauf hin, daß auch der Bundesrat 
erhebliche Bedenken hatte. Das kommt darin zum 
Ausdruck, daß er noch einen Schritt weiterging 
und wegen der besonderen Art der Dinge, die es 
hier zu regeln gibt, zumindest eine staatliche Kon-
zession an Stelle der Gewerbefreiheit für not-
wendig hielt. Gegen die Anwendung des Prinzips 
der Gewerbefreiheit auf diesem Gebiete sprechen 
nach unserer Auffassung noch folgende Gesichts-
punkte. Die Kernenergie ist in ihrer Wirkung und 
möglichen Gefährdung völlig unvergleichbar mit 
den bisher in  der Industrie verwendeten Energien. 
Für die anderen Industriezweige mag das Prinzip 
der Gewerbefreiheit am Platze sein. Auf diesem 
Gebiet sind wohlüberlegte Planungen unbedingt 
erforderlich. Es besteht ,der Zweifel, ob dies bei 
Aufrechterhaltung des Prinzips der Gewerbefrei-
heit möglich ist. 

Ein weiteres Problem liegt in den hohen Kosten, 
die die Energiegewinnung zumindest zur Zeit noch 
erfordert. Die hohen Kosten würden vermutlich 
zur Folge haben, daß sich diese Energiequellen in 
der Hand weniger befinden, wodurch diese eine 
unerwünschte Monopolstellung lauf diesem Gebiet 
erreichen würden. Weiterhin bestünde ,die Gefahr 
— und jede Gefahr ist hier sehr ernst zu neh-
men —, daß die unbedingt notwendigen und zur 
Zeit jedenfalls auch noch außerordentlich kost-
spieligen Schutzmaßnahmen dauernd in Konflikt 
geraten würden mit dem an sich verständlichen 
Wunsch von Betrieben, möglichst viel zu verdienen. 

Die Bestimmung über die Haftung, die der Ge-
setzentwurf enthält, scheint uns hinsichtlich der 
dort festgelegten Summen ebenfalls unzureichend 
zu sein. Es ist auch sehr problematisch, daß das 
Gesetz eine Ersatzpflicht für den Fall ausschließt, 
daß der Nachweis der gebotenen Sorgfalt geführt 
werden kann. Meine Damen und Herren, wer in 
Großbetrieben der Chemie tätig war — überhaupt 
kann man das schon auf Grund allgemeiner 
menschlicher Erfahrung sagen —, weiß doch, daß 
im Falle einer Katastrophe der Nachweis, ob die 
gebotene Sorgfalt tatsächlich geübt worden ist, 
deshalb gar nicht mehr zu führen ist, weil die, 
die ihn hätten führen müssen, gar nicht mehr 
leben. Aus diesem Grunde also auch erhebliche 
Bedenken gegen diese Formulierung. 

Die Schutzmaßnahmen müssen schon auf Grund 
der Natur dieser neuen Energie viel umfassender 
sein als die Schutzmaßnahmen, die in allen anderen 
Zweigen der Industrie erforderlich sind. Das Ge-
setz selbst läßt in seinen Strafbestimmungen das 
Ausmaß möglicher bedrohlicher Ereignisse er-
kennen. 

(Vizepräsident Dr.  Jaeger 
übernimmt den Vorsitz.) 

Ich verweise auf den § 32 Abs. 2, in dem Strafe 
für einen Täter angedroht wird, der es unter-
nimmt, eine „unübersehbare Zahl von Menschen" 
zu gefährden. Die Schutzbestimmungen müssen 
unter allen Umständen einen ausreichenden Schutz 
des einzelnen Menschen gewährleisten, der in 
diesen Energiebetrieben arbeitet. Insbesondere 
muß sichergestellt werden, daß Keimschädigun-
gen und Idamit Schädigungen der Nachkommen-
schaft vermieden werden. Wie sehr die Öffentlich-
keit durch sich widersprechende Auffassungen 
über dieses Problem beunruhigt ist, wissen Sie 
alle;  das ist hier bereits oft erwähnt worden. Ich 
erinnere an die Schwierigkeiten, die  der Errich-
tung eines Reaktors in Karlsruhe entgegenstehen. 
Das beruht aber zum Teil auf der  sehr schlechten 
Übung, daß man wissenschaftliche Erkenntnisse 
durch die politische Brille betrachtet. Hier ist 
meine Fraktion der  Auffassung, daß eine völlig 
unabhängige Kommission zu diesen Fragen Stel-

lung nehmen muß und daß die Bundesregierung 
die Meinung dieser Kommission entsprechend zu 
würdigen hat. 

Die Probleme der Schädigung und der  Schutz-
maßnahmen hängen eng zusammen. Bei der Fest-
legung von Schutzbestimmungen muß insbeson-
dere die Tatsache berücksichtigt werden, daß die 
Menschen sich bei Experimenten und Forschungen 
viel leichter manchmal sehr lästigen Schutzmaßnah-
men unterwerfen, als ,das bei der alltäglich ge-
wordenen freien Produktion der Fall ist. Auch 
hier sollten Ratschläge einer unabhängigen Kom-
mission bindend sein. 
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Ich darf in diesem Zusammenhang die Bundes-

regierung darauf hinweisen, daß nach meiner 
Kenntnis der Dinge — ich werde jede Korrektur 
gern zur Kenntnis nehmen - die zur Zeit noch 
geltende Röntgenverordnung aus dem Jahre 1941 
für nichtmedizinische Betriebe als höchstzulässige 
Wochendosis die Menge von 1,25 Röntgen festge-
legt hat. Damit liegen wir nach unseren gesetz-
lichen Bestimmungen um das Vierfache höher, als 
es die international geltende Übung ist. Die nach 
internationaler Ansicht höchste Wochendosis be-
trägt nämlich 0,3 Röntgen, und auch diese wird 
von vielen noch als zu hoch angesehen. Ich möchte 
die Bundesregierung bitten, einmal nachzuprüfen, 
ob ich mich irre oder ob die gesetzlichen Bestim-
mungen hier nicht sehr bald geändert werden 
müssen. 

Andere Kollegen haben schon auf den sehr in-
teressanten medizinischen Forschungsbericht einer 
Kommission in Großbritannien hingewiesen. Ich 
will aus Zeitgründen auf sehr interessante Ein-
zelheiten dieses Berichts nicht mehr eingehen, 
will aber auch das in allen Offenheit sagen: Nach 
diesem sine ira et studio, wie ich hoffen möchte, 
abgegebenen Bericht besteht zur Zeit für die All-
gemeinheit noch kein Grund zur allgemeinen Be-
unruhigung wegen Strahlenschäden. Es ist aber 
allgemeine Pflicht, genau zu kontrollieren, wo und 
in welchem Maße man Menschen im Interesse einer 
Energiegewinnung Schäden aussetzt. Der Spiel-
raum, den wir — die Menschheit überhaupt — auf 
diesem Gebiet haben, sollte nur nach sehr ernster 
Kontrolle und nach Abwägung aller Probleme aus-
genützt werden. 

Es ist bekannt, daß jeder Mensch auch ohne 
industrielle Nutzung dieser neuen Energieart stän-
dig  einer natürlichen Bestrahlung ausgesetzt ist. 
Die Nahrungsmittel, der Boden, die Gebäude, die 
Luft, besonders in großen Höhen bei Fliegern, die 
Durchleuchtung und die Behandlung mit Röntgen-
geräten, ja, sogar die Leuchtziffern an unseren 
Armbanduhren bringen — wenn auch nur in sehr 
geringer Menge — Strahlen in den menschlichen 
Bereich. Die Natur dieser Strahlen, mit denen wir 
uns zu beschäftigen haben, ist also nichts Neues, 
sondern neu ist das Ausmaß, das die Menschen 
trifft. 

Wir wissen sehr gut, daß die Menschheit für alle 
Fortschritte oder vermeintlichen Fortschritte der 
Zivilisation Opfer zu bringen hat. Ich darf Sie nur 
an die — hier muß man allerdings schon sagen - 
fast Hekatomben von Opfern erinnern, die wir 
dem Fortschritt in unserem Verkehr Jahr für Jahr 
zum Opfer bringen, wo 12 000 Menschen jährlich 
getötet und Hunderttausende verletzt werden. Bei 
der Anwendung der Kernenergie aber wird man 
wegen der besonderen Gefährdungsmöglichkeiten 
den Nutzen und die Verbesserungen unserer Le-
bensbedingungen auf der einen Seite und  das  Maß 
der Gefahren auf der anderen Seite abwägen müs-
sen. Was heute bei den Schutzmaßnahmen gespart 
würde, müßten spätere Generationen — und zwar 
ein Vielfaches mehr als das, was heute auszugeben 
wäre — ausgeben, um nur den Versuch zu machen, 
die eingetretenen Schäden wieder zu vermindern. 

Es wird nach allgemeiner Auffassung notwen-
dig sein, daß die Zahl der Menschen, die in die-
sen Energiebetrieben arbeiten, nicht ein bestimm-
tes Verhältnis zur Zahl der Gesamtbevölkerung 
überhaupt übersteigt. Es wird sicher unzweckmä-
ßig sein, daß man die Eheschließung zwischen 

Personen. die in diesen Betrieben arbeiten, emp-
fiehlt. Man wird ihnen sogar raten, nicht zu hei-
raten. Es ist sicher notwendig — der Vorschlag ist 
auch in der letzten Zeit von einem unserer Wis-
senschaftler noch einmal gemacht worden —, zu-
mindest für einen ausgewählten Kreis der Bevöl-
kerung so etwas wie einen Strahlenpaß einzu-
richt en.  

Eine besondere Schwierigkeit liegt zweifellos 
noch bei dem Bemühen, den Abfall, den sogenann-
ten Atommüll, zu beseitigen. Die Reaktoren liefern 
verschiedene Mengen von Abfallstoffen, die ver-
schieden gefährlich sind, hochaktive Spaltprodukte, 
die wir gerne wieder der Natur zurückgeben möch-
ten und wo wir doch große Schwierigkeiten über-
winden müssen, um das zu bewerkstelligen. Sie 
wissen, daß heute noch Bergwerke, tiefe Brunnen, 
der Ozean, ja sogar arktische Gebiete als Ablage-
rungsorte angesehen werden. Die vor einiger Zeit 
von dem Herrn Minister geäußerte Ansicht, daß 
auf diesem Gebiet durch Änderungen der Erkennt-
nisse oder durch bestimmte chemische Maßnahmen 
die Abfallbeseitigung vielleicht erleichtert werden 
könnte, soll uns zu Hoffnungen veranlassen. Zur 
Zeit ist es aber noch nicht so weit. Auf alle Fälle 
ist heute noch die Abfallbeseitigung eine sehr kost-
spielige Angelegenheit, besonders wenn man den 
auch dabei notwendigen Schutz berücksichtigt. 

Die absolute Notwendigkeit des ausreichenden 
Schutzes mag jedem, auch dem völligen Laien, 
ganz klar sein, wenn man weiß, daß durch Strah-
lenschädigung alle uns bekannten körperlichen 
Mißbildungen und geistigen Erkrankungen eintre-
ten können. 

Diese hier in sehr kurzer Form zusammengefaß-
ten Gründe erweisen, meine ich, die Notwendig-
keit besonders strenger Schutzmaßnahmen und, 
was genauso wichtig ist, die Notwendigkeit der 
Einhaltung der Schutzbestimmungen. Es darf keine 
Gefährdung dieser Schutzbestimmungen dadurch 
eintreten, daß sie mit Produktionswünschen, mit 
Wünschen, die Kosten der Produktion zu verrin-
gern, um konkurrenzfähig zu bleiben, kollidieren. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Wieweit die Industrie solchen Gesichtspunkten 
unterliegt, wissen Sie alle. Die notwendigen Maß-
nahmen zur Verhütung der Verunreinigung der 
Luft unterbleiben, weil sie zu teuer sind. Dersel-
ben Gefahr sind wir hier selbstverständlich auch 
ausgesetzt. Auch mit Rücksicht auf die Notwendig-
keit des Schutzes ist zu prüfen, ob eine bessere 
Verwirklichung des als notwendig anerkannten 
Schutzes erreicht wird, wenn sich diese Art der 
Energiebetriebe nicht in privater Hand befindet. 
Natürlich ist auch bei einem Staatsbetrieb keine 
absolute Sicherheit gegeben. aber die von mir nur 
kurz erwähnten Möglichkeiten der Konkurrenz 
und des Verdienenwollens scheiden dann als even-
tuelle die Schutzmaßnahmen durchlöchernde An-
reize aus. 

Im übrigen darf ich darauf hinweisen, daß die 
Kosten für Forschung und Schutz wesentlich höher 
sein dürften, als in unserem Haushaltsplan fest-
gelegt. Die medizinische Forschung ist zur Zeit 
dabei, Mittel herzustellen, durch welche die Ver-
träglichkeitsgrenze der Menschen bezüglich Strah-
leneinwirkungen erhöht wird. Wenn man bei all 
diesen Forschungen nicht vergißt, daß der Mensch 
keine Retorte ist, in der man nahezu bedenkenlos 
komplizierte chemische Vorgänge ablaufen lassen 
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kann, sollte man auch diese Forschung nachdrück-
lichst unterstützen. Wir können, fußend auf einem 
Bericht der schon erwähnten englischen Kommis-
sion, davon ausgehen, daß die Beurteilung aller 
heutigen Erkenntnisse relativ ist, weil die Zeit 
für die Beurteilung solcher komplizierten Vor-
gänge im Menschen und in der Natur noch sehr 
kurz ist. Man kann aber wohl unterstellen, daß 
auch künftige Forschungsergebnisse nicht die Er-
kenntnis bringen werden, daß die Strahlengefahr 
geringer ist, als heute angenommen wird. 

Es ist zweifellos ein allgemeiner Wunsch: Wir 
wollen durch Atome leben, besser leben. Es ist 
eine besorgte Frage aller Menschen: Werden wir 
durch Atome sterben? Neue Quellen stehen uns 
für größeren Wohlstand zur Verfügung. Ihre 
Ströme können uns aber auch an den Rand eines 
Abgrundes bringen. Wir Menschen selbst haben 
die Wahl. Thomas Mann hat in seiner Rede zur 
Schillergedenkfeier 1955 auf die Wandlungen un-
seres Zeitalters hingewiesen, bei denen so viele 
große und edle Gesichtspunkte verlorengegangen, 
Roheit und Raffgier gestiegen und das intellek-
tuelle und moralische Niveau gefallen seien, — 
Voraussetzungen, die eine schlechte Gewähr dafür 
bieten, daß wir nicht in eine dritte Katastrophe 
stürzen, die alles beenden würde. Denn — wie er 
sagt — „die Menschheit hat Gefallen daran ge-
funden, den kosmischen Raum dazu zu benutzen, 
strategische Bahnen anzulegen und die Sonnen-
kraft zu äffen, um Energie zu gewinnen". Auch 
der Bundestag betritt mit der Beratung dieser Ge-
setzentwürfe einen sonst meist wohl gemiedenen 
Raum, in welchem sich Weltanschauung und Reli-
gion in einem Weltbild berühren. Die großen 
Naturwissenschaftler haben, der Wahrheit näher

-
kommend, ein Weltbild geschaffen, in welchem 
kein Platz für menschliche Überheblichkeit mehr 
ist. Es wird die Hoffnung der Menschheit sein, daß 
die sogenanten Herren der Welt und auch die ver-
antwortlichen Politiker wenigstens so viel von die-
sem Weltbild erkennen, daß es sie entmutigt, über-
mütig und überheblich zu sein. Uns allen aber soll-
ten die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und 
der religiöse Glaube, die sich gerade bei den Fra-
gen, die heute hier zur Debatte standen, so eng 
berühren, das Bemühen stärken, wieder zur ret-
tenden Ehrfurcht der Menschheit vor sich selbst 
zurückzufinden. 

(Beifall beim GB/BHE, bei der SPD und 
bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab

-

geordnete Elsner. 

Elsner  (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Auch ich möchte ebensowenig wie 
meine Herren Vorredner versäumen, mein Be-
dauern darüber zum Ausdruck zu bringen, daß diese 
Debatte erst heute stattfindet und Bundestags-
drucksachen zur Verhandlung anstehen, die schon 
anderthalb Jahre alt sind. Ich denke dabei beson-
ders an den Antrag Drucksache 1734, der heute wie-
derholt angesprochen worden ist. Seine Eilbedürf-
tigkeit und auch seine Bedeutung war sicher nicht 
zu übersehen, denn er trug ja die Unterschrift von 
76 Abgeordneten aller Fraktionen dieses Hohen 
Hauses. Nicht zuletzt enthielt er, wie bereits aus-
geführt, das erste wirkliche Atomprogramm, das 
in der Bundesrepublik publiziert wurde. 

In diesem Antrag wird unter Punkt 6 c auch die 
Anwendung radioaktiver Isotope in der Landwirt-
schaft angesprochen. Ich habe Veranlassung, gerade 
zu diesem Punkt einige grundsätzliche Ausführun-
gen zu machen, da ich nach den bisherigen Ver-
öffentlichungen und Verlautbarungen der Bundes-
regierung den Eindruck gewonnen habe, daß man 
diesem Gebiet nicht die notwendige Aufmerksam-
keit schenkt. Ich denke dabei an die Atomkonferenz 
in Genf. Zu diesem großen internationalen Ge-
spräch, in dem die Wissenschaftler aller Völker ihre 
Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der fried-
lichen Anwendung der Kernenergie vorlegten, war 
von der Bundesregierung leider kein Vertreter zum 
speziellen Studium der landwirtschaftlichen und 
der ernährungswirtschaftlichen Fragen delegiert 
worden, obwohl erst einige Wochen vor dieser Kon-
ferenz von dieser Stelle aus Herr Kollege Professor 
Dr. Carlo Schmid anläßlich der Debatte über die 
Große Anfrage der SPD besonders auf die Notwen-
digkeit hingewiesen hatte, jede Möglichkeit dieser 
großen internationalen Zusammenkunft für die 
deutsche Entwicklung nutzbar zu machen. Dabei hob 
er gerade die Belange der Landwirtschaft hervor. 

Der Herr Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten hat diese Anregung zum 
Nachteil der notwendigen Entwicklung in der land-
wirtschaftlichen Forschung leider nicht aufgegrif-
fen. Gewiß mag vielerorts und vielerseits die Be-
deutung dieser Entwicklung nicht richtig erkannt 
worden sein. Selbst gewisse Fachkreise aus anderen 
Staaten waren überrascht, zu erfahren, in welchem 
Maß gerade die Landwirtschaft und die Ernährungs-
wirtschaft zu den erfolgreichsten Disziplinen der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie gehören. Die 
Ausstellung und das halbe Hundert der vorgeleg-
ten Arbeiten haben dies klar und unübersehbar 
dokumentiert. 

Um die Bedeutung dieser Frage herauszuheben, 
darf ich daran erinnern, daß heute 2,5 Milliarden 
Menschen auf der Erde leben. Zur Zeit beträgt der 
jährliche Bevölkerungszuwachs 30 bis 40 Millionen. 
In 25 Jahren aber kann die Bevölkerung 3.5 bis 4 
Milliarden Menschen zählen. In diesem Blickfeld 
wird gewiß deutlich, vor welchen Erzeugungsauf-
gaben die Landwirtschaft in naher Zukunft stehen 
wird. Wenn heute auch in weiten Gebieten der Erde 
die landwirtschaftliche Erzeugung schneller wächst 
als die Bevölkerung, so stehen diesen Gebieten doch 
große Räume gegenüber, in denen die Entwicklung 
umgekehrt verläuft, nämlich die Bevölkerung 
schneller wächst als die Produktion. Ich erinnere 
hierbei an Japan, Indien, China. In diesen Staaten 
ist seit langem das Problem Nummer eins das Er-
nährungsproblem. Wir in der Bundesrepublik haben 
mit unseren hohen Ernährungsimporten und den 
klimatisch bedingten Nachteilen gegenüber den gro-
ßen Erzeugerländern am allerwenigsten Ursache, 
die Möglichkeiten einer Steigerung der landwirt-
schaftlichen Produktion durch die Anwendung der 
Kernenergie zu vernachlässigen. Schon im Hinblick 
auf die europäische Union wird die deutsche Land-
wirtschaft jedes Mittel einsetzen müssen, um die 
klimatisch bedingten Nachteile und die der Boden-
güte durch höchste und qualitativ feste Leistungen 
auszugleichen, um wettbewerbsfähig zu werden und 
es auch zu bleiben, das heißt praktisch, aus der nicht 
bequemen und auch bei der Landwirtschaft nicht be-
liebten Lage einer permanenten und hohen Staats-
subvention herauszukommen. Schon allein diese 
Tatsache sollte für die Bundesregierung, für die 
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Länderregierungen, aber auch für alle berufsständi-
schen Organisationen Grund genug sein, die not-
wendigen Anstrengungen für die Entwicklung 
fortschrittlicher Erzeugungsmethoden in der Land-
wirtschaft zu machen. Wir haben in der Bundes-
republik keine Zeit zu versäumen, um den großen 
Vorsprung aufzuholen, den andere Länder auf dem 
Agrarsektor bereits gewonnen haben. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch 
einige Ausführungen zu der Anwendung der Kern-
energie im Rahmen der landwirtschaftlichen For-
schung und Praxis. Diese Anwendung beschränkt 
sich nicht nur auf die Leistungssteigerung in der 
Produktion, sondern im besonderen Maße kann mit 
ihr auch der Qualitätsminderung der landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse bei der Lagerung entgegenge-
wirkt werden.  Die  Qualitätserhaltung der Erzeug-
nisse ist von entscheidender Bedeutung im Wett-
bewerb mit frischen Importerzeugnissen, aber auch 
im Hinblick auf die bisher sehr erheblichen Lage-
rungsverluste, die dadurch unterbunden werden 
können. 

Ich darf hierfür einige Forschungsergebnisse her-
ausgreifen, die  die bedeutsamen Erfolge bei zwei 
Massenkonsumgütern zeigen. Es handelt sich um 
Milch und Kartoffeln. Kartoffeln, die gleich nach 
der Ernte mit der richtigen Strahlenmenge behan-
delt werden, erhalten eine hohe Lagerfähigkeit 
ohne Auswuchs oder Fäulnis und erleiden keine 
nennenswerten Lagerungsverluste. Sie behalten 
ihre Frische, ihre Güte und ihren natürlichen Ge-
schmack bis zum Anschluß an die neue Ernte. Das 
gleiche gilt für alle übrigen Wurzelgewächse. 

Besonders beachtenswert sind die Erfolge der 
Kaltsterilisation bei Frischmilch. Das  britische 
Atomforschungsinstitut Harwell hat festgestellt, da 
eine mit radioaktiven Strahlen behandelte Milch 
sich mindestens zehn Tage frisch erhält und nichts 
im Geschmack und in der Güte verliert. Es zieht 
daraus den Schluß, daß in absehbarer Zeit die Milch 
nur einmal in der Woche an den Verbraucher gelie-
fert zu werden braucht. In diesem Zusammenhang 
darf ich feststellen, daß auch bei uns ähnliche Ver-
suche gemacht worden sind. Aus eigener Initiative 
hat die Kieler Versuchs- und Forschungsanstalt in 
ihrem physikalischen Institut ein milchwirtschaft-
liches Isotopenlabor eingerichtet. 

Große Bedeutung gewinnt die Kaltsterilisation 
für die Konservierung von Gemüse. Besonders die 
Vereinigten Staaten haben hierbei außerordentlich 
günstige Ergebnisse erzielt. Es hat sich dabei her-
ausgestellt, daß die verschiedensten Gemüsearten 
sich für die neuen Konservierungsmethoden eignen. 

Aber auch bei der Vernichtung anderer Feinde 
der tierischen und pflanzlichen Erzeugnisse hat man 
bedeutsame Erfolge erzielt. Die radioaktiven Iso-
tope werden bei der Grundlagenforschung in der 
Landwirtschaft und auch in der Ernährungswirt-
schaft praktisch zu so vielen Zwecken verwendet, 
daß im einzelnen hierauf nicht eingegangen werden 
kann. 

Besonders erfolgreich wurden sie in der For-
schung als Spürelemente eingesetzt. Mit ihrer Hilfe 
ist es möglich, Vorgänge im organischen und anorga-
nischen Bereich genauestens zu verfolgen. Diese 
Untersuchungen haben bereits jetzt neue, grund-
legende Erkenntnisse vermittelt, die zu besseren 
Kulturmethoden, zu höheren Erträgen und zu einer 
höheren Rentabilität der landwirtschaftlichen Er-
zeugung führen werden. So kann durch die neu ge-

wonnenen Erfahrungen bei der  Bodenbearbeitung 
die Bodenfruchtbarkeit gesteigert werden. Die 
neuen Untersuchungen über Pflanzenernährung 
und Pflanzendüngung haben eine Rentabilitäts-
steigerung der Düngung und damit eine erhebliche 
Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung ge-
bracht. 

Endlich konnte man auch die Fragen klären, in-
wieweit bestimmte Schädlingsbekämpfungsmaß-
nahmen Gefahren für die menschliche Gesundheit 
bringen. Gleichzeitig damit wurden die Schädlings-
bekämpfungsmethoden und auch die -mittel erheb-
lich verbessert. 

Mit der Markierung durch Isotope hat man in der 
Tierzucht Aufschluß und neue Erfahrungen über 
Nährstoffwechsel, Nährstoffausnutzung und Er-
tragsbildung, insbesondere bei Fleisch, Milch, Wolle 
und Eiern, sowie über tierische Krankheiten ge-
wonnen. 

Beachtenswert sind die Ergebnisse des Landwirt-
schaftlichen Radiuminstituts in Rom, das sich mit 
Forschungen über die biologische Wirkung radio-
aktiver Strahlen befaßt. Man setzte dort im Ver-
suchsabschnitt Weizensaatgut einer gemischten Neu-
tron-Gammastrahlung aus und säte dieses Saatgut 
fünf Monate später als im Normalverfahren aus. 
Der bestrahlte Weizen holte das Wachstum des um 
fünf Monate früher gesäten Normalweizens in kur-
zer Zeit auf und war bereits nach 64 Tagen bei 
gleichem Ertrag erntereif. Bei ähnlichen Versuchen 
in Schweden brachte bestrahltes Saatgut einen um 
10 0/o höheren Ernteertrag. 

Wohl die erstaunlichsten Erfolge sind bei der 
Züchtung, insbesondere der Pflanzenzüchtung ein-
getreten. Aus einer großen Zahl von durch radio-
aktive Strahlung herbeigeführten Erbgutverände-
rungen ist es in den Vereinigten Staaten gelungen, 
eine um vieles ertragreichere Erdnußstaude und 
einen rostresistenten Hafer und Weizen zu züchten. 
Man befaßt sich zur Zeit im Rahmen eines groß an-
gelegten Forschungsprogramms mit den mutations

-

auslösenden Wirkungen der radioaktiven Strahlen 
bei der Züchtung besserer und ertragreicherer Ge-
treide- und Obstsorten und wertvollerer Tierrassen. 
Die Anfangserfolge lassen außerordentlich große 
Erwartungen zu. 

In der Bundesrepublik wäre die Möglichkeit zu 
solchen Versuchsreihen und Forschungen auch ge-
geben gewesen; denn eine Einfuhr von Isotopen er-
folgte bereits, als die eigentliche Kernenergiefor-
schung noch untersagt war. Das wirtschaftliche In-
teresse war auch vorhanden. Trotzdem erfolgten Ar-
beitsansätze nur vereinzelt. Es fehlte leider an der 
Unterstützung solcher Bemühungen durch den 
Bund und die Länder. Ein entsprechendes Institut 
mit langjähriger und vielseitiger Erfahrung auf die-
sem Gebiet wurde sogar geschlossen. Dabei haben 
all diese Arbeiten nicht nur eine Bedeutung für die 
Steigerung der land- und forstwirtschaftlichen 
Erzeugung, sondern auch hinsichtlich möglicher 
Gefahren einer Verseuchung durch eingeführte 
Nahrungs- und Futtermittel. 

Bei aller positiven Würdigung der fortschritt-
lichen Entwicklung in der praktischen Verwendbar-
keit der Kernenergie muß doch mit Nachdruck auf 
die großen Gefahren hingewiesen werden, die da-
mit zwangsläufig verknüpft sind. Förderungs- und 
Sicherheitsmaßnahmen des Staates müssen daher 
Hand in Hand gehen. 
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Zusammenfassend darf ich noch einmal kurz 
sagen: Seitens der zuständigen Behörden von Bund 
und Ländern sollte alles  getan  werden, um die Ar-
beiten zur Verwendung der Kernenergie zum Nut-
zen .der Landwirtschaft voranzutreiben. Dabei kann 
man auf die bereits vorhandenen Institute und La-
boratorien zurückgreifen, indem man dort entspre-
chende Arbeitsplätze einrichtet. Außerdem sollte 
von  der  Bundesregierung für folgende Maßnahmen 
vordringlich Sorge getragen werden. Erstens: Die 
für die deutsche Land-, Forst- und Ernährungswirt-
schaft wichtigen Probleme in Verbindung mit der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie bedürfen einer 
zentralen Bearbeitung und Weitergabe an die inter-
essierten Kreise. Zweitens: Dringend notwendig ist 
der Aufbau und die Unterhaltung eines Kobalt-60- 
Bestrahlungsfeldes zur Erzeugung künstlicher Mu-
tationen und die Belieferung der Züchter mit Ma-
terial. Drittens: Wissenschaftler und Techniker für 
dieses Spezialgebiet müssen ausgesucht und heran-
gebildet werden. Viertens: Methoden zum Schutze 
der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft gegen 
radioaktive Verseuchung, die selbst in Friedenszei-
ten eintreten kann, müssen erarbeitet werden. 
Schließlich sind geeignete Fachleute zu den inter-
nationalen Kongressen zu entsenden. 

Die großen Erkenntnisse Liebigs und ihre prak-
tische Anwendung waren die Voraussetzungen für 
die hohen Ertragssteigerungen in der Landwirt-
schaft, und erst diese ermöglichten es, die stark 
wachsende Bevölkerung zu ernähren. Mit den Mög-
lichkeiten, die uns die Nutzung der Kernenergie für 
friedliche Zwecke bietet, werden wir noch einen ent-
scheidenden Schritt weitergehen. Ich bin der Mei-
nung, daß mit der Anwendung der Kernenergie in 
der Landwirtschaft ein ähnlich bedeutsamer Ent-
wicklungsabschnitt beginnt wie damals mit der 
praktischen Verwertung der Liebigschen For-
schungsergebnisse. Als ich mit den Herren Kollegen 
dieses Hauses, die der interparlamentarischen Ar-
beitsgemeinschaft angehören, die Atomkonferenz in 
Genf besuchte, gewannen wir folgende klare Er-
kenntnis: Die fortschrittliche Entwicklung in der 
Nutzung der Kernenergie ermöglicht es, der Land-, 
Forst- und Ernährungswirtschaft Mittel und Wege 
zu zeigen, um zu hohen und konstanten Erträgen 
zu gelangen. Daß dies die Existenz aller angeht. 
braucht nicht besonders betont zu werden. Wir dür-
fen daher die Erwartung aussprechen, daß die Bun-
desregierung alles tut, um den Vorsprung, den die 
anderen Länder gewonnen haben,  aufzuholen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Geiger (München). 

Geiger (München) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die sehr eingehenden 
und klaren Ausführungen des Herrn Bundesmi-
nisters zu dem Gesetzentwurf haben meines Er-
achtens eine gute Grundlage für die Diskussion 
in der heutigen Generaldebatte geschaffen. Ich bin 
ihm idafür sehr dankbar. Denn ohne Zweifel ist 
es darauf zurückzuführen, daß in  diesen fünf Stun-
den, seit denen wir hier sind, die Dinge in einer 
sehr sachlichen Weise behandelt worden sind. Ich 
möchte in diesem Sinne fortfahren und will mich 
außerdem so kurz wie möglich fassen. 

(Beifall.) 

Ich möchte, an Herrn Kollegen Ruhnke gewen-
det, sagen, ich stimme ihm zu, wenn er sagt, es  

müsse vermieden werden, daß die Betätigung auf 
dem Gebiet der Kernenergie zu neuen Monopol-
stellungen führt. Ich glaube, niemand von uns 
würde eine solche Entwicklung begrüßen. Ganz 
im Gegenteil, es muß dafür Sorge getragen werden, 
daß hier solche neuen Machtzusammenballungen 
unmöglich werden. Ich bin  der Meinung, daß der 
Gesetzentwurf selbst hierfür schon gewisse Vor-
aussetzungen schafft, indem er die Art der Bewil-
ligung von Atomanlagen und der Zuteilung von 
Kernbrennstoffen sehr eingehend und klar regu-
liert. Im übrigen hat sich auch Herr Minister 
Balke in demselben Sinne ausgesprochen. Aber, 
Herr Kollege Ruhnke, genauso wie ich gegen die 
Monopolstellung einer privaten Stelle innerhalb 
unserer deutschen Volkswirtschaft bin,  bin  ich 
gegen die Monopolstellung des Staates. Eine ein-
seitige staatliche Betätigung auf diesem Gebiet 
wäre nicht zum Seegen unseres Volkes und unserer 
Wirtschaft. 

(Zuruf von der SPD: Ja, ja!) 

Ich darf hier noch einen Gedanken einflechten. 
Ich habe bei meiner Begründung zur Großen An-
frage darauf hingewiesen, wie sehr wir in der For-
schung, in der wirtschaftlichen Nutzung und in der 
Anwendung der Kernenergie überhaupt noch im 
Rückstand sind, und habe gesagt, daß wir alle 
Kräfte zusammennehmen müssen. Ich glaube, daß 
hier gerade die Privatinitiative berufen ist, ihren 
Teil an der Einholung dieses Vorsprungs beizu-
tragen. Wir verlangen 'auch von der Privatwirt-
schaft und von der Privatinitiative in  diesem Sinne 
einen kräftigen Beitrag. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Den 
sie sich vom Staat bezahlen läßt!) 

— Der wird nicht vom Staat bezahlt, die Leute 
zahlen ihren Beitrag. Selbstverständlich muß auch 
der Staat seinen Zuschuß geben. Wir werden am 
schnellsten vorwärtskommen, wenn sich Privat-
initiative und Staat die Hände reichen. 

(Beifall in  der Mitte.) 

Meine Damen und Herren, es ist über die Frage 
des Eigentums an Kernbrennstoffen diskutiert 
worden. Diese Frage ist nach meiner Meinung gar 
nicht so bedeutsam. Es kommt vielmehr darauf an, 
daß wir eine wirksame Kontrolle der Verwendung 
der Kernbrennstoffe haben. Das ist zehnmal wich-
tiger als die Regelung der Frage, wem der Ke rn

-brennstoff gehört. Im übrigen werden wir uns über 
diese Sache j a noch eingehend zu besprechen haben, 
für den Fall beispielsweise, daß wir durch den Eu-
ratom-Vertrag in irgendeiner einseitigen Weise ge-
bunden werden sollten. Wir können die 'Behand-
lung dieser Frage hier zunächst einmal beiseite 
stellen, zumal da sich dazu Herr Minister Balke 
schon sehr eingehend geäußert hat. 

Ein weiterer Punkt, der bei der Diskussion meine 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist die 
Grundgesetzänderung. Meine Damen und Herren, 
es ist ja keine Änderung, es ist eine Ergänzung des 
Grundgesetzes. Im Grundgesetz steht nämlich gar 
nichts darüber, wer eigentlich die Zuständigkeit 
hinsichtlich der Kernenergie hat, ob die Zuständig-
keit bei den Ländern oder beim Bund liegt oder ob 
sie zur konkurrierenden Gesetzgebung gehört. Diese 
Regelung muß eben nachgeholt werden. Im Jahre 
1948/49 konnten wir nicht daran denken, daß wir 
uns einmal mit dieser Sache zu befassen haben 
würden. Deswegen ist diese Zuständigkeit damals 
nicht geregelt worden. Ich finde, daß es durchaus 
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zweckmäßig ist, dieses Gebiet zur konkurrierenden 
Gesetzgebung zu nehmen. Herr Minister Balke hat 
auch dazu meines Erachtens sehr treffende und 
klare Ausführungen gemacht. Ich möchte ihm in 
diesem Punkte voll zustimmen. 

Sehr eingehend sind der Strahlenschutz und die 
Verwertung der Kernenergie zu friedlichen Zwek-
ken erörtert worden. Meine Damen und Herren, 
sollen wir von seiten der CDU/CSU dazu noch 
etwas sagen? Ist hier nicht volle Einmütigkeit un-
ter allen Fraktionen dieses Hohen Hauses festzu-
stellen? Kann das überhaupt eine politische Frage 
sein? Das ist eine Frage, die abseits jeder Partei-
politik liegt. Ich glaube, keine Fraktion kann hier 
zum Ausdruck bringen, daß sie in besonderer Weise 
die Notwendigkeit gesetzlicher Vorschriften auf 
diesem Gebiet befürwortet. Da können wir uns ge-
trost alle die Hände reichen. Wir sind an dieser 
Frage samt und sonders ohne Ausnahme in der 
gleichen Weise interessiert. 

Herr Kollege Ruhnke, Sie haben bemängelt, daß 
in  diesem Gesetzentwurf eine 'sehr große Zahl von 
Rechtsverordnungen vorgesehen ist. Sie haben ge-
sagt, es seien etwa 26 oder vielleicht noch mehr. 
Ich gebe Ihnen recht: das ist eine große Zahl. Man 
kann darüber sprechen, ob man diese Zahl nicht 
vermindern soll. Aber, Herr Kollege Ruhnke, im 
Grunde genommen ist doch dieses Gesetz ein Rah-
mengesetz. Darüber sind wir uns einig. Außerdem 
hatten wir bei der Erarbeitung dieses Gesetzes kein 
Vorbild. Es gibt gegenwärtig in der ganzen Welt 
kein Atomgesetz in unserem Sinne, weder in 
Amerika noch in Großbritannien noch in  Frank-
reich noch in Schweden. Das einzige Land, mit dem 
wir gegenwärtig sozusagen in Konkurrenz stehen, 
ist die Schweiz. Dort beschäftigt man sich zur Zeit 
gleichfalls mit einem Kernenergiegesetz, das gegen-
wärtig ebenfalls noch in der parlamentarischen Be-
ratung ist. Wir betreten hier tatsächlich ein abso-
lutes Neuland. Deshalb ist es schon zweckmäßig, 
zunächst ein Rahmengesetz zu schaffen und viele 
Einzelheiten erst später in Form einer Rechtsver-
ordnung festzulegen. Das hat den weiteren Vorzug, 
daß wir auf diese  Weise  die Entwicklung nicht hin-
dern. Im Gegenteil, man kann durch Rechtsverord-
nung der Entwicklung auf diesem Gebiet viel 
schneller Rechnung tragen, als wenn das alles in 
Gesetzesform niedergelegt würde. 

Ein Punkt in diesem Gesetzentwurf hat mir und 
auch anderen Vorrednern nicht recht gut gefallen. 
Ich meine die Haftungsbestimmungen. Diese Be-
stimmungen hat man meines Erachtens nicht bis 
zum Ende durchdacht. Es hat nach meiner Ansicht 
keinen Sinn, daß der Gesetzgeber einfach sagt: die 
Haftung wird soundso hoch festgelegt, wenn nicht 
gleichzeitig der Weg und die Mittel gewiesen wer-
den, wie man eine solche Haftungsverpflichtung 
perfektuieren kann. Die Haftungssumme ist bei 
Reaktoren auf 25 Millionen DM festgesetzt und bei 
Isotopen in gleicher Höhe. Zwischen der Gefähr-
lichkeit eines Reaktors und eines Isotops besteht 
aber doch ein großer, großer Unterschied. Bei 
Reaktoren sind tatsächlich Katastrophenschäden 
denkbar. Solange es Menschen gibt, gibt es Unzu-
länglichkeiten, gibt es Störungen. Dagegen sind 
wir niemals gefeit. Aber bei der Verwendung von 
Isotopen dieselbe Gefahr zu sehen, ist meines Er-
achtens ein Fehler in der Systematik. Es ist inter-
essant, daß die Deutsche Atomkommission einen 
anderen Vorschlag gemacht hat. Die Deutsche 
Atomkommission hat niedrigere Höchsthaftungs-
summen empfohlen. Nach gewissen Einwirkungen,  

soweit ich orientiert bin, von seiten des Justiz-
ministeriums hat man die Haftungssumme auf 
25 Millionen DM pro Risiko erhöht. 

Wie kann man denn eine solche Haftungsver-
pflichtung überhaupt erfüllen? Da gibt es zweier-
lei Möglichkeiten: Entweder man verlangt von dem 
Inhaber des Isotops oder des Reaktors ein Depot 
in Höhe von 25 Millionen DM, oder man veranlaßt 
ihn, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
Das erstere scheidet aus, das ist nicht durchzufüh-
ren. Beim zweiten kommen wir - zu dieser Auf-
fassung bin ich nach genauer Beobachtung der Ent-
wicklung gelangt — zu den größten Schwierig-
keiten. Eine Schwierigkeit, die gar nicht von der 
Hand zu weisen ist, liegt vor allem in folgendem. 
Wenn der Gesetzgeber so hohe Haftungssummen 
verlangt, wird der Besitzer eines Reaktors oder 
eines Isotops in einem größeren Umfange belastet, 
weil er natürlich die entsprechende Prämie für die 
Deckung des Risikos bei einer Gesellschaft zu be-
zahlen hat. Denn daß die Versicherungsprämie bei 
25 Millionen DM oder gar einer noch höheren 
Haftungssumme höher sein muß als bei einer nied-
rigeren Summe, ist eine Selbstverständlichkeit. — 
Im übrigen muß ich mich doch sehr darüber wun-
dern, daß der Bundesrat, obwohl diese Dinge schon 
im Fluß waren, von sich aus sogar eine noch höhere 
Summe empfohlen hat, als im Gesetzentwurf vor-
geschlagen ist. 

(Abg. Dr. Ratzel: Warum fordern die 
Amerikaner 65 Millionen Dollar?) 

— Dabei müssen wir berücksichtigen, daß die Haf-
tungssumme von 65 Millionen Dollar nur für 
Reaktoren, aber nicht für Isotope gilt. Für Isotope 
haben die Amerikaner ganz andere Maßzahlen. 
Das darf nicht verwechselt werden. Im übrigen 
möchte ich auch die Zahl von 65 Millionen Dollar 
noch nachprüfen. Es ist durchaus möglich, daß das 
ein Spezialfall ist, bei dem ein besonders großes 
Risiko vorliegt, d. h. der Spezialfall eines Kern-
reaktors, bei dem man die wissenschaftliche und 
wirtschaftliche Funktion noch gar nicht voraus-
sehen kann. Diese Dinge müssen wir im Ausschuß 
sehr eingehend beraten. Sie sind überhaupt noch 
nicht spruchreif, solange uns nicht die Gutachten 
vorliegen, die der Herr Minister Balke uns in 
Aussicht gestellt hat. Besonders die Diskussion 
im Bundesrat hat die ganze Problematik sehr klar 
gezeigt, und auf Grund der Äußerung des Bundes-
rates hat das Bundeskabinett beschlossen, neue 
Gutachten zu dieser Frage einzuholen. 

Nun will ich mich noch den drei uns vorgelegten 
Anträgen zuwenden. 

Das ist zunächst einmal der Antrag betreffend 
Atombombenversuche, den Herr Kollege Drechsel 
begründet hat. Ich kann ihm nur zustimmen. Wir 
sollten diesen Antrag annehmen, und ich würde 
jeden Schritt der Bundesregierung begrüßen, der 
auf internationaler Basis getan wird, um eine Ein-
stellung der Atombombenversuche zu erwirken. 

Auch dem Vorschlag des Herrn Kollegen 
Elbrächter bezüglich Üb erwachung des Meer-
wassers auf radioaktive Bestandteile möchte ich 
zustimmen. Ich bin überhaupt der Meinung, daß 
man auf diesem Gebiet gar nicht vorsichtig genug 
sein kann und daß wir jede Möglichkeit aus-
schöpfen müssen. Vorsorge zu treffen. daß auf die-
sem Gebiet so wenig wie möglich passiert. 

Herr Kollege Ratzel hat sich eingehend mit dem 
Antrag beschäftigt, in welchem die Berufung einer 
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unabhängigen Kommission zum Schutze der Be-
völkerung vor Radioaktivität vorgeschlagen wird. 
Herr Kollege Ratzel, ich bin auch damit einver-
standen; ich würde diesen Antrag auch unter-
stützen. Auch hier die Tendenz: es soll alles ge-
schehen, was überhaupt geschehen kann. Nur 
glaube ich, Herr Kollege — ich weiß, welche Zwie-
gespräche hier vorhin gerade mit dem Herrn Kol-
legen Euler geführt worden sind —, man sollte 
bezüglich der Unabhängigkeit der berufenen Per-
sonen nicht — wie soll ich sagen — allzu strenge 
Maßstäbe anlegen. Sonst müßten wir vielleicht 
überhaupt die Berufung und Befragung eines Pro-
fessors, der im öffentlichen Dienst steht und von 
öffentlichen Geldern lebt, in Frage ziehen und nur 
völlig unabhängige Personen in einen solchen 
Kreis berufen. Das wollen wir ja aber nicht, nicht 
wahr. 

(Abg. Dr. Ratzel: Ich meine, der Professor 
ist unabhängig genug!) 

— Ich bin auch der Meinung, daß der Professor 
unabhängig ist. Aber man sollte, wie gesagt, diesen 
Gedanken der Unabhängigkeit doch nicht allzu 
stark hier betonen. Wir müssen doch den guten 
Willen eines jeden Gutachters unterstellen, müssen 
unterstellen, daß er die genügende Unabhängigkeit 
in sich hat. von seinem Gesichtspunkt aus völlig 
frei zu einer Sache Stellung zu nehmen. 

Bevor ich schließe, möchte ich — ich glaube. ich 
darf das im Namen sämtlicher Damen und Herren 
dieses Hohen Hauses tun — den Dank an diejeni-
gen Männer und Frauen aussprechen, die in der 
Deutschen Atomkommission mitgewirkt und dazu 
beigetragen haben, daß uns heute ein Atomgesetz-
entwurf vorgelegt worden ist, mit dem wir ein-
mal zukunftweisend die Entwicklung in Deutsch-
land einleiten können. 

Nun noch ein Wort bezüglich der Ausschußüber-
weisung. Es ist dringend nötig, daß dieser Gesetz-
entwurf in den Ausschüssen so schnell wie möglich 
behandelt und dem Plenum zur zweiten und drit-
ten Beratung vorgelegt wird. Schon aus diesem 
Grunde, aber auch ganz allgemein möchte ich den 
Wunsch äußern, daß wir den Gesetzentwurf dem 

Atomausschuß — federführend - und nur dem 
Auschuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht —
mitberatend — überweisen. Wenn wir so vorgehen, 
haben wir, glaube ich, eine Garantie dafür, daß es 
doch noch gelingt, dieses Gesetz, das dringend not-
wendig ist, damit wir auf diesem Gebiet in 
Deutschland überhaupt arbeiten können, vor 
Schluß dieser Legislaturperiode zu verabschieden. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wenn ich die Aufzeichnungen meines Vor-
gängers auf diesem Platz richtig verstehe, haben 
die beiden nächsten Redner versprochen, nur zwei 
bis vier Minuten zu sprechen. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kurlbaum. 

Kurlbaum (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
Herren! Die Ausführungen, die insbesondere Herr 
Dr.  Dr echsel von der FDP gemacht hat, ver-
anlassen mich, noch ein paar Sätze zu sagen, weil 
ich den Eindruck habe, daß insbesondere auch un-
sere wirtschaftspolitische Konzeption auf dem Ge-
biete der Kernenergiewirtschaft nicht ganz richtig 
verstanden worden ist. Es ist selbstverständlich, 
daß sich die SPD der Bedeutung der privaten  
Initiative und auch der Initiative der Einzelpersön-

lichkeit auf diesem wichtigen Gebiete durchaus 
bewußt ist. So gibt es, um nur ein Beispiel zu 
nennen, das weite Gebiet der gesamten Zuliefer-
industrie, wo nach unserer Auffassung voraussicht-
lich ein Leistungswettbewerb durchaus denkbar 
ist und daher die private Initiative nur von Nutzen 
sein kann. Es gibt aber auch Gebiete in der zu-
künftigen Atomwirtschaft, wo die Tendenz ein-
deutig zu marktbeherrschenden Unternehmungen, 

 wenn nicht gar zu Monopolen geht. 

(Sehr richtig! hei der SPD.) 

Hier sind wir in der Tat anderer Auffassung. Wir 
sind der Auffassung, daß wir auf diesen Gebieten, 
wo schon der Mangel an Finanzierungsmitteln eine 
Konkurrenz einer Vielzahl von Unternehmungen 

 überhaupt nicht zuläßt, sehr vorsichtig sein müssen. 

Die Bundesregierung hat offenbar die Absicht, 
auch hier die Privatwirtschaft weitgehend in neue 
marktbeherrschende Stellungen einrücken zu las-
sen. Wir möchten gar keinen Zweifel darüber 
lassen, daß es allerdings unsere Auffassung ist, daß 
wir überall da, wo wir vor die eindeutige Wahl 
zwischen einem Monopol unter öffentlicher Kon-
trolle und einem Monopol unter rein privater 
Kontrolle gestellt werden, der Unternehmensform 
den Vorzug geben werden, die ihre Tätigkeit im 
Rampenlicht der Öffentlichkeit vollziehen muß. 
Das ist ein sehr eindeutiger Standpunkt, und wir 
werden versuchen, ihn auch bei der  Beratung  die-
ses Gesetzentwurfs durchzusetzen. Wir haben nicht 
nur — wie ich glaube, berechtigte —Zweifel, daß 
die Bundesregierung willens ist, dem Drängen be-
stimmter Industriegruppen in neue marktbeherr-
schende Stellungen den notwendigen Widerstand 
entgegenzusetzen, sondern wir befürchten sogar, 
daß sie ein solches Eindringen in neue markt-
beherrschende Stellungen mit einem gewissen 
Wohlwollen betrachtet. Das ist nicht nur ein Pro-
blem auf dem Gebiet der Atomwirtschaft. Wir 
stehen diesem Problem in der deutschen Wirtschaft 
allgemein gegenüber. Die Herren, die mit dem 
Kartellgesetz zu tun haben, wissen sehr genau, 
daß sich ein entscheidendes Kapitel dieses Ge-
setzes gerade mit diesem Problem befassen wird. 
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, meine Herren: 
Wir werden in den vor uns stehenden Beratungen 
des Wirtschaftspolitischen Ausschusses die Stel-
lung, die die Koalition gerade zu den marktbeherr-
schenden Unternehmungen einnehmen wird, über-
haupt als Prüfstein dafür ansehen, inwieweit die 
Koalitionsparteien willens sind, auch in der Wirt-
schaft zu demokratischen Formen zu gelangen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat  der Ab-
geordnete Schlick. 

Schlick (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Der Heer Abgeordnete Ratzel hat 
in seinen Ausführungen die  rheinland-pfälzische  
CDU  kritisiert, weil sie in einer Stellungnahme die 
Ausführungen des Professors Bechert in einer, nun,  

sagen wir einmal ,  etwas ungehörigen Weise bean-
standet habe. Ich glaube, ich habe Sie so richtig  
verstanden. Damit keine Unklarheit bestehenbleibt,  

möchte ich sagen, daß die rheinland-pfälzische CDU  
in dieser Stellungnahme, deren Form ich durch-
aus nicht verteidigen oder unterstreichen möchte,  

nicht Professor Bechert als  Wissenschaftler ange-
griffen hat, sondern den Parteipolitiker der SPD, 
der — ich glaube, das dürfte Ihnen bekannt sein, 
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meine Herren — seine Ausführungen über die 
Gefährlichkeit der Atombombenversuche in von 
der SPD organisierten Massenversammlungen 
machte, die Sie ja auch, wie ich erfreulicherweise 
heute hier hören konnte, für die Erörterung dieser 
Probleme ablehnen, und der zuletzt selbst klar be-
kannte, daß er als Mitglied der Sozialdemokra-
tischen Partei in den Versammlungen der Sozial-
demokratischen Partei über dieses Problem rede. 

Die rheinland-pfälzische CDU war weiter leider 
gezwungen, zu den Ausführungen des Herrn Pro-
fessor Bechert deshalb Stellung zu nehmen, weil er 
zunächst immer nur von den Gefahren der ameri-
kanischen Atombombenversuche sprach und ihm 
anscheinend unbekannt geblieben war, daß zu 
diesem Zeitpunkt die Sowjetunion längst eine 
ganze Zahl von Atombombenversuchen unternom-
men hatte. 

(Hört! Hört! in der Mitte.) 

Die rheinland-pfälzische CDU hat also, Herr Kol-
lege Ratzel, nicht den Wissenschaftler, sondern den 
Parteipolitiker Bechert angegriffen. Ich bin mit 
Ihnen durchaus der Meinung, daß es nicht richtig 
ist, diese Dinge in Massenversammlungen zu be-
handeln. Es ist bezeichnend, Herr Kollege, daß mit 
der Beendigung des Kommunalwahlkampfes in 
Rheinland-Pfalz die Gefahr der radioaktiven Ver-
seuchung anscheinend auch für den Herrn Pro-
fessor Bechert wesentlich geringer geworden war. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Dr. Ratzel! 

Dr. Ratzel (SPD): Ich hätte mich nur gefreut, 
wenn der Herr Kollege ganz konkret gesagt hätte, 
worin Herr Professor Bechert zum Ausdruck ge-
bracht hat, daß er nur zu den amerikanischen 
Atombombenversuchen und nicht zu den russischen 
Stellung nimmt. Das möchte ich gern konkret 
wissen. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schlick. 

Schlick (CDU/CSU): Zur Aufklärung, Herr Kol-
lege! Der Herr Professor Bechert hat in seinen wie-
derholten Verlautbarungen zunächst immer aus-
schließlich von amerikanischen Atombombenver-
suchen und deren Gefahr im Hinblick auf die 
radioaktive Verseuchung gesprochen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Das hat uns veranlaßt, den Herrn Professor Bechert 
daran zu erinnern, daß zu jener Zeit schon zahl-
reiche sowjetrussische Atombombenversuche statt-
gefunden haben. Wir haben ihm die Frage vorge-
legt, ob eventuell die Sowjetatombomben als we-
niger gefährlich zu betrachten seien als die ameri-
kanischen. Das ist der Sachverhalt. 

(Bravo! in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Als, wie mir scheint, 
letzter Redner hat das Wort der Herr Bundes-
minister für Atomfragen. 

Dr.-Ing. Balke, Bundesminister für Atomfragen: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich möchte mich zunächst dem Dank an-

schließen, den der Herr Abgeordnete Geiger für 
diejenigen ausgesprochen hat, die an diesem Ge-
setzentwurf mitgearbeitet haben. Der Gesetzent-
wurf ist ja nicht am Schreibtisch eines Referenten 
entstanden, sondern unter ,der maßgebenden Mit-
wirkung der ersten Fachleute der Bundesrepublik, 
die sich hierfür zur Verfügung gestellt haben. Ich 
möchte aber auch meinen Dank an die Damen und 
Herren dieses Hohen Hauses für die heutige De-
batte aussprechen, die gezeigt hat, daß man eine 
der gefährlichsten Entwicklungen der Menschheits-
geschichte sachlich und objektiv erörtern kann. 

Einige Worte noch zu den Ausführungen, die 
hier gemacht worden sind. Ich nehme dabei das 
Einverständnis des Hauses damit an, daß ich auf 
Einzelheiten der Anträge und Anfragen heute 
nicht eingehe. Das wird ja nach den Ausschußbe-
ratungen in der zweiten Lesung geschehen. 

Zu Karlsruhe  ein Wort. Karlsruhe ist kein Bun-
desunternehmen, sondern ein Privatunternehmen, 
an dem der Bund mit 30 % beteiligt ist. Er hat 
also hier keine ausschließliche Bestimmungsgewalt. 
Daß ich selbst die  Entwicklung nicht ganz so op-
timistisch betrachte, wie es im Anfang der Fall 
war, ist wohl aus meinen Ausführungen hervor-
gegangen. 

Zur Deutschen Atomkommission. Die Deutsche 
Atomkommission ist von der Bundesregierung in-
stalliert worden. Sie wird berufen vom Bundes-
atomminister. Vorsitzender ist der jeweilige Bun-
desminister ,für Atomfragen. Vielleicht würde man 
heute, wenn man  die  Kommission neu zu gründen 
hätte, eine andere Form dafür finden, sie vielleicht 
gesetzlich verankern; das kann ich nicht beurteilen. 
Jedenfalls bitte ich Sie doch, meine Damen und 
Herren, daran zu denken, wenn von „Unabhängig-
keit" gesprochen wird — ich muß das unterstrei-
chen, was Herr Abgeordneter Geiger gesagt hat  —: 
man soll diesen Begriff nicht überstrapazieren. Die 
Namen und die Personen — — 

(Hört! Hört! bei der SPD. — Abg. Blach

-

stein: Sie sollten ihn in diesem Punkt 
strapazieren!) 

— Nein, wenn man den Begriff überstrapaziert, 
meine Herren, werden Sie niemanden mehr fin-
den, der uns berät. Keine dieser Beratungskom-
missionen — und wir haben sehr viele in der 
Bundesrepublik — kann ohne Finanzierung aus-
kommen. Man muß ja schließlich die Unkosten 
ersetzen, und das wird von irgendeiner Stelle im-
mer geschehen. Geschieht es von Privaten, wird 
es heißen, es seien Privatunternehmen, geschieht 
es von offizieller Seite, dann wird man dem Staat 
hier unlautere Absichten unterstellen. 

(Abg. Schoettle: Aber Herr Minister, das 
wissen Sie doch auch, daß das  nicht so 

gemeint war!) 

— Ich nehme an, Herr Schoettle, daß es nicht so 
gemeint ist. Ich möchte nur im Interesse all der 
Damen und Herren  in  der Bundesrepublik, die sich 
beratend zur Verfügung stellen, doch sagen: Es 
soll nicht der Eindruck aufkommen, als ob sie nicht 
wirklich persönlich unabhängig seien. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Minister, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage? — Herr Dr. Ratzel! 

Dr. Ratzel (SPD): Herr Minister, sind Sie der 
Meinung, daß mit unserem Antrag und mit der 
von uns vorgesehenen Festlegung der Unabhängig- 
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keit einer solchen Kommission dieser Begriff stra-
paziert wird? Das ist Frage Nummer eins. Frage 
Nummer zwei: Ist Ihnen bekannt, daß die Mehr-
heit dieses sogenannten Sonderausschusses ein-
schließlich des Vorsitzenden sehr froh wäre, wenn 
sie den Status bekäme, den wir in unserem An-
trag vorschlagen? 

Dr.-Ing. Balke, Bundesminister für Atomfragen: 
Erstens einmal bin ich selbst der Meinung, wir 
sollten mäglichst viel wirklich unabhängige Be-
rater haben. Das erstreben auch wir. Zweitens 
kann ich mir aber, wenn die Unabhängigkeit einer 
solchen Kommission in Ihrem Sinne gesichert 
werden soll, nicht vorstellen, wie denn die Bundes-
regierung hierzu überhaupt etwas tun kann. Denn 
wenn die Bundesregierung hier irgendeinen Ein-
fluß ausübt, wäre doch diese Kommission nach 
Ihrer Ansicht nicht mehr unabhängig. Sie müßte 
sich also bilden aus freien Wissenschaftlern oder 
sonstigen unabhängigen Personen ohne Mitwir-
kung der  Bundesregierung. 

(Zuruf von der SPD: Wir haben doch 
einen konkreten Vorschlag gemacht!) 

— Über diesen Vorschlag werden wir vielleicht 
noch in der Ausschußberatung reden. Ich bin ja 
kein Gegner von unabhängigen Kommissionen. 

(Zurufe von der SPD.) 
Ich habe nur den Eindruck, meine Damen und 
Herren, wir haben schon etwas zuviel an Kom-
missionen, und mir wäre lieber, wir hätten so 
viel wissenschaftliche Ergebnisse, wie wir brau-
chen, statt Kommissionsberatungen. 

Zum Gesetz habe ich folgendes zu sagen: Dieses 
Gesetz soll ja wohl nach übereinstimmender Mei-
nung die Verwertung der Kernenergie fördern und 
nicht hemmen. Ich glaube, danach muß man auch 
die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes beurtei-
len. Seien wir uns doch darüber klar: Wenn im Vor-
dergrund ein absoluter Schutz gegen jede nur mög-
liche Gefahr steht, dann muß man eine gewisse Per-
fektion des  Gesetzes in Kauf nehmen. In der Be-
gründung habe ich folgendes gesagt: Wir müssen 
einen praktikablen Mittelweg finden, und  dazu 
kann uns nur die Wissenschaft helfen; denn sie 
muß uns erklären, in  welchem Maße wir uns gegen 
gewisse Gefahren zu schützen haben. Wir wollen 
ja kein Gesetz machen, das eine friedliche wirt-
schaftliche Verwertung unmöglich macht. Ich glaube 
also, auf diesem Gebiet könnten wir uns sehr 
schnell einigen. 

Nun zu der Frage, weshalb keine Blankodefini-
tionen in dem Gesetz vorgesehen sind! Das würde 
der Rechtsstaatlichkeit widersprechen; denn der 
Gesetzgeber kann natürlich keiner anderen Orga-
nisation eine Definition der Gegenstände über-
lassen, die in dem Gesetz behandelt sind. 

Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, worüber 
hauptsächlich Klarheit zu schaffen ist. Erstens ein-
mal muß über die Frage der Grundgesetzergänzung 
Klarheit geschaffen werden. Hier steht zur De-
batte, ob die Durchführung des Gesetzes durch eine 
zentrale Bundesbehörde oder etwas Ähnliches oder 
in Auftragsverwaltung der Länder erfolgen soll. 
Aus rein praktischen Erfahrungen und Gründen 
glaube ich, man sollte sich der Einrichtungen be-
dienen, die seit 60 oder 70 Jahren in  der Bundes-
republik bei der Kontrolle industrieller Verfahren 
und Betriebe tadellos arbeiten: das ist die Kombi-
nation der Gewerbeaufsicht mit Berufsgenossen-

schaften und Technischen Überwachungsvereinen. 
Es besteht kein Grund, davon abzugehen. 

Die notwendigen Fachleute für die Kontrollen 
müssen sich sowohl eine zentrale Bundesanstalt wie 
auch die anderen Organisationen erst verschaffen, 
und  die  Zahl der benötigten Fachleute wird da-
durch nicht größer oder kleiner werden. 

Zur Frage des Eigentums! Selbstverständlich ist 
dies eine politische Entscheidung dieses Hohen 
Hauses. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, 
daß das Eigentum nach dem Gesetzentwurf ja nicht 
so wie zur Zeit des Manchestertums zu verstehen 
ist. Allein schon lane  Forschungsreaktoren, die auf-
gestellt werden, sind Hochschulreaktoren und da-
mit Staatseigentum. Es handelt sich also nur um 
die Frage, ob man für die wirtschaftliche Verwer-
tung insbesondere die sogenannte heiße Chemie 
hier auch die Chancen privatwirtschaftlicher Be-
tätigung geben soll. Ich glaube, das steht im Ein-
klang mit unserem Wirtschaftssystem. 

Zu der Beeinflussung der Eigentumsfrage durch 
Euratom nur einige Worte! Ich kann hierzu 
nicht Stellung nehmen, weil der Vertrag über 
Euratom noch nicht fertig redigiert ist. Bei der 
Redaktion wird sich herausstellen, welche Defini-
tion dem Begriff „spaltbare Stoffe" gegeben wird. 
Man kann hierzu eine eigene Definition schaffen; 
man kann sich die Definition der Vereinten Na-
tionen zu eigen machen oder ganz neue Begriffs-
bestimmungen finden. Es steht jedenfalls fest, ge-
wisse spaltbare Stoffe — z. B.  das  natürliche Uran, 
aber auch sehr viele Stoffe, die nur wissenschaft-
lich interessant sind und z. B. militärisch gar kein 
Interesse haben — werden zweifellos nicht unter 
die Definition spaltbare Stoffe fallen, so daß die 
Lösung der  Eigentumsfrage im Sinn des Gesetz-
entwurfs nach wie vor aktuell bleibt. Die politische 
Entscheidung wird vom Parlament zu fällen sein. 

Dann zur Frage der Strahlenschutzverordnung! 
Die bisherige Rechtsgrundlage des § 24 der Gewer-
beordnung reicht nicht aus, um eine Strahlenschutz-
verordnung für dieses Gebiet zu erlassen. Wir be-
nötigen hierzu ein Gesetz, eben dieses Atomge-
setz. Ich kann nicht beurteilen, ob es parlamen-
tarisch möglich ist, einen Teil des Gesetzes voraus-
zunehmen, damit eine Strahlenschutzverordnung 
erlassen werden kann. 

Alle diese Fragen zeigen aber doch, wie dringend 
erforderlich die Verabschiedung dieses Gesetzes 
aus den verschiedensten Gründen ist. Ich hoffe, 
meine Damen und Herren, wir werden in gemein-
samer Arbeit zeigen, daß wir in der Lage sind, die-
ses völlig neue Gebiet sowohl zum Segen der wirt-
schaftlichen Existenz unseres Volkes als auch im 
Interesse des Schutzes der Bevölkerung zu bewäl-
tigen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Bei 
Punkt 3 der Tagesordnung ist die Große Anfrage, 
Buchstabe a, erledigt. Bei b ist strittig, an wel che 
Ausschüsse überwiesen werden soll. Es handelt 
sich um zwei Gesetze, den Entwurf eines Gesetzes 
zur Ergänzung des Grundgesetzes und um das so-
genannte Atomgesetz. 

Darf ich davon ausgehen, daß bei dem Gesetz zur 
Ergänzung des Grundgesetzes Einigkeit darüber 
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besteht, daß der Rechtsausschuß federführender 
und der Ausschuß für Atomfragen mitberatenden 
Ausschuß ist und der Entwurf diesen beiden Aus-
schüssen überwiesen wird? — Es ist so beschlossen. 

Umstritten ist jetzt nur noch die Überweisung 
des Atomgesetzes selbst. Hier beantragt — nach 
den Aufzeichnungen hier — die Fraktion der 
Freien Demokraten die Überweisung an den Aus-
schuß für Atomfragen als federführenden und an 
den Rechtsausschuß als mitberatenden Ausschuß; 
dasselbe hat die Fraktion der CDU/CSU beantragt. 
Die Fraktion der SPD beantragt, daß der Ausschuß 
für Atomfragen federführender Ausschuß und die 
Ausschüsse für Wirtschaftspolitik und innere Ver-
waltung mitberatende Ausschüsse sein sollen. Wei-
tere Anträge liegen nicht vor. 

Ich stelle also fest: daß der Ausschuß für Atom-
fragen federführend sein soll, ist unstrittig. — Da-
bei bleibt es. 

Dann muß ich über die Beteiligung der mit-
beratenden Ausschüsse abstimmen lassen. Wer für 
die Überweisung an den Ausschuß für Rechtswesen 
und Verfassungsrecht ist, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. —
Das erste ist die Mehrheit; der Antrag ist ange-
nommen. 

Ich lasse über den Antrag abstimmen, den Aus-
schuß für Wirtschaftspolitik zu beteiligen. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
letzte war die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich lasse über den Antrag abstimmen, den Aus-
schuß für Angelegenheiten der inneren Verwal-
tung zu beteiligen. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das letzte ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. Die vermuteten Klippen sind 
überwunden. 

(Abg. Schoettle: Sie können froh sein!) 
— Nicht über den materiellen Inhalt! 

(Abg. Schoettle: Daß da oben kein Sozial

-

demokrat als Schriftführer sitzt!) 
— Herr Kollege Schoettle, ich hatte bei den „Klip-
pen" nicht an den Inhalt gedacht, sondern nur an 
die Folgen, wenn nicht festzustellen wäre, wo die 
eindeutige Mehrheit ist. 

(Abg. Schoettle: Ich habe nur daran ge

-

dacht, wie leicht es ist, im Präsidium Ein

-

stimmigkeit zu erzielen!) 

— Herr Kollege Schoettle, ich nehme an, daß Sie 
soeben eine humorige Bemerkung vor sich hin ge-
macht haben, denn sonst müßte ich offiziell sagen: 
wir sind alle bemüht, objektiv zu sein. Ich glaube, 
daß bei all diesen Abstimmungen die Mehrheit 
feststand. Daß bei Ihnen wie anderswo sehr viele 
Damen und Herren fehlen, dafür trage ich die Ver-
antwortung nicht. 

Für den Antrag unter Buchstabe c ist Überwei-
sung an den Ausschuß für Atomfragen beantragt. 
— Kein anderer Vorschlag. Es ist so beschlossen. 

Der Antrag unter Punkt d soll an den Ausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten überwiesen wer-
den. Wird ein anderer Antrag gestellt? — Es ist 
beschlossen: es bleibt bei dem Ausschuß für aus-
wärtige Angelegenheiten. 

Zu Punkt e ist Überweisung an den Ausschuß 
für Verkehrswesen — federführend — und an den 
Ausschuß für Atomfragen zur Mitberatung bean-
tragt. — Kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Der Antrag unter Punkt f soll an den Ausschuß 
für Fragen des Gesundheitswesens — federführend 
— und zur Mitberatung an den Ausschuß für 
Atomfragen überwiesen werden. — Kein Wider-
spruch; es ist so beschlossen. 

Damit komme ich zu dem heute früh auf die 
Tagesordnung gesetzten Punkt 4: 

Erste, zweite und dritte Beratung des von 
den Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP, 
GB/BHE, DP, FVP eingebrachten Entwurfs 
eines Fünften Gesetzes zur Änderung des 
Tabaksteuergesetzes (Drucksache 3228). 

Wird in der ersten Lesung das Wort gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die 
erste Beratung. 

Es schließt sich, da kein Widerspruch erfolgt, die 
zweite Beratung an. Ich rufe in 

zweiter Beratung 

auf Artikel 1 mit  allen Ziffern, die Artikel 2, — 
3, — 4, — 5, — 6, — Einleitung und Überschrift. 
— Das Wort wird nicht gewünscht. Wer den auf-
gerufenen Bestimmungen, der Einleitung und der 
Überschrift zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe!  — Enthaltungen? — Keine Enthaltungen! 
Gegen drei Stimmen angenommen. 

Ich komme zur 

dritten Beratung 

und eröffne die allgemeine Aussprache. Wird  das 
 Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-

wünscht. Ich schließe die allgemeine Aussprache. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben. — Ichbitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Ohne 
Enthaltungen! — Gegen einige wenige Stimmen 
angenommen. 

Ich stelle fest, daß mit der Verabschiedung dieses 
Gesetzes das gestern auf der Grundlage des Aus-
schußberichts Drucksache 3176 angenommene 
Vierte Gesetz zur Änderung des Tabaksteuerge-
setzes als erledigt angesehen werden kann. — 
Widerspruch erfolgt nicht; es ist einstimmig so 
beschlossen. 

Ich darf das Einverständnis des Hauses voraus-
setzen, daß ich das soeben verabschiedete Gesetz 
dem Bundesrat mit der Überschrift „Viertes Ge-
setz zur Änderung des Tabaksteuergesetzes" zu

-leite. — Widerspruch erfolgt nicht; es ist so be-
schlossen. 

Ich berufe die nächste, die 195. Sitzung des 
Deutschen Bundestages auf Mittwoch, den 27. Fe-
bruar, 14 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14 Uhr 46 Minuten.) 
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Dr. Bucerius 22. 2: 
Cillien 2. 3. 
Dr. Conring 22. 2. 
Corterier 22. 2. 
Dr. Czaja 6. 3. 
Dr. Dehler 28. 2. 
Dr. Deist 22. 2. 
Demmelmeier 22. 2. 
Eberhard 28. 2. 
Erler 22. 2. 
Frau Finselberger 1. 3. 
Frau Friese-Korn 22. 2. 
Frau Dr. Gantenberg 22. 2. 
Gerns 22. 2. 
Dr. Gille 22. 2. 
Dr. Gleissner (München) 22. 2. 
Gockeln 2. 3. 
Frau Heise 6. 3. 
Hepp 2. 3. 
Hilbert 24. 2. 
Dr. Höck 28. 2. 
Höfler 2. 3. 
Hoogen 22. 2. 
Hufnagel 22. 2. 

Abgeordnete(r) bis einschließlich 

Huth 22. 2. 
Dr. Jentzsch 22. 2. 
Kahn-Ackermann 22. 2. 
Kalbitzer 22. 2. 
Kalinke 22. 2. 
Keuning 22. 2. 
Kiesinger 9. 3. 
Dr. Köhler 2. 3. 
Frau Korspeter 2. 3. 
Krammig 22. 2. 
Lücke 6. 3. 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders 22. 2. 
Lulay 22. 2. 
Meyer-Ronnenberg 23. 2. 
Dr. Mocker 22. 2. 
Morgenthaler 30. 4. 
Müller-Hermann 22. 2. 
Neumayer 16. 3. 
Odenthal 25. 2. 

Ollenhauer 27. 2. 
Rademacher 1. 3. 
Dr. Reif 22. 2. 
Dr. Rinke 1. 3. 
Dr. Schild (Düsseldorf) 22. 2. 
Dr. Schmid (Frankfurt) 2. 3. 
Schmücker 16. 3. 
Schneider (Hamburg) 2. 3. 
Dr. Schneider (Saarbrücken) 22. 2. 
Frau Schroeder (Berlin) 31. 5. 
Seiboth 22. 2. 
Dr. Strosche 22. 2. 
Stücklen 6. 3. 
Stümer 23. 2. 
Wagner (Ludwigshafen) 22. 2. 
Dr. Weber (Koblenz) 23. 2. 
Wedel 22. 2. 
Wehking 22. 2. 
Wehr 6. 3. 
Winkelheide 22. 2. 
Wolf (Stuttgart) 4. 3. 

b) Urlaubsanträge 

Neuburger 2. 3. 
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